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35. Sitzung 

Bonn, den 27. Februar 1970 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 9.02 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Die folgende amtliche Mitteilung wird ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Bundesminister für Verkehr hat am 24. Februar 1970 die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Katzer, Dr. Burgbacher, Mick, 
Dr. Pinger, Vogt und Genossen betr. Schließung des Bundes-
bahn -Ausbesserungswerkes Köln -Nippes — Drucksache VI/367  — 

beantwortet. Sein Schreiben wird als Drucksache VI/449 ver-
teilt. 

Meine Damen und Herren, nach 'einer interfrak-
tionellen Vereinbarung soll die heutige Tagesord-
nung ergänzt werden um die 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) 'über die 
von der Bundesregierung beschlossene Ver-
ordnung zur Änderung des Deutschen Teil

-
Zolltarifs (Nr. 3/70 — Zollkontingent für Sul-
fat- oder Natronzellstoff) 

— Drucksachen VI/278, VI/450 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Lenders 

Ich höre keinen Widerspruch. Damit ist die Er-
weiterung der Tagesordnung beschlossen. Ich 
schlage Ihnen vor, daß wir den Punkt sofort er-
ledigen. — Ich höre auch hier keinen Widerspruch. 

Ich danke dem Abgeordneten Lenders als Be-
richterstatter für seinen Schriftlichen Bericht. Wird 
das Wort gewünscht?  Das ist nicht der Fall. Wer 
dem Ausschußantrag zustimmen will, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist so beschlossen. 

Ich rufe den Punkt XXII der gemeinsamen Tages-
ordnung auf: 

1. Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
... Gesetzes zur Änderung des Bundesbesol-
dungsgesetzes 

( ...BesÄndG) 

— Drucksache VI/279 — 

a) Bericht ,des Haushaltsausschusses (7. Aus-
schuß) gemäß § 96 der Geschäftsordnung 

— Drucksache VI/452 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Jen-
ninger 

b) Schriftlicher Bericht .des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 

— Drucksachen VI/420 —, zu VI/420 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Berger 

(Erste Beratung 26. Sitzung) 

2. Zweite Beratung des von der Fraktion der 
CDU/CSU eingebrachten Entwurfs eines 
Sechsten Gesetzes über die Erhöhung von 
Dienst- und Versorgungsbezügen 

(6. Besoldungserhöhungsgesetz) 	 C 

— Drucksache VI/131 — 

Schriftlicher Bericht des Innenausschusses 
(4. Ausschuß) 

— Drucksachen VI/420 —, zu VI/420 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Berger 

(Erste Beratung 21. Sitzung) 

3. Beratung des Schriftlichen Berichts des Innen-
ausschusses (4. Ausschuß) über den Antrag 
der Fraktion der CDU/CSU 

betr. Beamtenbesoldung 

— Drucksachen VI/130, VI/420 —, zu VI/420 —

Berichterstatter: Abgeordneter Berger 

Ich danke den Berichterstattern, den Abgeord-
neten Dr. Jenninger und Berger, für ihre Berichte. — 
Das Wort hat als Berichterstatter der Abgeordnete 
Berger. 

Berger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Ich möchte nur um eine Druck-
fehlerberichtigung bitten. In der Drucksache VI/420 
sind auf Seite 5 im Art. 3 § 1 Abs. 3 in der vierten 
Zeile ,die Worte „§ 1 Abs. 6" durch die Worte „§ 2 
Abs. 6" zu ersetzen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke für die 
Berichtigung. Die berichtigte Fassung wird der Bera-
tung zugrunde gelegt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Es ist interfraktionell vereinbart, daß in diesem 

Falle ausnahmsweise bereits in der zweiten Bera-
tung die allgemeine Aussprache stattfindet. Ich 
eröffne sie hiermit. — Das Wort hat der Abgeord-
nete Wagner (Günzburg). 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Der dem Hause heute 
vorliegende Ausschußantrag beruht auf der Regie-
rungsvorlage eines Gesetzes zur Erhöhung der Be-
soldung und auf den von der Fraktion der CDU/CSU 
eingebrachten Entwürfen eines 6. Besoldungserhö-
hungsgesetzes und eines Ersuchens an die Bundes-
regierung, betimmte weitere Maßnahmen zu ergrei-
fen. Um das Schicksal dieser drei miteinander ver-
knüpften Vorlagen deutlich zu machen, sind einige 
Bemerkungen angebracht. 

Erstens. Die CDU/CSU-Fraktion stimmt dem Re-
gierungsentwurf zu, weil die darin vorgesehene 
lineare Anpassung von 8 0/o auch nach ihrer Auf-
fassung der voraussehbaren wirtschaftlichen Ent-
wicklung im Jahr 1970 hinreichend Rechnung trägt. 
Die von der CDU/CSU beantragte lineare Erhö-
hung — wir haben ja bekanntlich eine Erhöhung um 
12 % beantragt — sollte, wie wir mehrfach aus-
drücklich erklärt haben, zur Beseitigung eines Teils 
des anerkannten Besoldungsrückstandes dienen. Bei 
der Begründung unseres Antrags haben wir seiner-
zeit ausdrücklich eingeräumt, daß der Abbau des 
Rückstandes auch durch Gewährung vermögens-
wirksamer Leistungen erfolgen könne. Im Hinblick 
auf die konjunkturelle Lage erscheint uns dies ge-
boten. 

Die Regierung hat in der Zwischenzeit über den 
Entwurf eines Gesetzes über die Gewährung ver-
mögenswirksamer Leistungen Beschluß gefaßt. Wir 
hoffen, daß dieser Gesetzentwurf dem Parlament 
schon sehr bald vorliegen wird. Wir werden dann in 
diesem Zusammenhang unsere Forderungen auf Ab-
bau des Besoldungsrückstandes wiederholen. Schon 
heute möchte ich unsere Meinung nicht verhehlen, 
daß die in diesem Entwurf angebotenen materiellen 
Leistungen kräftig angehoben werden müssen, damit 
wirklich ein spürbarer Abbau des Besoldungsrück-
standes erfolgt. 

Zweitens. Der heute zur Abstimmung gestellte 
Entwurf enthält die Stellenplananpassungszulage. 
Wir sind damit natürlich voll. einverstanden, denn 
die gefundene Regelung entspricht der in unserem 
Antrag auf Drucksache VI/130 unter Nr. 2 b erho-
benen Forderung. Wir begrüßen ferner, daß gleich-
zeitig die dienstrechtlichen Vorschriften über die 
Gewährung von Leistungen für nichteheliche Kinder 
an die Grundgedanken des neuen Nichtehelichen

-

rechtes herangeführt werden. 

Drittens. Die CDU/CSU ist davon ausgegangen, 
daß weitere strukturelle Verbesserungen für einen 
späteren Zeitpunkt aufgehoben werden sollten, um 
die schnelle Verabschiedung des heute vorliegenden 
Gesetzes nicht zu gefährden. Wir bedauern es aber 
außerordentlich, daß sich die Mehrheit im Innenaus-
schuß gegen eine familiengerechtere Gestaltung der 
Besoldungserhöhungen gesperrt und unsere diesbe

-

züglichen Anträge abgelehnt hat. Auf Grund der 
herrschenden Mehrheitsverhältnisse in diesem 
Hause müssen wir nun leider das paradoxe Ergebnis 
hinnehmen, daß sich der effektive Besoldungsgewinn 
parallel zur größer werdenden Familie vermindert. 
Ein Beispiel dafür: Während der ledige Beamte der 
Besoldungsgruppe A 2, sechste Dienstaltersstufe, um 
13,49 % höhere Dienstbezüge erhält, sind es bei 
einem Beamten mit sechs Kindern nur noch 8,28 %. 
Dieses Ergebnis widerspricht nach unserer Meinung 
den Ausführungen des Herrn Bundeskanzlers in der 
Regierungserklärung vom 28. Oktober 1969, wo von 
der Abstimmung der materiellen Hilfen für die 
Familien die Rede war. 

Viertens. Die CDU/CSU-Fraktion erkennt an, daß 
mit dem zur Entscheidung gestellten Entwurf eine 
Annäherung der Ortsklassensätze S und A erreicht 
worden ist. Auch insoweit ist unserer in Nr. 2 a auf 
Drucksache VI/130 erhobenen Forderung teilweise 
Rechnung getragen worden. Allerdings vermag ich 
nicht einzusehen, warum, wie es die Regierung vor-
schlägt, für den Abbau der verbleibenden Differenz 
zwei weitere Schritte nötig sein sollen, da der Ab-
stand in den für die überwiegende Zahl der Beamten 
zur Anwendung kommenden Tarifklassen I c und II, 
Stufe 1, heute nur noch 13 DM beträgt. Wir schlagen 
deshalb vor, die volle Beseitigung der Unterschiede 
in den Ortsklassen bei nächster Gelegenheit mit 
einem Schritt zu vollziehen. 

Meine Damen und Herren, ich sehe mich ver-
anlaßt, zum Schluß eine Bemerkung zu den Auße-
rungen des Kollegen Wilhelm — nachzulesen in den 
Informationen der sozialdemokratischen Fraktion im 
Deutschen Bundestag vom 23. Februar 1970 — zu 
machen. Herr Wilhelm wirft der CDU/CSU-Fraktion 
vor, daß sie ihren Besoldungsgesetzentwurf aus rein 
propagandistischen Gründen eingebracht habe. Die-
ser Anwurf ist aufs schärfste zurückzuweisen; er 
findet keine Deckung, weder in den Verhandlungen 
des Ausschusses noch in anderen Tatbeständen. 

Meine Damen und Herren, unser Entwurf ist 
rechtzeitig und vor dem der Regierung eingebracht 
worden. Ich glaube, er hat sicherlich in beachtlichem 
Maße zur beschleunigten Entscheidungsfindung bei-
getragen. Was wir mehr als die Regierung gefor-
dert haben, bezieht sich außer den von mir erwähn-
ten Punkten ausdrücklich auf den Abbau des Besol-
dungsrückstands durch vermögenswirksame Leistun-
gen. Diese Forderung halten wir heute noch voll 
aufrecht. Ich wiederhole: wir werden sie im Zusam-
menhang mit dem Regierungsentwurf über vermö-
genswirksame Leistungen erneut einbringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, bei der Entscheidung 
über diese vermögenswirksamen Zuwendungen für 
die Beamten wird sich zeigen, wer es mit dem Abbau 
des Besoldungsrückstands ernst meint. Dabei wird 
sich auch zeigen, wie glaubwürdig die bisherige 
Kritik daran war, daß dieser Rückstand bis zur 
Stunde nicht angemessen beseitigt werden konnte. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, uns 
liegt daran, das Besoldungserhöhungsgesetz so rasch 
wie möglich wirksam werden zu lassen. Wir stim-
men deshalb diesem Gesetzentwurf in der Fassung 
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des Innenausschusses zu. Wir stimmen weiter dem 
Änderungsantrag der Kollegen Dr. Schäfer, Berger 
und Dr. Rutschke und dem Antrag des Innenaus-
schusses zu. Ich bitte Sie, dieser Empfehlung zu 
folgen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich darf für die Frak-
tion der SPD und FDP folgendes vortragen. Mit der 
Verabschiedung des Gesetzes werden Ausgaben in 
Höhe von 1,22 Milliarden DM beschlossen. Wir tun 
dies  in einem Zeitpunkt, in dem über die Auswir-
kungen konsumwirksamer Maßnahmen berechtigte 
Überlegungen angestellt werden. Wir tun dies aber 
in der Überzeugung — so wie es die Bundesregie-
rung in ihrer Regierungserklärung ausgedrückt 
hat —, „daß die  Angehörigen des öffentlichen Dien-
stes Anspruch haben auf Teilnahme an dem allge-
meinen wirtschaftlichen Fortschritt". 

Das Gesetz, das heute zur Verabschiedung steht, 
erhöht die Beamtenbesoldung nicht nur linear um 
8 %, sondern durch einige Strukturmaßnahmen soll 
insbesondere den Beamten des einfachen und mitt-
leren Dienstes eine wesentliche Hilfe gegeben wer-
den. Dies erfolgt dadurch, daß beim Ortszuschlag 
die Tarifklasse III wegfällt. Das wirkt sich dahin 
gehend aus, daß ein dreißigjähriger verheirateter 
Beamter im einfachen Dienst durch diese Bestim-
mung des Gesetzes 98,90 DM im Monat mehr be-
kommt, wir also die angestrebte 100-Mark-Grenze 
im Monat ziemlich genau erreichen. Auch bei den 
Beamten des mittleren Dienstes beträgt die Steige-
rung durch diese Strukturverbesserung in der Regel 
mindestens 100 DM. Bei den Beamten des gehobenen 
Dienstes sind es entsprechend mehr, z. B. sind es bei 
einem dreißigjährigen Oberleutnant mit einem Kind 
123 DM Verbesserung, so daß er statt 1278 DM in 
Zukunft 1401 DM haben wird. Mit dieser Struk-
turänderung des Orstklassenzuschlags haben wir 
einen Weg beschritten, den wir in Zukunft kon-
sequent weitergehen werden. 

Als zweite Strukturmaßnahme sieht das Gesetz 
den Ausgleich für die Versorgungsempfänger vor, 
die bislang an den Strukturverbesserungen der ak-
tiven Beamten nicht teilgenommen haben, und zwar 
durch eine über  die  8 % hinausgehende Verbesse-
rung um nochmals 8 %, bei einigen Gruppen um 
5 %. Dieser Nachholbedarf ist entstanden, weil die 
seitherigen Mehrheiten die Einbeziehung der Ver-
sorgungsempfänger in die Strukturmaßnahmen nur 
unvollkommen durchgeführt haben. 

Es war die Frage zu entscheiden, auf die auch 
Herr Kollege Wagner einging, ob das Kindergeld 
gleichzeitig erhöht werden soll. Wir sind der Auf-
fassung, daß die Frage des Kindergeldes nur ein-
heitlich im Rahmen des Familienlastenausgleichs ge-
regelt werden kann, und das war auch die Grund-
lage der Entscheidung im Innenausschuß. 

Nun darf ich noch ein Wort zum Verhalten der  
Opposition sagen. Die Opposition hatte einen 

Gesetzentwurf eingebracht, der 12% Erhöhung vor-
sah; das ist eine Erhöhung von über 500 Millionen 
DM, das ist rund eine halbe Milliarde DM mehr. 
Dieser Vorschlag ist vielleicht ganz charakteristisch 
für das Verhalten der Opposition in den letzten drei 
Monaten. Man stellt diesen Antrag; im Ausschuß 
gibt man sich keinerlei Mühe, diesen Antrag zu 
begründen; heute trägt Herr Wagner dazu vor, daß 
es um den Nachholbedarf gehe, wozu man sagen 
muß, daß dieser Nachholbedarf durch die früheren 
CDU-Regierungen entstanden ist. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Wagner [Günzburg] meldet sich zu einer 

Zwischenfrage.) 

— Wollen Sie eine Zwischenfrage stellen? — Bitte, 
gern! 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Wagner zu einer Zwischenfrage. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Dr. Schäfer, würden Sie zur Kenntnis nehmen, daß 
die Aussage, daß nur ein Teil der Besoldungs-
erhöhung für die laufende Anpassung und der 'dar-
über hinausgehende Teil für vermögenswirksame 
Leistungen zur Abtragung des Besoldungsrück-
standes verwendet werden soll, bereits in der 
schriftlichen Begründung zu unserem Antrag ent-
halten war, also nicht erst heute vorgebracht wurde, 
und daß dies so auch in der Ausschußsitzung be-
reits dargestellt worden ist? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Ich nehme das 
nicht nur zur Kenntnis, Herr Kollege Wagner, son-
dern es gibt mir, da ich Ihren Antrag kenne, gerade 
Anlaß, zu sagen: es war offensichtlich von Ihnen 
nicht durchdacht, 

(Abg. Wagner [Günzburg] : Doch!) 

daß dies eine Ausgabe von 1,7 Milliarden bedeuten 
würde. 

(Abg. Wagner [Günzburg]: Doch! Doch!) 

Und wenn es von Ihnen bedacht ist, wie Sie jetzt 
sagen, muß ich zurückfragen: Warum haben Sie 
dann den Antrag hier im Plenum nicht gestellt? 
Warum haben Sie ihn dann im Ausschuß nicht be-
gründet? Warum haben Sie dann nicht um Ihre 
Auffassung gekämpft? 

(Beifall bei Abgeordneten der SPD.) 

Sie haben das so wenig getan, wie Sie um Ihre 
Anträge hier im Plenum kämpfen, die Sie im Aus-
schuß gestellt haben, um Ihre Anträge auf eine 
Änderung des Kindergeldes, die weitere 130 Mil-
lionen Mark ausgemacht hätte, so daß sich die 
Kosten Ihrer Anträge auf 630 Millionen Mark be-
laufen, nämlich auf 50% mehr, als nach Ihrer 
eigenen Auffassung, die Sie heute vertreten, derzeit 
sinnvoll beschlossen werden kann. 

Ich sage, das ist charakteristisch für das Ver-
halten der Opposition auf dem Gebiet der Finanz-
politik, und ich meine, daß wir, die Regierungsfrak- 
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tionen, hier eindeutig klarmachen müssen, daß wir 
uns nicht durch solche Anträge in einer sachlichen, 
gerechten und nüchternen Entscheidung irgendwie 
beeinflussen lassen. 

(Beifall bei den  Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Schäfer, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Berger? 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Bitte schön, Herr 
Berger! 

Berger (CDU/CSU) : Würden Sie, Herr Kollege 
Dr. Schäfer, nicht bestätigen können, daß im Aus-
schuß um  die  restlichen 4% von uns nicht mehr ge-
kämpft zu werden brauchte, nachdem Herr Wagner 
erklärt hatte, die restlichen Prozente würden bei 
dem Gesetz über vermögenswirksame Leistungen 
von der CDU/CSU gefordert werden? Und dieses 
Gesetz liegt ja bisher noch nicht auf dem Tisch. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Berger, Sie 
bestätigen nur einmal mehr, daß Sie  einen Gesetz-
entwurf eingebracht haben, der hinsichtlich dessen, 
was derzeit durchführbar ist, nicht durchdacht war. 
Das ist meine Auffassung. Sie mögen anderer Auf-
fassung sein; ich halte es für charakteristisch für 
das Verhalten der Opposition. 

Lassen Sie mich zu einem weiteren Punkt etwas 
sagen. Wir sind der Meinung, daß man politische 
Entscheidungen auf dem Gebiet des öffentlichen 
Dienstes langfristig vorbereiten muß. Daraus er-
klärt sich die Form unseres Entschließungsantrages, 
der sich auf vier Punkte bezieht. Er bezieht sich er-
stens .auf die vermögenswirksamen Maßnahmen. 
Da greifen wir einen Antrag der CDU/CSU mit auf 
— Punkt 4 —, und wir erwarten, daß die Vorlage 
möglichst bald erfolgen wird. Die Regierung hat das 
ja auch zugesagt. Wir wollen darüber hinaus, daß 
die Regierung möglichst bald, nämlich bis zum 
31. August 1970, den Entwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Personalvertretungsgesetzes vorlegt, 
und wir wollen, daß bis Ende des Jahres Klarheit 
darüber geschaffen wird, in wieweit ein Besoldungs-
rückstand besteht und wie dieser Besoldungsrück-
stand abgebaut werden kann. Es besteht daher 
Übereinstimmung über die  Notwendigkeit der Klä-
rung dieser Frage. 

Wir von den Regierungsfraktionen meinen aber, 
daß es  notwendig ist, sich darüber hinaus um die 
Entwicklung des öffentlichen Dienstes intensiv zu 
bemühen, und wollen deshalb die  Regierung veran-
lassen, bis zum 31. Dezember nächsten Jahres durch 
eine Studienkommission die Fragen der Stellung 
und der Aufgaben des öffentlichen Dienstes in Staat 
und Gesellschaft zu untersuchen und dementspre-
chend Modellvorschläge zu machen. Wir wollen 
nicht in  die gleiche Situation kommen, wie sie bei 
der CDU/CSU in den letzten Jahren bestanden hat, 
daß man eine Besoldungserhöhung und Besoldungs-
angleichung nur nachvollziehend hier  beschließt, 
sondern wir wollen ,eine aktive politische Entschei

-

dung und Entwicklung veranlassen, die den öffent-
lichen Dienst funktionsfähig macht und der  Stellung 
der Beamten gerecht wird. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Rutschke. 

(Abg. Dr. Rutschke: Herr Präsident, ich 
wollte erst zur dritten Lesung eine Erklä

-

rung meiner Fraktion abgeben!) 

— Wir sind jetzt in der allgemeinen Aussprache. 
Die ist in die zweite Lesung vorverlegt worden. 
Vielleicht haben Sie das nicht gehört; ich hatte das 
am Anfang gesagt. 

Dr. Rutschke (FDP) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Namens der FDP-Fraktion gebe 
ich folgende Erklärung ab. Mit der heutigen Verab-
schiedung eines Besoldungserhöhungsgesetzes durch 
den Bundestag stimmt dieser der Gesetzesvorlage 
der Bundesregierung zu einer notwendigen Verbes-
serung der Besoldungsverhältnsise zu. Die Bundes-
tagsfraktion der FDP begrüßt die konsequente Hal-
tung der Bundesregierung, die mit diesem Gesetz-
entwurf ein weiteres Ansteigen des ohnehin beste-
henden erheblichen Besoldungsrückstandes verhin-
dert und sich trotz der derzeitigen Konjunkturlage 
nicht gescheut hat, einem weiteren Absinken der 
Beamtengehälter im Hinblick auf die Gesamtwirt-
schaftsentwicklung entgegenzutreten. 

Dies war ein mutiger Entschluß, den selbst die 
Opposition durch ihre Zustimmung anerkennen muß. 
Die FDP-Fraktion dankt aber auch den berufsstän-
dischen Vertretungen der Beamtenschaft, die sich 
angesichts der derzeitigen Konjunkturschwierigkei-
ten in ihren Forderungen maßvoll verhalten haben. 
Sie haben damit bewiesen, daß sie sich gegenüber 
der Allgemeinheit verantwortungsvoll verhalten. Sie 
haben damit in der Öffentlichkeit dem Ansehen des 
deutschen Beamtentums gedient. 

Die Bundestagsfraktion der FDP erwartet von der 
Bundesregierung bei zukünftigen Änderungen der 
Besoldungsregelung und bei normaler Konjunktur-
lage, daß sie diese Haltung der Beamtenschaft hono-
riert und den seit langen Jahren angestauten Besol-
dungsrückstand dann so bald wie möglich ganz ab-
baut. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen und Herren! So begrüßens-
wert diese allgemeine Besoldungserhöhung für 
unsere Beamten ist, eine bittere Pille enthält sie für 
die Beamten in Hamburg und Nordrhein-Westfalen, 
die infolge der Aufzehrklausel des Art. 1 § 4 Abs. 4 
des Zweiten Besoldungsneuregelungsgesetzes nicht 
in den vollen Genuß der Besoldungserhöhung von 
8 % kommen. Der Senat der Freien und Hansestadt 
Hamburg hatte bereits im Bundesrat ohne Erfolg 
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einen Antrag auf Milderung der Aufzehrklausel ein-
gebracht. Die Vertreter unserer Fraktion haben die-
sen Antrag im Innenausschuß des Deutschen Bundes-
tages erneut gestellt. Er ist dort mit der knappen 
Mehrheit von 15 gegen 13 Stimmen durch die Regie-
rungskoalition abgelehnt worden. Ich bedauere dies 
im Interesse der dadurch betroffenen hamburgischen 
und nordrhein-westfälischen Beamten außerordent-
lich. 

Wir haben heute davon abgesehen, diesen Antrag 
erneut im Plenum des Deutschen Bundestages zu 
stellen; denn wir würden hier durch die Regierungs-
koalition wieder genauso niedergestimmt werden, 
wie es im Innenausschuß des Bundestages bereits 
der Fall war. Aber wir beklagen es außerordentlich, 
daß der hamburgische Senat es offensichtlich mit 
seinem Einfluß auf die Bundesregierung und auf die 
Regierungskoalition nicht soweit gebracht hat, 

(Zuruf des Abg. Dr. Apel) 

verehrter Herr Kollege Apel, die berechtigten An-
liegen der hamburgischen Beamten durchzusetzen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. Schäfer. 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine sehr geehrten Damen und Herren! Die An-
gleichung der Beamtenbesoldung wurde vor einem 
Jahr in diesem Haus einstimmig beschlossen. 

(Abg. Dr. Apel: Mit Herrn Rollmann!) 

— Mit Herrn Rollmann. Vielen Dank für den Zu-
ruf. — Die Frage ist erstens, ob wir unsere eigene 
Gesetzgebung ernst nehmen, und zweitens, in wel-
chem Umfang die Angleichung die einzelnen Beam-
tengruppen berührt. Wir haben das sehr sorgfältig 
geprüft. Das Innenministerium hat uns für Hamburg 
und für Nordrhein-Westfalen — diese beiden Län-
der sind betroffen — die genauen Zahlen auf den 
Tisch gelegt. Dabei ergibt sich, daß in Anwendung 
der Vorschriften des Zweiten Besoldungsänderungs-
gesetzes, das vor nicht einmal einem Jahr verab-
schiedet wurde und am 1. April 1969 in Kraft trat, 
alle Beamten mindestens 5,3 % Erhöhung bekom-
men, die meisten rund 7 % Erhöhung, wenn dieses 
Gesetz einwandfrei durchgeführt wird. 

Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
hat nicht nur im Bundesrat diesen Antrag gestellt 

— und die anderen Länder haben diesen Antrag 
überstimmt —, sondern hat auch im Innenausschuß 
auf diese Umstände hingewiesen. Für den Ausschuß 
war aber entscheidend, daß es sich nicht nur um 
Hamburg, sondern auch um Nordrhein-Westfalen 
handelt und daß bei den meisten Besoldungsgruppen 
eine Restposition von 0,2 bis 0,4% übriggeblieben 
wäre; die Verwaltungsarbeit, die damit zusammen-
hängt, ist also unzumutbar. Man muß doch füglich 
bedenken, daß diejenigen, denen jetzt Kürzungen 
zugemutet werden müssen — Kürzungen bezüglich 
des Prozentsatzes der Erhöhungen —, schon bisher 
mehr bezogen haben als die anderen. 

Herr Kollege Rollmann, ich halte es für einen 
merkwürdigen Versuch von Ihnen, nun hier den 
Wahlkampf Hamburgs in den Bundestag zu ver-
legen. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich glaube, daß die sachliche Entscheidung des Innen-
ausschusses auch von diesem Haus getragen wird. 
Anderenfalls hätten Sie hier von Ihrer Fraktion aus 
einen Antrag stellen müssen. Dann hätten wir hier 
darüber ausführlich debattiert. Daß das nicht der 
Fall ist, ist ein Zeichen dafür, daß auch Ihre Fraktion 
die Meinung teilt, die im Gesetzentwurf zum Aus-
druck kommt. — 

(Abg. Rollmann meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

Aber bitte schön, eine Zwischenfrage. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zwischenfrage, 
Herr Abgeordneter Rollmann. 

Rollmann (CDU/CSU) : Herr Kollege Schäfer, 
haben Sie vielleicht zur Kenntnis genommen, daß 
wir nur aus dem Grunde auf die Stellung eines An-
trags verzichtet haben, wie ich ausgeführt habe, weil 
Sie uns hier unten genauso überstimmen würden, 
wie Sie es im Innenausschuß getan haben? 

(Lachen bei den Regierungsparteien.) 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Kollege Roll-
mann, das sagt mir nur, daß Sie von der Über-
zeugungskraft Ihrer Argumente selbst nicht viel 
halten; 

(Beifall bei den Regierungsparteien) 

denn die Frage, ob man überstimmt wird, hat uns in 
der Opposition nie davon abgehalten, hier in 
aller Öffentlichkeit für etwas einzutreten, was wir 
für richtig halten. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Wagner. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Die vorherigen Ausfüh-
rungen des Kollegen Dr. Schäfer zum Besoldungs-
rückstand veranlassen mich, noch einmal das Wort zu 
nehmen. Herr Kollege Dr. Schäfer stellt dar, daß 
unser Antrag einen Mehraufwand von rund einer 
halben Milliarde DM beinhalte. Das ist richtig. Ich 
wiederhole aber noch einmal: Wir sind zu diesem 
Antrag aus der Überzeugung gekommen, daß dieser 
Bundestag eben verpflichtet ist, die Einkommen im 
öffentlichen Dienst an die wirtschaftliche Entwick-
lung anzupassen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich wiederhole: wenn in der Vergangenheit ein 
Rückstand eingetreten ist, sollten wir in Zeiten, in 
denen dies finanziell möglich ist, natürlich einen 
wesentlichen Schritt tun, ihn abzutragen. 

Herr Kollege Dr. Schäfer, Sie haben vorher er-
wähnt, die Bundesregierung habe in den letzten Jah- 
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ren dazu nichts getan. Darf ich Sie daran erinnern, 
daß Sie über drei Jahre hinweg Mitglied dieser 
Bundesregierung waren und wahrscheinlich sahen, 
daß unter den damaligen wirtschaftlichen Verhält-
nissen ein solcher Beitrag nicht möglich war. Ich 
persönlich bin der Meinung, daß die wirtschaftlichen 
Verhältnisse heute einen Schritt in dieser Richtung 
zuließen, und ich bin auch der Auffassung, daß es 
für den Bundeswirtschaftsminister Professor Schiller 
ein Geschenk sein könnte, wenn ein solch wesent-
licher Betrag, vermögenswirksam festgelegt, einer 
weiteren Konjunkturanheizung im Augenblick das 
Feld entziehen würde. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Schäfer! 

Dr. Schäfer (Tübingen) (SPD) : Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Das bedarf einer Erwide-
rung; denn gerade in dem letzten liegt von Anfang 
an der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Sie 
haben eine lineare Besoldungserhöhung von 12 % 
verlangt. 

(Zurufe von der CDU/CSU.) 

— So steht es in Ihrem Gesetzentwurf: 12 % lineare 
Erhöhung! Wir nehmen gerne zur Kenntnis, daß Sie 
sich nun zu unserer Auffassung gefunden haben, daß 
8% plus vermögenswirksame Maßnahmen ange-
messen sind. — 

(Abg. Rösing: Das steht doch im Antrag 
drin!—Weitere Zurufe von der CDU/CSU.) 

— Ihre Begründung hat doch mit der Formulierung 
des Paragraphen nichts zu tun. Sie verlangen doch 
12 % Erhöhung. 

(Erneuter Zuruf des Abg. Rösing.) 

12 % Erhöhung ist doch etwas anderes als 8% plus 
vermögenswirksame Maßnahmen, Herr Rösing. 

(Abg. Rösing: Herr Schäfer, das steht doch 
im Zusammenhang!) 

Ich nehme gerne zur Kenntnis, daß wir mit Ihrer 
Unterstützung rechnen dürfen, wenn wir daran-
gehen, das Kapitel „vermögenswirksame Maßnah-
men für Bedienstete des öffentlichen Dienstes" zu 
behandeln. 

(Abg. Wagner [Günzburg] : Unser Antrag!) 

— Ja, daß wir mit Ihrer Unterstützung rechnen 
dürfen! Ich nehme das gern zur Kenntnis. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird in der allgemeinen Aussprache weiter 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Ich 
schließe die allgemeine Aussprache. 

Ich komme nunmehr in zweiter Beratung zur Ein-
zellesung und rufe den Art. 1 und zugleich damit 
den Umdruck 11 *) mit den Ziffern 1 und 2 auf. Ich 
nehme an, daß wir über beide Ziffern gemeinsam 
abstimmen können. Es handelt sich jeweils um eine 

*) Siehe Anlage 1 a 

Änderung. Wer diesen Änderungsanträgen der Ab-
geordneten Dr. Schäfer, Berger und Dr. Rutschke zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Hand-
zeichen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Einstimmig beschlossen. 

Wir stimmen nunmehr ab über Art. 1 mit der 
soeben beschlossenen Änderung. Wer zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ist so 
beschlossen. 

Ich rufe die Art. 2 bis 15, Einleitung und Über-
schrift auf. — Das Wort wird nicht gewünscht. Wer 
den aufgerufenen Bestimmungen zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Es ist so beschlossen. 

Ich komme zur 
dritten Beratung. 

Ich nehme an, eine allgemeine Aussprache wird 
nicht mehr gewünscht. — Eine Einzelberatung steht 
nicht an. Dann erteile ich zur Abstimmung das Wort 
dem Abgeordneten Dichgans. 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
sehr verehrten Damen, meine Herren! Ich stimme 
der Vorlage zu, weil sie den Beamten eine Verbes-
serung bringt, die ich für dringend erforderlich 
halte. Ich frage mich nur, ob unser Verfahren der 
Gesetzgebung, das sich mit den Personalzahlungen 
aus öffentlichen Kassen befaßt, wirklich rationell ist. 

Wir haben drei Methoden nebeneinander. Die 
erste Methode wird bei der Kriegsopferversorgung 
angewandt, wo in einer einzigen Ausschußsitzung 
in eine Vorlage eine allgemeine Dynamisierung hin-
eingebracht wurde, obwohl diese Vorlage davon 
überhaupt nichts enthielt. Ich sage gar nichts da-
gegen; ich stelle das nur fest. Bei den Beamten sind 
wir verpflichtet, die Beamtengehälter der wirtschaft-
lichen Entwicklung anzupassen; von Besoldungsrück-
stand ist die Rede. Das ist in der Welt  der  Tat-
sachen ebenfalls eine Dynamisierung, die wir aber 
jedes Jahr durch Einzelgesetze bewirken. Die dritte 
Gruppe ist der Familienlastenausgleich, den wir 
überhaupt nicht dynamisieren. Es erhebt sich die 
Frage, ob es einen Sinn hat, solche Unterscheidun-
gen zu machen. Ich hege Zweifel. 

Wie gesagt, ich stimme der Vorlage zu, behalte 
mir aber vor, bei nächster Gelegenheit die Notwen-
digkeit, diese Personalausgaben in einer Gesamt-
schau zu betrachten — etwa nach englischem Muster, 
wo sie alljährlich sehr viel stärker mit dem Haushalt 
verknüpft werden —, hier erneut zur Sprache zu 
bringen. 

(Beifall bei der CDU/CSU und bei Abg. 
der SPD.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Weitere Erklärun-
gen zur Abstimmung werden nicht abgegeben. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die. 
Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltun- 
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gen? — Auch keine Enthaltungen; einstimmig an-
genommen. 

Wir kommen nun zu den weiteren Ausschufian-
trägen. Da ist zuerst einmal der Antrag, die Druck-
sache VI/131 für erledigt zu erklären. Wer diesem 
Antrag zustimmt, den bitte ich um ein Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthal-
tungen? — Angenommen. 

Wir kommen jetzt zu den Anträgen II, III und IV. 
— Das Wort wird nicht gewünscht. Ich kann darüber 
gemeinsam abstimmen lassen. Wer diesen Aus-
schußanträgen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Enthaltungen? — Einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt XXIV der gemeinsamen Tagesord-
nung auf: 

Erste Beratung des von den Fraktionen der 
SPD, FDP eingebrachten Entwurfs eines Ge-
setzes über Straffreiheit (Straffreiheitsgesetz 
1970) 

— Drucksache VI/392 — 

Wer begründet den Gesetzentwurf? — Herr Abg. 
Krockert! 

Krockert (SPD) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Zur Beratung in erster Lesung legen 
wir Ihnen heute einen Entwurf für die Amnestie 
1970 vor, auf die man in der Öffentlichkeit wartet 
und die der Gesetzgeber schuldig ist. Diese Amne-
stie soll einen Schlußstrich unter ein Kapitel unse-
rer jüngsten Geschichte ziehen. Sie soll zugleich 
den Weg öffnen zu einem entspannteren Verhält-
nis zwischen der kritischen Jugend und ihrem Staat. 

Das Straffreiheitsgesetz 1970 ist natürlich im en-
gen Zusammenhang mit unseren Bemühungen um 
eine Reform derjenigen Strafvorschriften zu sehen, 
deren Fragwürdigkeit sich anläßlich der Demonstra-
tionen der vergangenen Jahre immer deutlicher 
gezeigt hat. Das Hohe Haus hat damit den Sonder-
ausschuß für die Strafrechtsreform — federfüh-
rend — beauftragt. Dieser Ausschuß hat gestern in 
erster Runde einen Abschluß der Beratungen ge-
funden. 

Das ist der Grund, weshalb ich namens meiner 
Fraktion die Überweisung auch dieser Vorlage an 
den Sonderausschuß für die Strafrechtsreform bean-
trage. Infolge des engen sachlichen Zusammen-
hangs ist dort eine zügige parlamentarische Be-
handlung gewährleistet, und sie ist notwendig. 
Wenn diese Amnestie gut werden soll, wenn sie 
ihre Funktion erfüllen soll, muß sie bald erfolgen. 

Das Dritte Gesetz zur Reform des Strafrechts wird 
eine Reihe von Vorschriften ändern oder beseiti-
gen, die 100 oder 120 Jahre alt .sind. Diese Vor-
schriften waren geprägt vom Rechtsverständnis des 
Wilhelminischen Obrigkeitsstaates. Sie belasten 
Massen, 'die sich versammeln, im voraus mit dem 
Ruch der Unbotmäßigkeit, des Ungehörigen. Die 
Anwendung dieser politisch überholten Vorschrif-
ten im Rahmen einer freiheitlichen Verfassung, ihre 
Anwendung auf Demonstrationen, in denen junge 

Bürger versuchen, sich gegen die natürliche Schwer-
hörigkeit der Gesellschaft Gehör zu verschaffen, 
mußte dazu beitragen, daß eine wachsende Ver-
schärfung in den Konfrontationen eintrat, wie wir 
sie in den letzten Jahren erlebt haben. 

(Zuruf von der Mitte: Nur nachgeben?!) 

Das betraf nicht nur Demonstranten, sondern auch 
die Ordnungskräfte, die Polizei. Diese mußte 'auf 
der Basis der veralteten Vorschriften aktiv werden. 
Sie mußte quasi einen Obrigkeitsstaat gegen seine 

 Bürger schützen, den es nach unserer Verfassung 
gar nicht mehr gibt. 

Beide, Demonstranten und Beamte, wurden dar-
um einer zusätzlichen Eskalation ausgesetzt, und 
beide waren ihr häufig nicht gewachsen. Die Ver-
suchung zum Äußersten ergibt sich in solchen Situa-
tionen mit einer gewissen Automatik. Wenn ein 
Zusammenprall erfolgt und Leute dabei sind, denen 
er Lust bereitet, egal, auf welcher Seite, dann ha-
ben sie es verhältnismäßig leicht, unter solchen Um-
ständen andere Menschenschuldig werden zu las-
sen; das ist häufig. passiert. 

Aus diesem Grunde wird eine Amnestie zwei 
Aufgaben zu erfüllen haben. Einmal hat sie die 
Rechtskorrektur zu berücksichtigen, also die Ab-
schaffung oder die Veränderung jener wilhelmi-
nischen Vorschriften. Wer nach diesen Paragraphen 
schuldig wurde, muß entlastet werden. Zum zweiten 
müssen aber auch diejenigen Entlastung erfahren, 
die nicht auf Grund dieser Vorschriften, wohl aber 
auf Grund der Situation darüber hinaus schuldig  
wurden, nämlich im Gefolge von Ablaufmechanis-
men, die dieses veraltete Recht ausgelöst hat. In 
dieser Hinsicht 'bezieht sich die Amnestie auf De-
likte, die nach künftigem Recht strafbar bleiben 
werden und sollen. Hier ist ganz einfach etwas zu 
bereinigen, damit wir die Freiheit gewinnen, auf 
Grund eines besseren Rechts künftig zwischen der 
Wahrnehmung der Demonstrationsfreiheit und ih-
rer gewalttätigen Ausbeutung um so klarer schei-
den zu können. 

Selbstverständlich mußte 'diese Seite der Amne-
stie deutliche Grenzen haben. Besonders schwere 
oder besonders gemeine Ausschreitungen, die auch 
durch die  Reibungshitze der Konfrontation nicht zu 
rechtfertigen sind, haben keinen Anspruch und 
keine Aussicht auf Straffreiheit. Deshalb bietet der 
Entwurf einen Ausnahmekatalog nach Tatbestän-
den und nach Strafmaß an. 

Meine Damen und Herren, über Einzelheiten die-
ses Entwurfs wird in der Ausschußberatung gewiß 
noch intensiv zu arbeiten sein. In dieser ersten Le-
sung geht es darum, daß wir vor der Öffentlichkeit 
die Notwendigkeit dieser Amnestie und den Willen 
zur schnellen Verabschiedung dieses Gesetzes ge-
meinsam bezeugen. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, es gibt 
in  unserem Lande eine demonstrations- und amne-
stiefeindliche Propaganda. Sie nötigt mich zu ein 
paar abschließenden Bemerkungen. 

„Bild am Sonntag" brachte am 15. Februar eine 
Sonntagsbetrachtung von Peter Boenisch. Erbringt 
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es fertig, die verbrecherische Verbrennung jüdi-
scher Mitbürger lin einem Altersheim in direkte 
Verbindung mit 'den demonstrativen Aktionen ge-
gen das Haus Springer. zu bringen. „Vorgestern", 
so schreibt er,  „brannte in Zeitungswagen, und 
heute verbrennen Juden in einem Altersheim." 

(Vereinzelte Pfui-Rufe.) 

Und Boenisch fragt: „Soll das so weitergehen? 

Meine Damen und Herren, wer so argumentiert, 
versimpelt das Problem auf eine nicht bloß unzuläs-
sige, sondern infame Art und Weise. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es ist kein Wunder, daß in diesem Artikel in diesem 
Zusammenhang auch wieder einmal Konrad Ahlers 
genannt wird. Je mehr man da hineinpacken kann — 
Mörder und Demonstranten, brennende Häuser und 
Konrad Ahlers, Schlägerbanden und jugendlichen 
Protest —, desto leichter kann man dem Bürger 
weismachen, im Grunde gehe es ja nur um die Aus-
einandersetzung zwischen Ordnung und Chaos, und 
da dürfte doch die Wahl nicht schwerfallen. 

Aber diese durchsichtige Propaganda geht noch 
weiter. Boenisch beschwert sich nämlich in diesem 
Artikel darüber, daß es immer wieder Professoren 
oder gar Politiker gebe, die diese „gewalttätigen 
Kinder" — so schreibt er; damit faßt er wieder den 
ganzen Cocktail der Gewalt zusammen — entschul-
digten. Er mahnt uns — ich zitiere —: 

Auch wenn wir unsere Babys dauernd küssen, 
werden dadurch noch keine Engel aus ihnen. Es 
geht nicht ohne väterliche Strenge. 

Dieser Schluß beginnt mit dem Hinweis auf die ver-
brennenden Juden im Altersheim! 

Meine Damen und Herren, ich habe die Hoffnung, 
daß in der Diskussion über unsere Amnestie nie-
mand in diesem Hause auf die Leimrute kriecht, die 
hier ausgelegt wurde. 

(Abg. Leicht: Aber auch nicht unter die 
Leimrute!) 

Ich meine, wir sollten sehr sorgfältig zu unterschei-
den wissen, mit welchem Problem wir es zu tun 
haben. Wir machen es uns zu einfach, wenn wir es 
bloß auf die Ebene schieben, als ginge es um Ge-
walt oder Nichtgewalt. Das Problem der Demonstra-
tionen — — 

(Zuruf von der CDU/CSU: Dummes Zeug!) 

— Ach, Herr Kollege, vielleicht können Sie wenig-
stens in Ihre Zwischenrufe ein bißchen mehr Quali-
tät investieren; dann macht es auch hier vorne mehr 
Spaß. 

(Beifall bei der SPD. — Zurufe von der 
CDU/CSU: Das kommt auf den Redner an!) 

Amnestieren heißt nicht, Gnade vor Recht ergehen 
lassen. Amnestieren heißt auch, daß von dem Ge-
setzgeber eine gewisse Mitverantwortung bekannt 
wird an dem, was geschehen ist. Das fällt schwer; 
aber wir sollten uns davor hüten, einen selbstge-
rechten Staat vorführen zu wollen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten 
von Thadden? 

Krockert (SPD) : Herr Präsident, es tut mir leid, 
wir sind in der Begründung. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Jawohl, bitte sehr. 

Krockert (SPD) : Amnestieren heißt, daß ein 
Staat in der Lage ist, sich selber durch ein solches 
Straffreiheitsgesetz dazu zu bekennen, daß er an 
der Entwicklung, die wir hinter uns haben, nicht 
ganz ohne Mitverantwortung ist. Das sollte uns nicht 
zu schwerfallen. Die Amnestie soll nicht nur etwas 
abschließen; sie soll auch den Weg öffnen zu einem 
neuen Recht und zu einem entspannten Verhältnis 
zwischen der kritischen Jugend und ihrem Staat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wir treten nun in die Aussprache ein. Das 
Wort hat der Abgeordnete Dr. Lenz. Die Fraktion 
der CDU/CSU hat für ihn eine Redezeit von 45 Mi-
nuten beantragt. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
werde mir Mühe geben, die für mich beantragte 
Redezeit nicht auszuschöpfen. 

(Beifall bei der SPD.) 

— Danke für den Beifall. 

(Abg. Dr. Apel: Wahrscheinlich der einzige 
Beifall, den Sie von uns kriegen!) 

Im übrigen, Herr Präsident, befinden wir uns 
heute hier in einer außerordentlich schwierigen 
Lage. Vor uns liegt ein Fraktionsantrag, der von 
der Bundesregierung im Bundesrat eingebracht wor-
den ist. Gestatten Sie mir deshalb, meine Damen und 
Herren, daß ich einige meiner Bemerkungen auch 
an die Bundesregierung richte; denn sie ist ja wohl 
der eigentliche Geschäftsherr dieses Vorgangs. 

(Sehr richtig! bei der CDU/CSU.) 

Der Herr Bundeskanzler hat in seiner Regierungs-
erklärung gesagt, die strikte Beachtung ,der Formen 
parlamentarischer Demokratie sei selbstverständlich 
für politische Gemeinschaften, die für die deutsche 
Demokratie gekämpft, sie unter schweren Opfern 
verteidigt und unter großen Mühen wiederaufgebaut 
hätten. Dieser Erklärung des Herrn Bundeskanzlers 
können wir nur zustimmen. 

Auf dem Hintergrund dieser Erklärung mutet es 
allerdings sonderbar an, daß eine der ersten rechts-
politischen Aktionen dieser Bundesregierung eine 
Amnestie für solche Personen ist, die diese Formen 
der parlamentarischen Demokratie in eklatanter 
Weise mißachtet haben. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU. — Zuruf 
von der SPD: Das können Sie doch nicht 

verallgemeinern!) 
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Die Bundesregierung wandte dazu ein Verfahren an, 
das ebenfalls nicht von Respekt für die parlamen-
tarischen Formen dieses Staates zeugt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Dr. Lenz, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Ab-
geordneten Dr. Carlo Schmid? 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent, wenn 'das nicht auf meine Redezeit angerechnet 
wird, selbstverständlich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Nein, es wird nicht 
angerechnet. 

Dr. Schmid (Frankfurt) (SPD) : Herr Abgeord-
neter Dr. Lenz, ist Ihnen bekannt, daß auch andere 
Regierungen zu diesem Mittel gegriffen haben, wenn 
ihnen ein Gesetz zeitlich dringlich schien, z. B. die 
Regierung, der unser Kollege Dr. Kiesinger vor-
stand? 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Profes-
sor Schmid, ich werden auf diesen Punkt im wei-
teren Verlauf meiner Ausführungen noch einge-
hen. 

(Abg. Dr. Schmid [Frankfurt] : Ich bin 
gespannt darauf!) 

Der Entwurf unseres Gesetzes sieht Straffreiheit vor 
für Straftaten nach Strafvorschriften, die vom Ge-
setzgeber erneuert werden, sowie für solche, die als 
politische Demonstration zur politischen Meinungs-
äußerung oder zur Einwirkung auf die politische 
Meinungsbildung oder im Zusammenhang mit einer 
solchen Demonstration begangen worden sind. 
Allerdings sind Straftaten von besonders schwe-
rem Unrechtsgehalt ausgenommen. Dem Deckblatt 
entnehme ich, daß die Regelungen weitgehend an 
die des Straffreiheitsgesetzes 1968 angelehnt sind. 
Das mag sein, aber damit wird das Außerordent-
liche des Vorgangs mehr verdeckt als dargestellt. 

Wir hatten nach dem Krieg neun Strafrechts-
änderungsgesetze aber nur eine Amnestie im Zu-
sammenhang mit einem Strafrechtsänderungsgesetz, 
und das war unter Justizminister Dr. Heinemann. 
Damals handelte es sich um eine reine Rechtskor-
rekturamnestie, d. h. um die rückwirkende Amne-
stierung solcher Taten, die in Zukunft nicht mehr 
bestraft werden konnten. Hier ist jedoch eine sehr 
viel weitergehende Amnestie geplant. Bei dem vor-
liegenden Gesetz wird aber auch keine allgemeine 
Amnestie für alle erlassen, die eine Strafe von 
einem bestimmten Zeitraum erhalten oder zu erwar-
ten haben, sondern es wird einseitig eine bestimmte 
Gruppe von Tätern begünstigt. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dies ist an und für sich ein schwerwiegender Vor-
gang. Er wird noch schwerwiegender durch den 
Hintergrund, auf dem er steht. Es tut mir leid, ver-
ehrter Herr Vorredner, daß ich noch einmal Herrn 
Ahlers nennen muß, der als erster die gewalttätigen 

studentischen Proteste gegen den Springerkonzern 
gerechtfertigt hat. 

(Zuruf von der SPD: Das ist ja nicht wahr!) 

— Doch, doch, ist schon wahr. Damals wurde das 
erklärt, und heute wird es amnestiert. Herr Profes-
sor Schmid, Sie haben zu diesem Vorgang gesagt: 

Die tätlichen Angriffe auf die Betriebe des 
Springerkonzerns waren damals rechtswidrig, 
und die Behörden hatten dagegen nach Recht 
und Gesetz einzuschreiten. 

In Frankfurt soll aber ein Mann von seinem Posten 
als Polizeipräsident entfernt werden, der genau das 
getan hat, was Sie, sehr verehrter Herr Professor 
Schmid, für die Pflicht der Behörden gehalten haben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Auch dieser Vorgang gehört in die Rubrik „Ver-
hältnis zur parlamentarischen Demokratie", und 
vielleicht sind es in beiden Fällen die gleichen 
Kreise, die dahinterstehen. Sicherlich gehört das 
nicht in den unmittelbaren Verantwortungsbereich 
der Bundesregierung, wohl aber in den des Bundes-
vorsitzenden der Sozialdemokratischen Partei, und 
auf diese Partei bezog sich ja die eingangs zitierte 
Äußerung des Herrn Bundeskanzlers. 

Meine Damen und Herren, die Koalitionsparteien 
behaupten, es habe ungerechtfertigte Unklarheit über 
die Grenzen des Demonstrationsrechts bestanden. 
Diese angebliche Unsicherheit wird zur Begrün-
dung für den Gesetzentwurf auch ausdrücklich her-
angezogen. Nach unserer Auffassung hat .es nie-
mals eine Unklarheit darüber gegeben, daß Haus-
friedensbruch, Körperverletzung, Sachbeschädigung 
und anderes mehr als Mittel der politischen Aus-
einandersetzung verboten sind. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Schon in der Aussprache zur Regierungserklärung 
hat mein Kollege Vogel mit Recht davon gesprochen, 
es habe Versuche gegeben, illegalen Aktionen einen 
Anflug von Rechtmäßigkeit zu geben. Er sagte da-
mals : Unser Rechtsstaat wird unglaubwürdig, wenn 
er in einzelnen Fällen davor zurückschreckt, seine 
eigenen Gesetze anzuwenden. — Das ist aber der 
Zweck des vorliegenden Gesetzentwurfs. 

Auf 'diesem Hintergrund stellt sich mit aller 
Schärfe die Frage nach der politischen Zielsetzung. 
Was wollen Sie denn eigentlich erreichen, meine 
Damen und Herren von  der  Bundesregierung, von 
den Koalitionsfraktionen? Wenn ich die Regie-
rung und auch die Begründung eben richtig verstan-
den habe, möchte sie damit in ein besseres Verhält-
nis zu den jungen Leuten kommen. Das ist gewiß 
ein lobenswertes und auch von uns bejahtes Ziel. 
Aber kann es mit diesem Mittel erreicht werden? 
Glauben Sie wirklich, daß dieser aus taktischen 
Rücksichten geborene und überhastet durch 'das 
Parlament gejagte .Gesetzentwurf dazu beiträgt, das 
große Angebot der Mitgestaltung und Mitverant-
wortung, das unsere Jugend von allen politischen 
Kräften mit  Recht erwartet, glaubwürdig zu ma-
chen? 
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Diesen Gesetzentwurf, Herr Bundeskanzler, wer-
den die einen als Ausdruck re pressiver Toleranz 
und die anderen als schwächliches Nachgeben vor 
der ,Gewalt ablehnen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Nur ein klares Bekenntnis zu den Formen der  par-
lamentarischen Demokratie — nicht nur im Wort, 
sondern auch in der Tat — kann hier die notwen-
dige Achtung als Grundlage für ein besseres Ver-
hältnis zwischen Jugend und Staat schaffen. 

Aber gerade der tatsächliche Respekt, Herr Bun-
deskanzler, vor den Formen unserer parlamenta-
rischen Demokratie 'bereitet der Bundesregierung 
Schwierigkeiten. Der Verfahrensweg dieses Geset-
zes ist ein lebendiges Bespiel. Diesen Amnestie-
entwurf gibt es ja in zweifacher Ausfertigung. Beide 
Entwürfe sind deckungsgleich. Der eine ist dem 
Bundesrat von der Regierung zugeleitet worden, 
und ohne das Ergebnis des ersten Durchganges 
dort abzuwarten, wird heute hier der zweite im 
Bundestag präsentiert. 

(Abg. Schulte [Unna] : Kein originelles Ver

-

fahren!) 

Die „Frankfurter Allgemeine Zeitung", Herr Kol-
lege Schulte, schrieb hierzu am 19. Februar: 

In so drastischer Form hat man die mißbräuch-
liche Nutzung des Initiativrechtes des Parla-
ments durch die Regierung und das Einverständ-
nis der Parlamentsmehrheit damit selten ge-
sehen. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Zurufe von 
der SPD.) 

Herr Bundeskanzler, es geht uns hier nicht um 
kleinliche Verfahrensmäkeleien. Es geht uns auch 
nicht darum, den Bundesrat zu bevormunden; 
der kann sich selber helfen. Es geht hier um zwei' 
Dinge: einmal um die Wahrung des Rechts. Dieses 
Haus hat einen Anspruch darauf, in Kenntnis der 
Stellungnahme des Bundesratsplenums beraten zu 
können. Zum anderen geht es um die Glaubwürdig-
keit dieser Bundesregierung. Sie haben selbst, Herr 
Bundeskanzler, in Ihrer Rede vor dem Bundesrat 
am 24. Oktober gesagt, daß die Offenheit gegenüber 
den Anliegen der Länder schon bei der letzten Re-
gierung ein wesentlicher Punkt der Übereinstim-
mung zwischen den damaligen Partnern gewesen 
ist. Sie haben in diesem Zusammenhang daran er-
innert, daß das leidige Problem der Fristenregelung 
in einer Weise geregelt werden konnte, die dem be-
rechtigten Anliegen der Länder Rechnung trägt. Sie 
haben ferner zugesagt, daß Sie sich der Beziehun-
gen mit den Ländern selbst mit Nachdruck annehmen 
werden. 

Als erstes Ergebnis Ihrer Bemühungen, Herr Bun-
deskanzler, vermag ich nur festzustellen, daß es in 
dem Bereich, von dem wir hier sprechen, das zweite 
Mal ist, daß die verfassungsmäßigen Rechte von 
Bundestag und Bundesrat beeinträchtigt worden sind. 
Die strikte Beachtung der Formen parlamentarischer 
Demokratie, ist sie wirklich so selbstverständlich, 
Herr Bundeskanzler? 

Übrigens: Bei der damaligen Bundesratssitzung 
hat der Präsident des Bundesrates, Herr Professor 
Weichmann, einige bemerkenswerte Äußerungen zu 
dem Thema gemacht, das hier zur Diskussion steht. 
Ich darf sie in unser aller Gedächtnis zurückrufen. 

(Abg. Schulte [Unna] : Möchten Sie denn das 
Initiativrecht dieses Hauses abschaffen, 

Herr Lenz?) 

— Nein, Herr Kollege Schulte, ich möchte es nur so 
gebraucht wissen, daß nicht Dinge, die drüben ein-
gebracht sind, hier eingebracht werden, bevor sie 
drüben beraten sind. Das scheint mir doch selbstver-
ständlich zu sein. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aber zurück zu Herrn Professor Weichmann. Herr 
Weichmann hat gesagt: 

Engagiert sich der Staat in seinen verfassungs-
mäßigen Organen aber ernsthaft und glaub-
würdig in der Richtung der Reformen, dann, so 
meine ich, muß es auch ein Ende nehmen mit 
dem Mißbrauch der grundgesetzlichen Freiheiten 
und, ich sage es ausdrücklich, ihrer Tolerierung. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Aktionen aller Spielarten, die im Wege aktiver 
oder passiver Gewalt gesetzte Rechtsnormen 
verletzen, tragen einen anarchosyndikalistischen 
Charakter, der mit der mißbrauchten Freiheit 
des Protestes die Freiheit überhaupt gefähret. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Es heißt etwas weiter: 

Unsere Gesellschaft muß auf der Respektierung 
des gesetzlichen Rechtes wie auch des Vertrags-
rechts bestehen, solange es eben geltendes Recht 
ist. 

Meine Damen und Herren, das sagt der sozial-
demokratische Regierungschef unserer größten Stadt 
in der Bundesrepublik, einer Industrie- und Uni-
versitätsstadt. 

(Abg. Dr. Arndt [Hamburg] : Der zweit-
größten, 'bitte! — Weitere Zurufe.) 

— Ja, ich glaube, daß das auch der Grund ist, wes-
halb er hier ganz klar und deutlich seine- Meinung 
so ausdrückt. 

Herr Bundeskanzler, glauben Sie wirklich, daß Sie 
mit diesem Gesetz, das heute hier vorliegt, auf dem 
richtigen Wege sind? 

Lassen Sie mich nun zu einigen Einzelheiten 
kommen. 

Das Gesetz sieht zunächst einmal Straffreiheit für 
diejenigen vor, die gegen Vorschriften verstoßen 
haben, die im Rahmen des Dritten Strafrechtsände-
rungsgesetzes neu gefaßt werden sollen. Dieses An-
liegen findet unsere Sympathie. In der Tat ist es 
schwer einzusehen, weshalb jemand, der wegen 
einer im vorgesehenen Zeitraum begangenen Straf-
tat bereits rechtskräftig verurteilt worden ist, nun 
seine Strafe verbüßen soll, während sein Mittäter, 
der noch nicht abgeurteilt ist, frei ausgehen soll. 
Diese Frage mag z. B. bei der Anwendung der Straf- 
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bestimmung für Landfriedensbruch eine besondere 
Rolle spielen. Ob hier eine gesetzliche Regelung 
zweckmäßig ist oder ob nicht der Gnadenweg durch 
die Landesjustizminister vorzusehen ist, mag im 
Ausschuß erörtert werden. 

Aber in diesem Gesetz tritt ja das Problem der 
Anpassungsamnestie zurück gegenüber dem Pro-
blem der Ausdehnung der Straffreiheit auf Personen, 
deren Tat eben nicht durch die zu reformierenden 
Vorschriften unter Strafe gestellt wird. Die Aus-
dehnung der  Amnestie auf Täter, die nicht durch 
das Dritte Strafrechtsänderungsgesetz erfaßt werden, 
ist problematisch. Das hat die Bundesregierung auch 
rechtzeitig erkannt. Der Bundesjustizminister hat 
eine Amnestie selber in den Zusammenhang der 
Strafgesetzänderung gestellt, und der Bundeskanzler 
hat dem ,damals in der ersten Aussprache über seine 
Regierungserklärung zugestimmt. Herr Jahn hat 
auch an anderer Stelle ausdrücklich davor gewarnt, 
„mit einer auf bestimmte Personengruppen gezielten 
Amnestie eine neue Art von Unrecht zu schaffen". 
Er hat selber darauf hingewiesen, daß „eine par-
lamentarische Demokratie keine Entscheidung ohne 
Rücksicht auf Recht und Gesetz treffen kann, son-
dern .auch in solchen Fällen sorgfältig abwägen und 
darauf achten muß, daß alle Bürger vor dem Gesetz 
gleich sind" . 

Unser Kollege Dr. Müller-Emmert hat mit aller 
Deutlichkeit ausgeführt, was hier unter dem Begriff 
„Gleichheit" problematisch werden kann. Er sagt: 

Soll z. B. unter eine Amnestie auch der Fall 
eines Einzeltäters aus politischen Motiven 
(Beate Klarsfeld!) fallen? Ist unter Umständen 
auch das Verhalten der Frankfurter NPD-Schlä-
ger genauso amnestiewürdig wie dasjenige 
eines gewalttätigen „Demonstranten" eines 
bayerischen Dorfes, dessen Widerstand gegen 
die Errichtung eines Heimes für behinderte Kin-
der bis zur Brandstiftung reichte?" 

Und, meine Damen und Herren, wie steht es denn 
mit denjenigen, die gegen die Errichtung eines Flug-
hafens gewaltsam vorgehen? Oder mit Obstbauern, 
die mit ihren Traktoren die  Autobahn blockieren, 
um gegen das Sonntags-Fahrverbot des Bundesver-
kehrsministers zu protestieren? Sind das politische 
Demonstranten — oder sollen sie etwa deshalb be-
straft werden, weil sie ihre Tat aus Eigennutz be-
gingen? 

Die  Probleme richtiger Abgrenzung einer Am-
nestie sind immer schwierig. Sie werden um so 
größer, je mehr die Amnestie von der Reform der 
Straftatbestände gelöst und überhastet verwirklicht 
wird. Hier, meine Damen und Herren, ist sie miß-
lungen. 

Straffreiheit soll hier gewährt werden für Freiheits-
strafen und Geldstrafen wegen Straftaten, „die als 
politische Demonstration zur politischen Meinungs-
äußerung oder zur Einwirkung auf die politische 
Meinungsbildung oder die im Zusammenhang mit 
einer solchen Demonstration begangen worden 
sind". 

Worum handelt es sich? Ich kann wiederum nur 
Herrn Müller-Emmert zitieren, der das sehr drastisch 
geschildert hat. Der größte Teil der Strafverfahren — 
so  hat er gesagt —, die jetzt noch nicht erledigt sind, 
betrifft nämlich Sachbeschädigung, Körperverlet-
zung, Diebstahl von Akten und Zeitungen und 
ähnlichem. — Warum soll hier denn eigentlich eine 
Tätergruppe privilegiert werden, die in derartig 
drastischer Weise die Formen der demokratischen 
Auseinandersetzung verletzt hat? Warum soll sie 
anderen vorgezogen werden, die ähnliche Delikte 
aus anderen Motiven begangen haben? Warum, 
Herr Müller-Emmert, ist ein Aktendiebstahl weniger 
strafwürdig, wenn er zur Einwirkung auf die poli-
tische Meinungsbildung und nicht etwa zur Begünsti-
gung eines Studienfreundes begangen wird? Ist dies 
nicht ein eklatanter Verstoß gegen den Grundsatz 
der Gleichheit vor dem Gesetz, von dem Sie, Herr 
Bundesjustizminister, gesprochen haben? Warum soll 
denn eigentlich der Ladenbesitzer, der seinen Wagen 
in der verbotenen Zone entlädt und dadurch den 
Verkehr behindert, mit einer Geldbuße belegt wer-
den, während diejenigen, die tagelang Demonstra-
tionen organisieren und den Straßenverkehr einer 
großen Stadt lahmlegen, straffrei ausgehen? Wie 
vereinbart sich das mit dem Grundsatz der Gerech-
tigkeit? 

Und schließlich: Was heißt eigentlich „Einwirkung 
auf die politische Meinungsbildung"? Fällt darunter 
nicht auch die Parlamentsnötigung? Ist sie wirklich 
amnestiewürdig; wenn ja, warum dann nicht auch 
Wahlbehinderung oder Wahlfälschung? Der Effekt 
ist doch in allen drei Fällen mehr oder minder der 
gleiche. Der Volkswille wird gehindert, sich auszu-
drücken, oder verfälscht. 

Oder nehmen wir den Tatbestand der Sachbeschä-
digung. Warum ist denn eigentlich die Zerstörung 
eines abgestellten Kraftfahrzeuges durch Demon-
stranten straffrei, aber dann strafbar, wenn sie aus 
reinem Mutwillen begangen wird? Sie haben ja alle 
den Fall von dem Fabrikbesitzer gehört, der sein 
eigenes Auto mit Benzin übergossen und angezündet 
hat. Als sein Sohn fragte: Papa, was fällt dir ein?, 
hat er gesagt: Ich mache genau dasselbe, was auch 
ihr macht! Nach dem Amnestiegesetz, das wir jetzt 
verabschieden, würde der Sohn bei einem solchen 
Tatbestand — es ist schließlich eine Demonstration 
gewesen — selbstverständlich straffrei bleiben, wäh-
rend der Papa bestenfalls deshalb straffrei bleibt, 
weil es sich um sein eigenes Auto gehandelt hat. 

(Heiterkeit und Beifall bei der  CDU/CSU.) 

Dies ist kein gutes Gesetz, meine Damen und Her-
ren! Hier wird doch in unerträglicher Weise mit 
zweierlei Maß gemessen. 

(Zustimmung bei der CDU/CSU.) 

Wie kann man denn ernsthaft vom Steuerzahler 
verlangen, daß er sein Geld für teure Bildungsstät-
ten ausgibt, wenn der Staat nicht einmal den Mut 
hat, die Gesetze anzuwenden, die zum Schutz dieser 
Bildungsstätten da sind? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 
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Meine Damen und Herren, wenn von der soge-
nannten Amnestie für Polizeibeamte gesprochen 
wird, wird auch ein falscher Eindruck erweckt. Hier 
wird doch ein Buhmann aufgebaut. Es wird der Ein-
druck erweckt, als habe es eine größere Zahl von 
Polizeibeamten gegeben, die sich gegen die Gesetze 
vergangen hätten, und man müsse jetzt den Mantel 
der Amnestie über diese Dinge ziehen, damit die 
Polizei nicht durch eine Serie von Verurteilungen in 
Mißkredit gebracht würde. So ist es doch gar nicht! 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Schäfer [Tübingen]:: Auf die Idee kommen 

bloß Sie!) 

— Sollte sich in dem einem oder anderen Fall her-
ausstellen, Herr Kollege Schäfer, daß Anschuldi-
gungen zu Recht erhoben worden sind, dann halte 
ich 'es im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und  der 

 Polizei für besser, daß diese wenigen Einzelfälle 
geklärt und nach den Gesetzen abgeurteilt werden, 
als daß die Polizei mit dem Makel belastet wird, sie 
habe sich mit einer Amnestie vor einem Ratten-
schwanz von Verurteilungen schützen müssen. 

(Beifall bei der  CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, die vorgenannten Un-
gereimtheiten und Ungerechtigkeiten würden na-
türlich vermieden, wenn eine generelle Amnestie 
beschlossen würde, so wie das 1949 und 1954 der 
Fall gewesen list. Wir haben (aber leider keinen be-
sondern Anlaß für eine generelle Amnestie. Ich 
glaube, Monarchien haben es da leichter. Die 
Thronbesteligung Wilhelms III. hätte wahrscheinlich 
einen Anlaß für .eine Amnestie abgegeben. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU.) 

Die  Wahl eines Bundeskanzlers in einer Demokra-
tie, meine Damen und Herren von  der  Regierungs-
koalition, ist ein so normaler Vorgang, haben Sie 
uns immer gesagt, daß er — ich glaube, das mit 
Ihrem Einverständnis sagen zu dürfen — keinen 
Anlaß für eine Amnestie darstellt. 

(Belifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Schäfer: Das ist für uns ein normaler Vor

-

gang, daß wir den Kanzler jetzt stellen!) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum 
Schluß. 

(Beifall bei der  SPD.) 

— Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, daß 
Sie  mir mit so viel Geduld zugehört haben. 

Wir können in dieser ersten Lesung nur die 
schwersten Bedenken gegen den Gesetzentwurf an-
melden, weil er erstens nach unserer Auffassung im 
Widerspruch steht zu dem Grundsatz der Gewalt-
losigkeit politischer Auseinandersetzungen, der 
jede parlamentarische Demokratie beherrscht, ja 
ihre Grundlage ist, und weil er zweitens in eklatan-
ter Weise gegen die im Grundgestz festgelegten 
Grundsätze der Gleichheit und der Gerechtigkeit 
verstößt. 

(Beifall bei .der CDU/CSU.) 

Meine Damen und Herren, anläßlich der  Bera-
tungen des Straffreiheitsgesetzes von 1954 hat der 

Bundestagsabgeordnete Dr. Stammberger, der so-
zusagen die derzeitige Koalition in Personalunion 
verkörpert, 

(Heiterkeit) 

gesagt: „Amnestien sind Meilensteine auf dem 
Leichenweg ,des Rechts". Meine Damen und Herren, 
lassen Sie uns diesen Meilenstein nicht setzen! 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat Frau 
Abgeordnete Dr. Diemer-Nicolaus. Für die Red-
nerin sind 30 Minuten beantragt. 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Kollegen und Kolle-
ginnen! Mit großem Interesse habe ich die Rede des 
Herrn Kollegen Lenz angehört. Ich hatte damit ge-
rechnet, daß die Opposition mit diesem Amnestie-
gesetz nicht einverstanden ist. Ich hatte auch damit 
gerechnet, Herr Kollege Lenz, daß Sie Bedenken er-
heben, daß zwei gleiche Vorlagen vorliegen, ein-
mal die  der Bundesregierung und zum andern die 
der  SPD- und der FDP-Praktion. Die Folgerung, die 
Sie daraus gezogen haben — „undemokratisches 
Verhalten" — trifft natürlich in keiner Weise zu. 
Ich darf dazu in aller Deutlichkeit sagen: Wir sind 
doch im Augenblick in eine Zwangslage gekommen, 
und zwar durch Sie, meine Damen und Herren von 
der CDU/CSU, durch Ihr Verhalten in der letzten 
Legislaturperiode. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Sie haben sich 
doch selbst in diese Zwangslage gebracht!) 

Daß eine Reform des Rechts der Demonstrationsde-
likte dringend notwendig war, wußten wir schon 
im letzten Jahr. Sie haben sich im Sonderausschuß 
im Juni des vergangenen Jahres geweigert, die Be-
ratung zu Ende zu führen, und dadurch verhindert, 
daß noch in der letzten Legislaturperiode die not-
wendige materielle Reform vorgenommen und eine 
entsprechende Rechtsangleichung erfolgen konnte. 

Und jetzt? Sie haben mit Recht darauf hingewie-
sen, daß wir den Wünschen des Bundesrats auf Ver-
längerung der Frist Rechnung getragen haben. Aber 
es hat sich gezeigt: wenn man in Zeitnot ist, wie 
bei diesem Gesetz, sind sechs Wochen zu lang. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] meldet sich zu 
einer Zwischenfrage.) 

— Nein, Herr Kollege Lenz! Ich möchte jetzt meine 
Ausführungen in Ruhe zu Ende führen. Ich habe Sie 
auch nicht mit Zwischenfragen unterbrochen. Ich 
möchte das jetzt einmal für mich in Anspruch 
nehmen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Dann darf ich 
nur dazwischenrufen, daß die Bundesregie

-

rung die Möglichkeit hatte, die Frist durch 
Dringlichkeitserklärung abzukürzen! Dann 
hätten sie die drei Wochen, die wir vorher 

hatten!) 

— Herr Kollege Lenz, es lag daran, daß im Zusam-
menhang mit der Reform des materiellen Rechts 
auch gleich die Amnestiefrage erledigt werden soll. 
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Weiterhin ist in diesem Sonderfall zu beachten, 
daß .die Länder und der Bundesrat seit rüber einem 
Jahr mit dieser Materie sehr vertraut sind, so daß 
sie auch jetzt schon Gelegenheit hatten, das Am-
nestiegesetz zu beraten. Das ist Ihnen ja auch be-
kannt. Es ist ganz selbstverständlich für uns als Ab-
geordnete, daß bei den Beratungen im Ausschuß 
Kritik oder Änderungsvorschläge des Bundesrates 
von uns entsprechend mitberaten werden. Das ist ein 
Gebot der Fairneß, so ist es hier im Hause auch im-
mer gehandhabt worden. Soweit zu den Fragen 
„Ausschaltung des Bundesrates" und „undemokra-
tisches Verhalten". 

Ich habe mich aber weiter gewundert über diese 
strikte Ablehnung, über eine Rechtsangleichungs-
amnestie auch zu einer weiteren Amnestie zu kom-
men. Sehen Sie, Sie haben bezüglich der Rechts-
angleichung an die Reformbestimmungen des mate-
riellen Rechts gesagt, das sei ja nur ein Gebot 
der Gerechtigkeit. Es sei eine selbstverständliche 
Folge, daß man es dann nicht dabei belassen kann, 
noch nicht abgeurteilte Personen nach dem milderen 
Gesetz zu beurteilen, sondern daß man diese Wohl-
tat der Reform auch den schon rechtskräftig Verur-
teilten zugute kommen lassen muß. Insofern sind 
wir uns natürlich einig; das ist eine Frage der Ge-
rechtigkeit. 

Aber bei den anderen, bei dem zweiten Kreis ist 
es nicht eine Rechtsfrage, sondern da geht es um 
den Sinn einer Amnestie überhaupt. Herr Kollege 
Lenz, Sie hatten gemeint, wir hätten nur eine 
Amnestie gehabt, nämlich 1968. Das trifft nicht zu. 
Wir hatten schon einmal — im Jahre 1954 — eine 
Amnestie. Habe ich Sie da mißverstanden? 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Ich habe ge

-

sagt: eine Amnestie im Zusammenhang mit 
einem Strafrechtsänderungsgesetz!) 

— Das war die Amnestie 1968. Das war aber eine 
reine Rechtsangleichungsamnestie, also nicht eine 
wirkliche Amnestie im Sinne dessen, was ich dar-
unter verstehe, daß nämlich über eine. politische 
Frage entschieden wird. 

Wir hatten eine entsprechende Amnestie im Jahre 
1954. Außerdem wollte ja die CDU — war das zu 
einer Zeit, als sie die absolute Majorität hatte? — 
noch eine Amnestie haben; vielleicht erinnert sich 
der eine oder der andere noch an diese Platow-
Affäre. Da hatte sich aber der damalige Justiz-
minister Dehler — das war also nicht in der Zeit, 
in der Sie die absolute Majorität hatten — gewei-
gert, eine derartige Einzelfallamnestie zu unter-
schreiben, 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Mit Recht!) 

und mit Recht. 

Aber hier geht es jetzt um die politische Frage. 
Ist jetzt nicht ein Zeitpunkt, wo wir — mit Ver-
ständnis auch für die Jugend — doch einmal sagen 
sollten: Wir sind bereit, nicht nur eine Rechtsanglei-
chung vorzunehmen, sondern auch darüber hinaus-
zugehen und der Rechtsunsicherheit — und die hat 
bestanden! — Rechnung zu tragen und ein weiter-

gehendes Absehen von Strafe und von Durchfüh-
rung von Verfahren zuzulassen. 

Sehen Sie, diese Rechtsunsicherheit hat entgegen 
dem, was Herr Lenz gesagt hat, auf drei Seiten 
bestanden. Sie hat einmal bestanden auf seiten 
derer, die demonstriert hatten, also bei den Demon-
stranten. Denn wir haben nun einmal das Grund-
recht der Versammlungsfreiheit und der Demonstra-
tionsfreiheit, ein Grundrecht, das allerdings — das 
hatten wir als Freie Demokraten immer ganz klar 
zum Ausdruck gebracht — kein Recht zu Gewalt-
tätigkeiten gibt, weder gegen Personen noch gegen 
Sachen. Das kommt auch bei der Reform des mate-
riellen Rechts entsprechend zum Ausdruck. 

Daß insofern Rechtsunsicherheit besteht, hat auch 
das Hearing bei uns im Sonderausschuß gezeigt, in 
dem von einem der jüngeren Vertreter — es war 
sogar ein Jurist — von berechtigten Regelverletzun-
gen, d. h. also vom berechtigten Nichteinhalten von 
gesetzlichen Bestimmungen, gesprochen wurde. 

Rechtsunsicherheit bestand aber auch bei der 
Polizei, nämlich darüber, wie sie in einem derartigen 
Falle bei Demonstrationen und in welchem Umfange 
sie gegen Demonstrierende vorgehen sollte und 
durfte. 

Eine Rechtsunsicherheit bestand schließlich auch 
bei den Richtern, weil sie nämlich vom Gesetzgeber 
bei der Frage im Stich gelassen worden waren, wie 
das Grundrecht der Versammlungs- und Demon-
strationsfreiheit abzugrenzen sei, von wann ab ein 
Handeln kriminell werde — eine Grenzziehung, mit 
der wir uns ja jetzt im Bundestag befassen. 

Diese Rechtsunsicherheit spricht für eine Amnestie. 

Ich möchte noch auf folgendes hinweisen. Der Ruf 
nach einer Amnestie ist von den verschiedensten 
Seiten laut geworden. Er wurde schon im Zusammen-
hang mit der politischen Amnestie 1968 erhoben. Ich 
erinnere an die so ausgezeichnete Rede, die seiner-
zeit unser Kollege Arndt hier an dieser Stelle ge-
halten hat. Er sprach sich damals dafür aus, es nicht 
bei der Rechtsangleichungsamnestie für das politi-
sche Strafrecht zu belassen, sondern einen Schluß-
strich auch bei den jugendlichen Demonstranten zu 
ziehen, wie das auch in anderen Ländern geschehen 
ist. Ich verweise insofern besonders auf Frankreich, 
wo diese Demonstrationen, gerade auch von Studen-
ten, einen wesentlich gewalttätigeren Charakter hat-
ten als bei uns — 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Die damalige 
Regierung hat ihre Amnestie nur um ein 

Jahr überlebt!) 

und wo selbst de Gaulle großzügig einen Schluß-
strich gezogen hat. Vergessen Sie das bitte nicht. 

Ich darf daran erinnern, daß schon Ende des ver-
gangenen Jahres, nach der Regierungsbildung die 
Frage der Amnestie von den verschiedensten Seiten 
erneut aufgerollt wurde. Damals hatte unser früherer 
Kollege Arndt zusammen mit Persönlichkeiten wie 
Bälle, Golo Mann, Alexander Mitscherlich und Kurt 
Scharf einen öffentlichen Brief an den Bundeskanzler 
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gerichtet, in dem gesagt wurde — ich möchte das 
hier doch einmal zitieren —: 

Mit Sorge sehen wir die Bestrebungen, die fäl-
lige Amnestie, die helfen könnte, das Verhältnis 
zur jungen Generation neu zu gründen, ins 
nächste Jahr zu verschieben, weil zuvor das 
Demonstrationsrecht neu gestaltet werden muß. 

Dann die Anerkennung der Gründe, die zu den 
Demonstrationen geführt haben: 

Wer als Demonstrant ein Delikt beging, tat das 
in der Regel nicht, weil er das Delikt für erlaubt 
schlechthin hielt, sondern weil er sich in einer 
Ausnahmesituation zu Ausnahmehandlungen 
für berechtigt hielt. Es scheint uns an der Zeit, 
den mit der Strafjustiz in Konflikt geratenen 
jungen Leuten, meist Studierenden, durch einen 
gesetzgeberischen Akt einzuräumen, daß ihrem 
Vorgehen nicht eine kriminelle, sondern in aller 
Regel eine achtenswerte Gesinnung zugrunde 
lag, obzwar die Grenzen demonstrativen Pro-
testierens oft, und in einigen Fällen sogar dra-
stisch, überschritten worden sind. 

Ich darf weiter darauf hinweisen, daß sich auch 
ein so angesehenes Gremium wie die Evangelische 
Akademikerschaft in Deutschland für eine sehr 
schnelle Amnestie eingesetzt hatte. Sie weist in der 
Begründung darauf hin, die Demonstrationen be-
ruhten darauf, daß die Jugend ungeduldig nach zu-
kunftsgerichteten Reformen drängte, um weltweit 
Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit und Demokratie zu 
verwirklichen: ein im Moralischen gegründetes 
Engagement. 

Das gilt für die weitaus überwiegende Zahl wirk-
lich. Man sollte doch nicht einen kleinen Teil der 
Demonstranten, die in einer Gegnerschaft auch zu 
unserer parlamentarischen Demokratie steht, als „die 
Jugend" und als typisch bezeichnen. 

(Abg. Vogel: Wer tut das denn?) 

Bei dem weitaus überwiegenden Teil der Demon-
stranten ist das Motiv doch die Sorge darum, daß 
der Geist des Grundgesetzes in vollem Umfang mit 
der Verfassungswirklichkeit übereinstimmt. Seien 
wir doch einmal ehrlich: Es gibt bei uns doch tat-
sächlich eine ganze Reihe von Umständen, wo der 
Geist unserer Verfassung mit unserer Verfassungs-
wirklichkeit eben nicht übereinstimmt. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Aber doch nicht 
beim Steinewerfen!) 

Deshalb erachten wir hier auch Reformen für not-
wendig. 

(Beifall bei den' Regierungsparteien. — Zu

-

ruf von der CDU/CSU: Vorsicht mit dem 
Beifall!) 

— Herr Kollege Lenz, Sie sind doch noch gar nicht so 
alt. Sollten Sie nicht auch Verständnis dafür haben, 
daß sich die Jugend mit ihrem Temperament nicht 
immer an die gebotenen Grenzen hält?! Sollten Sie 
nicht auch Verständnis dafür haben, daß eine Jugend 
natürlich auch irren kann; wir Älteren übrigens 
auch?! Wir als Ältere sollten Verständnis für die 

Jugend und gegebenenfalls auch für ihr Über-
schäumen haben. 

(Abg. Wohlrabe: Ich glaube, Sie haben noch 
nie an einer Demonstration teilgenommen! 
Das ist ja toll! Verharmlosung! — Zuruf 
von der CDU/CSU: Gehen Sie mal nach 
Frankfurt oder Berlin! — Weitere Zurufe 
von der CDU/CSU. — Abg. Dr. Lenz [Berg-
straße] meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Ich habe vorhin gebeten, daß ich diesmal meine 
Ausführungen in Ruhe zu Ende führen kann — ohne 
Zwischenfragen. Andernfalls müßte ich vielleicht die 
Zeit überschreiten; und das möchte ich unter keinen 
Umständen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, es ist das Recht eines jeden Redners, Zwi-
schenfragen abzulehnen. Die Sorge wegen der Rede-
zeit ist allerdings nicht berechtigt, denn die Zeit, 
während der Fragen gestellt und Antworten gege-
ben werden, wird hier gestoppt, so daß sich die 
Redezeit entsprechend verlängert. 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus (FDP) : Herr Präsi-
dent, das ist richtig. Aber man wird bei der Antwort 
zu Äußerungen auf Gebieten veranlaßt, die man 
vielleicht nicht so ausführlich behandeln wollte. 

(Lachen und Zurufe von der CDU/CSU. — 
Abg. Vogel: Das war immerhin offen!) 

Deswegen möchte ich meine Ausführungen im Zu-
sammenhang machen. Ich bin der Meinung, daß das 
politische Ziel, eine Befriedung unserer Jugend, 
durch eine Amnestie erreicht werden kann. Im 
Gegensatz zu Ihren Ausführungen, Herr Kollege 
Lenz, möchte ich meine persönliche Erfahrung hier 
mitteilen, nämlich daß ich von den verschiedensten 
Universitätsprofessoren gerade auf die Frage einer 
Amnestie angesprochen worden bin, Professoren, 
die nicht links eingestellt sind, 

(Abg. Wohlrabe: Welche denn?) 

sondern die ein sehr vernünftiges Verhältnis zu 
ihrer studentischen Jugend wünschen, Professoren 
von den verschiedensten Universitäten, die den 
Wunsch haben: Jetzt macht mal Schluß, damit wir 
hier neu anfangen können. 

(Abg. Vogel: Darüber sind wir uns einig! 
Ist das eine Frage von rechts oder links?) 

— Herr Kollege Vogel, diese Amnestie wird nicht 
das Alleinige sein. Aber sie wird ganz wesentlich 
dazu beitragen, daß wir tatsächlich die Gutwilligen 
und die Idealisten unter den Studenten für unsere 
parlamentarische Demokratie noch stärker gewin-
nen, als das schon heute — bei über 98 °/o — der 
Fall ist. 

(Abg. Dr. Stark [Nürtingen] : Die brauchen 
keine Amnestie! — Abg. Vogel: Die gehen 
doch sowieso zur SPD und nicht zur FDP!) 

Es wurde weiterhin 'eingewendet, daß durch die 
Amnestie auch Handlungen erfaßt würden, die auch 
sonst strafbar seien.Im Ausschuß wird noch über 
den Kreis der zu amnestierenden Taten gesprochen 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 35. Sitzung. Bonn, Freitag, den 27. Februar 1970 	1699 

Frau Dr. Diemer-Nicolaus 
werden müssen. Ich möchte Ihnen aber in aller 
Deutlichkeit sagen, daß wir Freien Demokraten we-
gen des politischen Gehalts nicht für eine engher-
zige Amnestie sind. Ob nun 9 oder 6 Monate die 
richtige Grenze sein werden, dafür wird man noch 
einmal die Rechtsprechung heranziehen, die so 
außerordentlich unterschiedlich ist. 

Aber was immer wieder verkannt wird — nicht 
von Ihnen diesmal, Herr Lenz —, ist, daß die  schwe-
ren Gewaltverbrechen natürlich nicht von der Am-
nestie erfaßt werden. Derartige Dinge wie Brand-
stiftung, gemeingefährliche Taten, schwere Körper-
verletzung usw. werden durch diese Amnestie nicht 
erfaßt. 

(Abg. Wohlrabe: Und was ist mit Sachbe

-

schädigung?) 

Die können unter keinen Umständen von uns ge-
duldet werden. Insofern sind die Ausnahmen ganz 
klar, auch die Bestimmung, daß Taten, die  aus 
Eigennutz begangen worden sind, nicht amnestiert 
werden. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße]: Das ist ja 
gerade 'das Problem!) 

Es wird auch noch über die Bedenken des Bundes-
rats zu sprechen sein, ob die Möglichkeit gegeben 
werden soll, daß auf Grundeines Antrags gegebe-
nenfalls ein Strafverfahren doch durchgeführt wer-
den muß. Hier ist eine Einschränkung gegenüber 
dem ersten Amnestiegesetz aus dem Jahre 1954. 
Es soll nämlich nur dann möglich sein, wenn sonst 
schwere Benachteiligungen eintreten würden. Ein 
Beispiel: in erster Instanz Freispruch, aber noch 
nicht rechtskräftig; jetzt Amnestie. Da kann wegen 
eventueller Folgen im Disziplinarverfahren bei Be-
amten ein berechtigter Wunsch bestehen, daß das 
Verfahren durchgeführt wird. Darüber wird noch 
zu sprechen sein. 

Auf der anderen Seite möchte ich natürlich nicht 
— das möchte ich hier mit aller Deutlichkeit sa-
gen —, daß von solchen, die der parlamentarischen 
Demokratie feindlich gegenüberstehen — die gibt 
es, das habe ich gesagt; das ist ein ganz kleiner 
Kreis —, derartige Gerichtsverfahren mißbraucht 
werden und den Richtern in derartigen Verfahren 
ihre Aufgabe sehr schwer gemacht wird. Ich halte 
die Amnestie auch für geboten, damit wir die Rich-
ter und die Rechtsprechung von diesen Tausenden 
von Verfahren, die sonst noch durchzuführen wä-
ren, 'entlasten. 

Ich habe mit Freuden gehört, daß die CDU/CSU 
jetzt doch damit einverstanden ist,  daß eine Über-
weisung dieses Antrages an den Sonderausschuß 
für die Strafrechtsreform erfolgt. Der Zusammen-
hang mit ,der materiellen Änderung der Straftaten 
gegen den Gemeinschaftsfrieden ist ja ganz offen-
kundig. Daß der Innenausschuß mitbeteiligt wird, 
ist durchaus sachgemäß, schon weil auch die  Polizei 
mit davon betroffen ist. 

Zum Abschluß meiner Ausführungen darf ich 
— und da bitte 'ich die Damen und Herren von der 
CDU/CSU, genau zuzuhören — Ihren Fraktionskol-
legen Professor Mikat anführen. Er hat kürzlich  

geäußert — zitiert in den „Stuttgarter Nachrichten" 
vom 20. Februar 1970 —: 

Für Christen ist der politische Kampf schwie-
riger als für Nichtchristen, weil der Gläubige 

das Wohl des anderen, auch des Gegners, wol-
len muß. 

Wenn ich das mit Ihren Ausführungen, Herr Kol-
lege Lenz, vergleiche, ist für mich zunächst ein un-
überbrückbarer Widerspruch da. 

(Zurufe von .der CDU/CSU.) 

Vielleicht überlegen Sie sich aber .das noch, was 
Herr Kollege Mikat gesagt hat, und beurteilen da-
nach das Amnestiegesetz. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu-
rufe von der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Benda. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Mein Kollege Dr. Lenz hat in 
gründlicher und, wie ich meine, vorzüglicher Weise 
die Auffassung meiner Fraktion vorgetragen. Ich 
brauche nichts von dem zu wiederholen, was er 
hier gesagt hat. Ich möchte mich darauf beschränken, 
mich in aller Kürze mit einigen Gesichtspunkten zu 
beschäftigen, die meine Damen und Herren Vor-
redner, insbesondere also Sie, Frau Kollegin Dr. 
Diemer-Nicolaus, und Herr Kollege Krockert, zur 
Begründung der Amnestie vorgebracht haben. 

Herr Kollege Krockert hat, wenn ich ihn richtig 
verstanden habe — und ich habe mir jedenfalls 
Mühe gegeben —, zur Begründung einer Amnestie 
lediglich angeführt, daß die Öffentlichkeit auf sie 
warte. Dies ist erstens nicht zutreffend, wenn mein 
Eindruck von der öffentlichen Meinung mich nicht 
täuscht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich glaube, daß die Öffentlichkeit zu allerletzt auf 
die Durchführung dieses großartigen Vorhabens 
wartet. Im übrigen wäre es, selbst wenn es so wäre, 
bei weitem kein ausreichendes Argument, dieses 
Vorhaben zu unternehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich komme sicher auf Einzelargumente, die Herr 
Kollege Krockert hier vorgebracht hat, noch zurück, 
möchte aber einen Punkt gleich herausgreifen. Sie 
haben, Herr Kollege Krockert, sich in einem anderen 
Sachzusammenhang mit „Bild" oder „Bild am Sonn-
tag" beschäftigt — das will ich jetzt hier im einzel-
nen nicht untersuchen, das halte ich auch nicht für 
so wichtig — und haben einen Beitrag dort als die 
unzulässige, ja infame Vereinfachung oder Ver-
simpelung eines Problems bezeichnet. Ich lasse offen, 
wieweit diese Bewertung eines Problems richtig ist 
oder nicht. 

Ich möchte mit aller Deutlichkeit sagen, daß ich 
den Satz, den Sie zum Verhalten der Polizei zu 
sagen für notwendig hielten, daß es nämlich die 
schwierige Aufgabe der Polizei in diesen Vorgängen 
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gewesen sei, daß sie, wie Sie sich ausdrückten, „den 
Obrigkeitsstaat gegen seine Bürger schützen mußte", 
auch für eine jedenfalls unzulässige Versimpelung 
des Problems halte. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich meine, daß dies schon gar nicht in einer richtigen 
und gehörigen Weise von der Aufgabe der Polizei 
in einer solchen Situation und — was vielleicht noch 
schwerwiegender ist — von der Einschätzung der 
Bürger dieses Staates ausgeht. 

Ich bin überhaupt gegen diese Versimpelungen. 
Ich muß auch der Frau Kollegin Dr. Diemer-Nicolaus 
sagen, daß es mir verdächtig erscheint, wenn man in 
einer sehr allgemeinen Art und Weise von „der 
Jugend" spricht, zu der es ein neues Verhalten zu 
finden gelte, 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU) 

so als ob diejenigen, die jetzt unter diese Amnestie 
fallen sollen, „die Jugend" seien, für die man Liebe 
und Verständnis aufbringen müsse. Ich komme im 
übrigen auf dieses Argument gleich noch zurück. 
Ich glaube, daß es ein ganzer Teil — ich schätze, 96 
oder 97 % — der jungen Generation ist, der mit ge-
walttätigen Veranstaltungen auf der Straße oder 
sonstwo weder etwas zu tun hatte noch etwas zu tun 
haben will 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

und der überhaupt kein Verständnis dafür hat, daß 
man ihn mit Schlägern, Rockern oder SDS-Leuten 
identifiziert. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Benda, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Krockert? 

Benda (CDU/CSU) : Sehr gern. 

Krockert (SPD) : Herr Kollege Benda, ist Ihnen 
entgangen, daß ich den Bezug auf die Polizei und 
den Obrigkeitsstaat so formuliert habe, daß die 
Polizei durch die veraltete, 100 bis 120 Jahre alte 
Gesetzgebung gezwungen war, einen Obrigkeits-
staat zu schützen, den es nach unserer Verfassung 
nicht gibt? 

Benda (CDU/CSU) : Herr Kollege Krockert, ich 
bin gern bereit, mich mit diesem Thema im einzelnen 
auseinanderzusetzen, wenngleich ich an sich über 
das materielle Strafrecht in dem Bereich heute nicht 
reden wollte. Darüber laufen ja die Beratungen im 
Strafrechtssonderausschuß. Wir werden, wie ich an-
nehme, in naher Zukunft Gelegenheit haben, hier in 
diesem Hohen Hause über das Ergebnis zu sprechen. 
Ich möchte in Kürze nur folgendes sagen. 

Sie wissen — ich habe das für meine Fraktion 
bei dieser und jener Gelegenheit hier im Hause und 
auch anderswo sagen können —, daß das materielle 
Strafrecht in diesem Bereich in der Tat in einzelnen 
Bestimmungen den Erfordernissen der gegenwär-
tigen Zeit angepaßt werden muß. In welcher Weise  

das geschehen soll, darüber gibt es, wie Sie wissen, 
zwischen den Fraktionen nach wie vor erhebliche 
Meinungsverschiedenheiten. Wir werden sehen, wie 
wir abkommen; darüber reden wir bei nächster Ge-
legenheit. Solange aber dieses Recht gilt, halte ich 
es — und das sage ich jetzt auf Ihre Frage — für 
eine legitime Aufgabe der Polizei genauso wie für 
eine legitime Aufgabe der Gerichte, in einer verfas-
sungskonformen, d. h. mit dem Grundrecht der 
Meinungs- und Versammlungsfreiheit übereinstim-
menden Weise dafür zu sorgen, daß — wie es 
Aufgabe der Polizei ist — Sicherheit und Ordnung 
auf den Straßen und der Schutz von Leben und Ge-
sundheit unserer Mitbürger gewährleistet bleiben. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Wenn die Polizei dies tut, hat sie Anspruch darauf, 
nicht als Büttel des Obrigkeitsstaates — zumal in 
diesem Hause — beschimpft zu werden, sondern sie 
hat Anspruch auf Schutz und Vertrauen von uns 
allen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich finde, .daß wir Demokratie und Rechtsstaat 
einen schlechten Gefallen erweisen, wenn wir in 
dieser Weise die ohnehin sehr schwierige Aufgabe 
unserer Polizei durch solche Bemerkungen hier noch 
weiter erschweren. Da darf man sich allerdings nicht 
wundern, wenn eine zunehmende Unsicherheit ein-
setzt. Ich will jetzt zum Fall Littmann, den Herr Lenz 
hier erwähnt hat, noch gar' nichts weiteres sagen. 
Aber nehmen Sie einmal das alles zusammen. Da 
darf man sich doch nicht darüber wundern, wenn 
in der Tat der einzelne kleine Polizeibeamte, bei 
dem dann die  Aufgabe konkret hängenbleibt, sich 
in einem Zustand der Unsicherheit befindet und 
möglicherweise im einzelnen Falle auch einmal 
falsch reagiert. Das ist dann die Folge derartiger 
Reden, zumal wenn sie vor diesem Hohen Hause 
gehalten werden. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Benda, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Dürr? 

Benda (CDU/CSU) : Mit einer gewissen Sorge 
im Hinblick auf meine zeitliche Disposition will 
ich es dennoch gern gestatten, Herr Kollege. 

Dürr (SPD) : Herr Kollege Benda, wollen Sie, ins-
besondere nach der Zusatzfrage des Kollegen Krok-
kert, Ihre Bemerkung, hier sei die Polizei als Büttel 
des Obrigkeitsstaates bezeichnet worden, wirklich 
noch voll aufrechterhalten? 

(Beifall bei der SPD.) 

Benda (CDU/CSU) : Ich will mich nicht wieder-
holen. Ich halte sie in der Tat aufrecht; denn ich 
glaube den Herrn Kollegen Krockert, auch und 
gerade mit seiner Zusatzfrage, so verstanden zu 
haben, wie er es nach meinem Eindruck gemeint hat. 
Wenn ich mich täuschen sollte, bin ich natürlich 
sehr gern bereit, eine entsprechende Äußerung des 
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Herrn Kollegen Krockert — am besten von hier 
vorn — entgegenzunehmen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf der Linie, 
die  ich für richtig halte und die ich soeben 
ausgeführt habe, verständigen könnten. Wenn Herr 
Kollege Krockert mir sagt, daß er mit dieser Auf-
fassung einverstanden ist, bin ich sofort bereit, ihm 
zuzugeben, daß wir uns völlig einig sind. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordneter 
Benda, gestatten Sie jetzt eine Frage des Herrn 
Abgeordneten Dichgans? 

Benda (CDU/CSU) : Bitte schön, Herr Kollege. 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Kollege Benda, trifft 
es zu, daß diejenigen Kollegen dieses Hohen Hau-
ses, die unser Strafrecht in diesem Bereich für 
reformbedürftig halten, bei den Vorbesprechungen 
immer wieder erklärt haben, es sei selbstverständ-
lich die Aufgabe der Polizei, auch in Zukunft mit den 
Mitteln des Polizeirechts für Ordnung zu sorgen? 

Benda (CDU/CSU) : Ja, das ist in der Tat immer 
wieder gesagt worden, und ich hoffe, daß es bei die-
ser übereinstimmenden Meinung über die Notwen-
digkeit, für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, auch 
bleibt. 

Lassen Sie mich jetzt von diesem Thema wegge-
hen, weil ich meine ohnehin sehr knappe Zeit dazu 
benützen möchte, mich mit einigen Argumenten aus-
einanderzusetzen. Ich frage unentwegt — und ich 
muß diese Frage an die Kollegen beider Fraktionen 
wiederholen —: Welches sind denn nun die Gründe, 
die nach Ihrer Auffassung für eine Amnestie zum 
gegenwärtigen Zeitpunkt sprechen sollen? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Ich rede dabei, um also Mißverständnisse auszu-
schalten, nicht von der auch von uns für notwendig 
gehaltenensogenannten Anpassungsamnestie, die 
an sich keine Amnestie ist, sondern die nur den 
Inhalt hat, daß es,  wenn man einmal das materielle 
Strafrecht ändert — unabhängig davon, wie man 
es ändert —, ein Gebot der Gerechtigkeit ist, den-
jenigen gleichzubehandeln, dessen Tat aus Grün-
den, die 'meistens gar nicht in seiner  Dispositions-
befugnis liegen, bereits früher Gegenstand eines 
Gerichtsverfahrens geworden ist und der verurteilt 
worden ist. Diesen kann man natürlich nicht anders 
behandeln als denjenigen, der später ,auf Grund 
einer Änderung des Strafrechts in eine günstigere 
Situation kommt. Das ist also insoweit eine Rege-
lung, die 'dem allgemeinen Rechtsgedanken, wie er 
in § 2 des  Strafgesetzbuchs 'bereits geltendes Recht 
ist, im Grundsatz und dem Sinne nach entspricht. 
Dagegen ist nichts einzuwenden. 

Aber welches sind die Gründe für eine Amnestie 
im Sinne der Befriedung — das ist der Umstand, 
um den es sich handelt —, bei der man also sogar 
denjenigen den Auswirkungen der Amnestie teil-
haftig werden läßt, der auch nach den Vorstellun-

gen der Kollegen der Koalition im Hinblick auf die 
 Änderung .des materiellen Strafrechts in der Zu-

kunft nach wie vor istrafbar bleiben soll? Das ist der 
Personenkreis, um den  es  sich handelt. Herr Kol-
lege Dr. Lenz hat sich bereits mit dem möglichen 
Argument einer Jubelamnestie beschäftigt. Ich 
nehme an, wir können nach den Äußerungen der 
Kollegen der Koalition davon ausgehen, daß niese 
Jubelamnestie nicht beabsichtigt ist.  

Herr Bundeskanzler, Sie sehen mich erstaunt an. 
Ich darf den Ausdruck Jubelamnestie kurz erläu-
tern. Es handelt sich um die mögliche Betrachtungs-
weise, daß wir davon ausgehen, daß alle Bürger un-
seres Landes ein solcher Andacht und in einem sol-
chen Zustand geistiger Euphorie über  die  Großar-
tigkeit der neuen Regierung, die wir nun haben, 
versunken sind, daß sie ihre Gedanken nur noch 
hierauf konzentrieren und gar nicht mehr dazu 
kommen, sich etwa auf die Straße zu begeben 'und 
dort in Zukunft Autos anzuzünden, Steine an  Fen-
sterscheiben zu werfen oder etwas Derartiges zu 
tun. 

(Heiterkeit und Beifall bei 'der  CDU/CSU.) 

Ich sage, Herr Bundeskanzler, dies ist eine mög-
liche Begründung, von der sich die  Kollegen der 
Koalition offenbar distanzieren wollten, ich nehme 
an, damit auch von der Mitteilung des „Spiegel", 
daß Herr Kollege Genscher, der Bundesinnenmi-
nister, zwar nicht unbedingt mit diesen Worten, 
aber doch mit der Tendenz dieser Überlegung im 
Kabinett oder, ich weiß nicht, bei einem Koalitions-
gespräch gesagt haben soll — ich kann jetzt nur 
den „Spiegel" zitieren — — 

(Abg. Wehner: „Wie man gehört haben 
soll"! — Heiterkeit bei der SPD.) 

— Herr Kollege Wehner, sich bin auf 'solche Quel-
len angewiesen und muß meine Informationen eben 
daher nehmen, woher 'ich sie kriege. 

(Abg. Wehner: Das haben Sie aus dem In

-

nenministerium mitgebracht!) 

— Herr Kollege Wehner, Sie wissen, das ist eine 
unangenehme Situation. Ich bin  ja sofort still, wenn 
man mir sagt, daß das alles nicht stimmt. Aber laut 
„Spiegel" soll Herr Kollege Genscher gesagt haben, 
man müsse 'eben den großartigen, tiefen innenpoli-
tischen Einschnitt, der nun stattfinde, dadurch kenn-
zeichnen: „Frei für alle", nicht „Freibier", sondern 
„Frei-Strafrecht". 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU/CSU. 
— Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]:: Glauben 
Sie, daß es  angemessen ist, 'bei einem sol

-

chen Thema in der Weise zu polemisieren 
und von „Freibier" zu reden? — Gegenruf 
des Abg. Wohlrabe: Das Thema ist total 

unwichtig, interessiert niemand!) 

— Herr Kollege Schäfer, sich bin daran interessiert, 
zu erfahren, ob eine solche Überlegung im Kreise 
der Bundesregierung etwa eine Rolle gespielt ha-
ben sollte. Wir werden darüber vielleicht noch et-
was hören. 

Das wichtigere Argument, das Argument, mit 
dem ich mich hauptsächlich beschäftigen möchte, ist 
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das der Kollegin Frau Dr. Diemer-Nicolaus, es 
gehe um eine Befriedung. Ich glaube, daß man, 
wenn ich Sie richtig verstehe, Ihre Argumente so 
zusammenfassen kann. Frau Kollegin, da 'stellen 
sich zwei Unterfragen; ich will sie aufwerfen. 

Erstens: Ist die Situation bereits befriedet? Ich 
sage Ihnen für meine Person — ich nehme ,an, daß 
mir darin mindestens 'sehr viele, wenn nicht alle 
Kollegen meiner Fraktion zustimmen würden, ob-
wohl wir ,darüber bei uns eigentlich gar nicht ge-
sprochen haben — folgendes. Wenn es eine Sicher-
heit 'geben würde, daß ein Zustand ,der Unruhe im 
Innern unseres Landes erledigt ist, wenn wir Gewiß-
heit hätten, daß hier aus eigener Einsicht und auf 
Grund der notwendigen Tätigkeit der staatlichen 
Organe dieser Abschnitt abgeschlossen ist, dann 
würde ich es für denkbar halten, daß man sagt: Gut, 
dann laßt uns darunter einen Strich ziehen! In die-
ser Situation, Frau Kollegin, sind wir, so fürchte ich, 
nicht. Wir haben hier ja in einem von uns gemein-
sam verabschiedeten Antrag, der auf eine Initiative 
unserer Fraktion zurückgeht, die Bundesregierung 
ersucht, uns bestimmte Berichte vorzulegen, zahlen-
mäßige Angaben und eine Beurteilung der Situation 
zu geben! Diese Berichte stehen noch aus. Wir wer-
den sie hier behandeln, wenn wir sie bekommen ha-
ben. Ich persönlich habe nicht den Eindruck — auch 
auf Grund von Ereignissen der letzten Wochen und 
der letzten Tage —, daß dieser Abschnitt der Un-
ruhe in unserem Lande sehr bald beendet sein wird, 
geschweige denn im gegenwärtigen Zeitpunkt be-
endet ist. 

Ein zweites mögliches Unterargument — ich 
glaube, das haben Sie speziell gemeint — ist, daß 
man sagt, man wolle diese Befriedung eben durch 
die Amnestie erreichen. Ich fürchte, Frau Kollegin, 
Sie werden das genaue Gegenteil erreichen. Sie 
werden zweierlei tun: Sie werden zum einen bei 
dem Staatsbürger, der nicht zu dem Personenkreis 
gehört, um den wir reden, genau die Fragen auf-
werfen, die Herr Kollege Dr. Lenz hier aufgeworfen 
hat. 

Das Argument der Rechtsunsicherheit, der unter-
schiedlichen Rechtsprechung, der unterschiedlichen 
Strafen gibt es nicht nur im Bereich des sogenann-
ten Demonstrationsstrafrechts. Jeder, der einmal we-
gen bestimmter Sachverhalte in Verkehrsstrafsachen 
vor Gericht Betanden hat oder die Rechtsprechung in 
dieser Hinsicht kennt, weiß, daß es in diesen Dingen 
eine weite Divergenz der Rechtsprechung gibt. 
Auch dort gibt es eine Rechtsunsicherheit. Meinen 
Sie, daß der Bürger, der nicht mit dem Strafrecht, 
um das wir heute diskutieren, sondern mit anderem 
Strafrecht in Konflikt geraten ist, auch nur die Spur 
eines Verständnisses dafür aufbringt, daß die Straf-
täter in jenem Bereich pauschal amnestiert werden 
und in seinem Bereich eine solche Erwägung nicht 
angestellt wird? Meinen Sie, daß das mit dem 
Grundsatz der Gleichheit aller Bürger vor dem Ge-
setz zu vereinbaren ist? Meinen Sie nicht, daß es 
der Grundsatz der Gerechtigkeit erforderlich macht, 
entweder innerhalb einer bestimmten Strafhöhe für  

alle oder aber eben für keinen, der sich gegen das 
Gesetz vergangen hat, eine Regelung zu treffen? 

(Abg. Frau Dr. Diemer-Nicolaus meldet 
sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Frau Kollegin, wenn Sie gestatten, darf ich den 
Gedanken zu Ende bringen. Ich gebe Ihnen dann 
sehr gern Gelegenheit zu einer Zwischenfrage. 

Meinen Sie zum andern, daß Sie in dem Kreis, um 
den es sich handelt und den Sie ansprechen wollen, 
eine Befriedung erreichen werden? Ich habe mir vor-
gestellt, wie es wohl ausgesehen hätte, wenn in 
Frankfurt, Berlin oder sonstwo eine der Gruppen der 
Herren vom SDS oder ähnlicher Organisationen am 
Rundfunk gesessen und dem zugehört hätte, was 
Sie hier in einer uns allen so nahegehenden Weise 
darüber gesagt haben, daß nämlich diese lieben 
jungen Menschen mit dem, was sie getan haben, 
nur dem Geist des Grundgesetzes hätten Geltung 
verschaffen wollen. Das Gelächter in diesem Kreis, 
das bei denen ausgebrochen wäre, die es uns seit 
zwei Jahren Tag für Tag offen sagen und schriftlich 
geben — wir haben doch das Papier auf dem 
Tisch —, was sie wollen, nämlich dieses Grundgesetz 
nicht wahren, sondern abschaffen, 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

kann ich mir vorstellen. 

Ich fürchte — das ist eigentlich das Wichtigste, 
worauf ich noch einmal zurückkommen möchte —, 
daß dieses Vorhaben, das hier begonnen hat, nicht 
als ein Zeichen der Stärke unseres Rechtsstaates, 
sondern als ein Zeichen der Schwäche des Staates 
und der Demokratie verstanden, ich hoffe: mißver-
standen, werden wird. 

(Sehr wahr! bei der CDU/CSU. — Abg. 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus meldet sich er-

neut zu einer Zwischenfrage.) 

— Ich bitte um Entschuldigung, mein gelbes Licht 
leuchtet schon; ich habe keine Zeit mehr. Frau Kol-
legin, Sie werden sicher verstehen, daß ich nun 
zum Schluß kommen muß. 

Ich würde eine Amnestie, die auch nur als ein 
Zeichen der Schwäche dieses Staates mißverstanden 
werden könnte, für gefährlicher, für verhängnisvoll 
halten. 

Mein letzter Satz ist, wenn Sie gestatten, Herr 
Präsident, eine Erinnerung an die Zeit der Weimarer 
Republik, die regelmäßig ungefähr alle zwei Jahre 
eine Amnestie durchgeführt hat: am 12. November 
1918, am 3. Dezember 1918, am 7. Dezember 1918, 
am 6. Juni 1920, am 4. August 1920, am 21. Juli 1922, 
am 17. August 1925, am 14. Juli 1928, am 24. Okto-
ber 1930 und am '20. Dezember 1932. Das letzte Ge-
setz über Straffreiheit wurde damals kurz vor Tores-
schluß von KPD und NSDAP gemeinsam einge-
bracht. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Sehr bezeichnend!) 

Die Sozialdemokratische Partei, die am Anfang 
der Weimarer Zeit diese Gesetze über Straffreiheit 
regelmäßig mitmachte, bekam in den letzten Jahren, 
wenn ich die Geschichte der Weimarer Zeit richtig 
sehe, immer größere Bedenken. Ich darf nur noch 
zwei Zitate bringen. Der Abgeordnete Dr. Lands- 
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berg von der Sozialdemokratischen Partei meinte 
am 21. Juni 1930, daß diejenigen, die, weil sie un-
fähig sind, ihren Gegner sachlich zu widerlegen, an 
Stelle des Arguments den Kampf mit den gefähr-
lichen Waffen führen, dies in der angenehmen Aus-
sicht auf eine sehr bald kommende Amnestie tun 
können, die sie von jeder Strafe ledig spricht. Der 
Abgeordnete Dr. Marum sagt am 9. Dezember 1932, 
unmittelbar vor Toresschluß, zur Amnestie, daß das 
Gefühl der Täter für ihr Unrecht verschwindet, daß 
sie angereizt werden, neue Taten zu -  begehen, dies 
ließe sich überhaupt nicht von der Hand weisen. Er 
schließt mit dem Satz — und auch ich schließe mit 
ihm —: Jede Amnestie muß die Autorität des Rechts 
und das Rechtsgefühl auf das schwerste beeinträch-
tigen. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, ich darf bekanntgeben, daß die Fragestunde 
unmittelbar im Anschluß an diese Sitzung statt-
findet. 

Das Wort hat der Herr Bundesminister der Justiz. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Herr Präsident! 
Meine Damen und Herren! Ich möchte hier einige 
Bemerkungen zu Feststellungen in dieser Debatte 
treffen, die mir zunächst der Richtigstellung bedürf-
tig erscheinen. 

Sicher, Herr Kollege Lenz, das Verfahren beim 
Amnestiegesetz ist in einer parlamentarischen De-
mokratie immer etwas schwierig, weil — das wissen 
Sie so gut wie wir — ein solches Gesetz verhältnis-
mäßig schnell behandelt werden muß und deswegen 
auch in der parlamentarischen Beratung eilbedürftig 
ist. Ich muß Sie nur im Hinblick auf einen Zwischen-
ruf berichtigen, den Sie vorhin gemacht haben. Die 
Bundesregierung hat dem Bundesrat am 5. Februar 
den Entwurf eines Gesetzes über Straffreiheit mit 
dem ausdrücklichen Bemerken zugeleitet, diese Vor-
lage sei besonders eilbedürftig. Das, was von seiten 
der Bundesregierung geschehen konnte, um erstens 
die Eilbedürftigkeit deutlich zu machen und zwei-
tens auch eine angemessene Beteiligung des Bundes-
rats herbeizuführen, ist sicher geschehen. Jede Kritik 
in dieser Richtung 'erscheint mir nicht gerechtfertigt. 

Es ist nicht meine Sache, hier die Haltung der 
 Fraktionen der Regierungskoalition zu rechtfertigen. 

Nur scheint mir aus meiner Sicht eine Feststellung 
unumgänglich notwendig. Wenn die Fraktionen, die 
Koalitionsfraktionen zumal, der Meinung sind, unter 
Berücksichtigung ihrer Überlegungen zum weiteren 
Fortgang der parlamentarischen Arbeiten an dem 
Gesamtvorgang sei es nützlich, ,das Verfahren mit 
einem eigenen Entwurf zusätzlich zu beschleunigen 
und zu erleichtern, dann ist das ihre Sache, und sie 
machen damit rechtens Gebrauch von der Initiative, 
die ihnen ohnehin zusteht. 

(Beifall bei der SPD.) 

Sie sind jedenfalls nicht — und da mögen Sie viel

-

leicht aus der Erinnerung noch die eine oder andere 
falsche Vorstellung mit sich herumtragen —, wie 

Sie das hier gerne dartun möchten, bloße Erfüllungs-
gehilfen der Regierung. — Bitte schön. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zwischenfrage 
,des Abgeordneten Dr. Lenz. 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
justizminister, ich habe zwei Fragen. Die erste ist; 

 Würden Sie mir darin recht geben, daß ich eben 
nicht von „Erfüllungsgehilfen", sondern von „Ge-
schäftsherren" gesprochen habe? Und die zweite: 
Sehe ich das nicht richtig, daß wir in die Zeitnot, in 
der wir jetzt sind, nicht hineingekommen wären, 
wenn der Entwurf zu diesem Gesetz gleichzeitig mit 
dem Reformentwurf zum materiellen Recht einge-
bracht wäre, der schon seit vier Wochen in unseren 
Beratungen ist? 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Zu Ihrer ersten 
Frage. Im Gesetzgebungsverfahren gibt es bekannt-
lich viele Geschäftsherren. Darüber sollten wir uns 
nicht miteinander streiten. 

Zweitens. Die Frage der Einbringung eines sol-
chen Gesetzentwurfs ist in der Tat schwierig zu be-
stimmen. Ich muß noch einmal darauf hinweisen: 
ein Amnestiegesetz ist eine Sache, die, wenn sie 
ihren rechtspolitischen Sinn erfüllen soll, nicht Ge-
genstand zeitlich sehr langer Diskussionen sein 
sollte. Deswegen erschien es uns richtig, es im jetzi-
gen Zeitpunkt und nicht früher — für eine längere 
Diskussion — einzubringen. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Also doch eine 
selbst veranlaßte, aus Ihren vielleicht be

-

gründeten Erwägungen veranlaßte Zeitnot!) 

— Nein, ich würde doch sehr darum bitten, hier 
nicht mit dem Begriff der Zeitnot zu operieren. Das, 
was eigentlich Zeit in Anspruch nimmt und in An-
spruch nehmen muß, ist die Frage der Reform der 
Delikte gegen den Gemeinschaftsfrieden. Die Am-
nestie selber wirft keine so schwierigen rechtlichen 
Fragen auf, daß ihre Beratung übermäßige Zeit in 
Anspruch nehmen muß, sondern sie ist im Gesetz-
gebungsverfahren — von einigen umstrittenen Fra-
gen war die Rede hier — verhältnismäßig leichter, 
einfacher und damit auch schneller zu bewältigen. 
Deswegen kann man hier nicht von Zeitnot oder 
gar bewußter Zeitnot sprechen. 

Aber ich möchte mich noch mit zwei Fragen be-
schäftigen, die in der Debatte teils von Ihnen, teils 
von Herrn Benda aufgeworfen worden sind. Sie 
haben gesagt, eine Amnestie — und auch diese — 
bringe zwangsläufig Ungerechtigkeiten. Ich bestreite 
nicht, daß das so ist. Aber jede Sonderregelung auf 
dem Gebiete des Strafrechts führt dazu und läßt das 
nicht vermeiden. Dies war auch bei solchen Amne-
stiegesetzen, zu denen sich die CDU einmal vorbe-
haltlos bekannt hat, immer der Fall und nicht zu 
vermeiden. Dieser grundsätzliche Einwand kann in-
sofern nur wenig überzeugend geltend gemacht wer-
den. Denn es ist eben auch zu früheren Zeiten von 
Amnestien nicht nur die Rede gewesen. Man hat sie 
eingebracht und hat das dabei in Kauf genommen. 

Hier geht es um die einfache Abwägung: wollen 
Sie unter allen Umständen, daß alle diejenigen, 
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gegen die im Zusammenhang mit diesen Straftaten 
Verfahren anhängig sind, bestraft werden, oder wol-
len Sie, daß wir versuchen, auch — nicht nur — im 
Bereich der Strafjustiz unter diesen gesellschaft-
lichen Vorgang einen Schlußstrich zu ziehen, soweit 
es um unsere Verantwortung und unsere Möglich-
keiten geht? 

Da scheint mir Ihre Argumentation etwas wider-
sprüchlich zu sein. Sie sagen: soweit es sich um eine 
reine Rechtskorrekturamnestie handelt, seien Sie 
ja auch der Meinung, daß sie erfolgen müsse. Nur: 
sind Sie sich eigentlich darüber im klaren, daß Sie, 
wenn Sie eine reine Rechtskorrekturamnestie vor-
nehmen, im Grunde zum Ausdruck bringen, daß Sie 
eine nur für Demonstranten bestimmte und gültige 
Amnestie haben wollen? 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Stimmt doch 
überhaupt nicht!) 

Danach würde nämlich nur amnestiert, wer sich 
selbst wegen Auflaufs, Aufruhrs oder Landfriedens-
bruchs oder Widerstands strafbar gemacht hat. Von 
der Straffreiheit ausgeschlossen wären aber alle 
Demonstrantengegner und insbesondere auch alle 
Polizeibeamten, die im Zusammenhang mit den Vor-
gängen bei den Demonstrationen selber die Gren-
zen überschritten haben, die das Strafrecht zieht. 
Ich muß dies eine besondere, zusätzliche, in diesem 
Zusammenhang nicht nur überflüssige, sondern ver-
meidbare Ungerechtigkeit nennen. 

Wir sind uns also darüber einig, daß bei einer 
Amnestie ein gewisses Maß an Ungerechtigkeit nicht 
zu vermeiden ist. In diesem Bereich sollte man aber 
diejenigen, die an dem Vorgang überhaupt beteiligt 
waren, wenigstens gleichbehandeln und nicht zwei-
erlei Maß für sie gelten lassen. — Bitte schön! 

Dr. Lenz (Bergstraße) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
justizminister, könnten Sie 'sich vorstellen, ,daß das 
vielleicht der Grund dafür ist,  daß man bei neun 
materiellen Strafrechtsänderungsgesetzen nur ein 
einziges Mal, und zwar unter einem sozialdemo-
kratischen Justizminister, eine Rechtskorrektur-
amnestie gemacht hat? Genau das Argument, das 
Sie jetzt vortragen: daß das notwendigerweise Un-
gerechtigkeiten mit sich bringt, die wir genauso 
sehen wie Sie. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Nein, ich kann 
das nicht bestätigen. Wir haben hier eine Ausein-
andersetzung zu führen über eine Frage, bei der ich 
jetzt gern einmal herausbekommen möchte, wohin 
die Logik Ihrer Argumentation eigentlich führt. Sie 
sagen auf der einen Seite, Sie wollen eine reine 
Rechtskorrekturamnestie. Sie  sagen auf der anderen 
Seite: „Jede weitergehende Amnestie wird von uns 
abgelehnt." Ich weise Sie in diesem Zusammenhang 
darauf hin, daß, wenn Sie Ihre Vorstellungen tat-
sächlich verwirklichten, Sie damit eine neue Un-
gerechtigkeit schaffen und eine bestimmte Gruppe 
der in diesem Zusammenhang möglicherweise straf-
bar Gewordenen von der Amnestie ausschließen 
würden. Aus diesem Grunde, Herr Kollege Lenz, 
können wir das, was Sie an dieser Amnestie be-
jahen, nicht für sich ,allein zur Regelung bringen; wir  

müssen diese Amnestie umfassender 'anlegen. Dies 
versuche ich Ihnen im Augenblick gerade deutlich 
zu machen. — Bitte! 

Dr. Lenz  (Bergstraße) (CDU/CSU): Herr Bundes-
justizminister, sind Sie bereit, davon Kenntnis zu 
nehmen — ich frage ganz ohne polemischen Unter-
ton —, daß ich vor Ihnen gesagt habe, wie man das 
Ziel der Rechtskorrektur hier erreichen könne, ob 
durch eine Amnestie oder durch Begnadigungen, sei 
eine Frage, die man im Ausschuß erörtern müsse? 
Ich sehe das Problem genauso wie Sie, wenn ich das 
sagen darf, aber ich fürchte, Ihre Antwort und meine 
Antwort auf die von uns beiden gesehene Frage 
fallen eben verschieden aus. 

Jahn, Bundesminister der Justiz: Ich kann den 
Zusammenhang dieser Ihrer Frage mit dem, was ich 
Sie gefragt habe, nicht gut erkennen. Dennoch will 
ich gern darauf eingehen, Herr Kollege Lenz, und 
zunächst einmal feststellen: 

Die Zahl der in diesem Zusammenhang anhän-
gigen Strafverfahren ist so groß, daß Sie vernünf-
tigerweise und aus allen rechtspolitisch sinnvollen 
Erwägungen heraus dies nicht ersetzen können 
durch ein paar tausend Gnadenerweise durch die 
Landes j ustizminister. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Dies wäre rechtspolitisch nicht zu verantworten, 
ganz abgesehen davon, daß Sie damit ja das Maß 
der Ungleichheit und Ungerechtigkeit noch entschie-
den vergrößern würden; denn Sie würden eine 
große Zahl — Tausende von Fällen — von Einzel-
entscheidungen haben, bei denen Sie gar nicht ver-
meiden könnten, daß unterschiedliche Maßstäbe — 
zumindest unterschiedlich von Land zu Land — an-
gelegt würden und damit nicht einmal der Gedanke 
einer generellen Gleichbehandlung wenigstens die-
ses Kreises verwirklicht werden könnte. Dies kann 
kein Ausweg sein. 

Aber. Sie haben gefragt: Ist das überhaupt der 
richtige Weg? Und der Kollege Benda hat gefragt: 
Was sind eigentlich die Gründe? Ich will versu-
chen, Ihnen darauf eine sehr knappe Antwort zu 
geben. Sie finden die Antwort auf diese Frage nicht 
dadurch, daß Sie hier einzelne Rechtsfragen im Zu-
sammenhang mit dem Gesetzentwurf herausgreifen 
und diskutieren. Sie müssen sich den politischen Vor-
gang deutlichmachen, um den es geht, und darauf 
eine politische Antwort finden. 

Die große Zahl 'der Demon stra1iionen, überwiegend 
getragen von jungen, zu dieser Demokratie selber 
jasagenden Menschen hat doch dazu geführt, daß 
im Bewußtsein des gesamten Volkes ,einiges in Be-
wegung geraten ist. Weit über den 'Kreis der De-
monstranten hinaus haben weite Teile — ich sage 
nicht „alle"; wer könnte das! — der jungen Genera-
tion ihre Sympathie mit diesem Aufbegehren gegen 
Vorstellungen und Zustände bekundet, die sie für 
nicht mehr zeitgemäß angesehen haben. 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : Aber doch 
nicht mit den Formen!) 
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Es hat in diesem Zusammenhang zwei Dinge ge-
geben, auf die wir jetzt eine Antwort finden wollen. 
Zu einem Teil haben diejenigen, die  diese politi-
schen Aktionen vorgenommen haben, damit gegen, 
wie auch von Ihnen zugestandien wird, veraltete 
Strafgesetze verstoßen, zum Teil haben sie darüber 
hinausgehende, den  Rahmen des Demonstrations-
rechtes normalerweise sprengende Straftaten began-
gen.  Aber ,all das ist ein politischer Vorgang, und 
Sie . müssen darauf eine politische Antwort finden. 
Die  politische Antwort, die wir darauf finden wol-
len, ist nicht nur die  der  Amnestie. Die politische 
Antwort, die wir finden können und müssen, schließt 
die Beantwortung folgender Fragen sein: Was von 
dem, was hier kritisiert wird, wird mit  Recht kriti-
siert? Was  bedarf ,der Erneuerung? In welcher Rich-
tung müssen ,die Bemühungen der staatlichen Ord-
nung gehen, um der Kritik gerecht zu werden? 

Ein Baitrag zu dem Vorgang insgesamt ist auch, 
daß man unter ,das gesamte Kapitel der Demonstra-
tionen im strafrechtllichen Bereich einen Schlußstrich 
zieht und sagt: Von uns aus ,soll nicht nachträglich 
noch mit  den Mitteln des staatlichen Strafrechts 
eine Auseinandersetzung überetwas geführt wer-
den, wo wir 'im politischen Raum schon sehr viel 
weiter sund. Wir können das hinter uns lassen, und 
wenn wir 'das können. wollen wir es auch hinter uns 
lassen und einen Beitrag dazu leisten, daß diejeni-
gen 'in der jungen Generation, die zur politischen 
Weiterentwicklung in unserem Lande sicher ihren 
Beitrag geleistet halben, für das gewonnen werden, 
was sie im Grunde ohnehin wollen, 

(Zuruf des ,des Abg. Benda) 

nämlich für 'die Mitarbeit in und an diesem Staat. 
Wir sollten dann alles unterlassen, was dazu füh-
ren könnte, sie zurückzustoßen oder dieses unser 
Bemühen ein Zweifel zu ziehen. Dies ist im Grunde 
die politische Entscheidung. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Abg. 
Wohlrabe: Manche wollen doch gar nicht! 
— Abg. Benda meldet sich zu einer Zwi

-

schenfrage.) 

— Verehrter Herr Kollege Benda, ich möchte jetzt 
gern zum Schluß kommen und keine Zwischenfrage 
mehr zulassen. Sie können sich der politischen Ent-
scheidung, ob Sie an dieser Haltung unseres Ge-
meinwesens, dieses demokratischen Staates aktiv 
mitwirken wollen, nicht entziehen. Sie müssen Farbe 
bekennen, Sie müssen ja oder nein sagen. Wir sagen 
ja zur !inneren Aussöhnung in diesem Lande. 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — Zu

-

ruf von oder CDU/CSU: Auch mit den Stein

-

werfern?) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dr. de With. 

Dr. de With (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrtenDamen und Herren! Nach dein Ausführun-
gen des Herrn Bundesministers der Justiz kann ich 
mich kurzfassen. Ich möchte lediglich zu vier Punk-
ten Stellung nehmen. 

Zunächst möchte ich noch einmal auf den Ver-
fahrensgang zu sprechen komimen. Es gibt einen 
alten Rechtsgrundsatz, der lautet: Spätes Recht ist 
halbes Recht, frühes Recht ist ganzes Recht. Das gilt 

 auch für 'diese Amnestie, weil es ,eine Gerechtig-
keitsamnestie ist.  

(Zustimmung ,des Abg. Dr. Schäfer [Tübin

-

gen] .) 

Wenneinige nun sagen, wir hätten gegen Gewohn-
heitsformen im Parlament verstoßen, so kann ich nur 
entgegnen: Hier 'ist, um eine Amnestie rasch durch-
bringen zu können, 

(Abg. Dr. Lenz [Bergstraße] : ... jedes 
Mittel recht!) 

die Sache über die Form zu stellen. Ich gebe die 
Hoffnung nicht rauf, daß die Damen und Herren des 
Bundesrates das im Hinblick auf diesen alten Rechts-
grundsatz verstehen. 

Zweitens. Wenn ich ,es richtig sehe, ist von Ihnen, 
Herr Lenz und Herr Benda, 'anerkannt worden, daß 
eine Rechtskorrektur — cum grano salis — notwen-
dig ist.  Sie  verwiesen lauf die  Möglichkeit der 
Gnadenakte. Der Bundesminister der Justiz hat mit 
Recht gesagt, eine Gnadenakt-Regelung in Massen-
form berge immer Ungerechtigkeit in sich. Ich glaube, 
bei der Menge derer, die einer Rechtskorrektur un-
terliegen sollten, würde eine Regelung im Wege 
von Gnadenakten die Rechtsunsicherheit und Rechts-
unfriedlichkeit nur noch vergrößern. Aber genau das 
wollen wir nicht. 

Es ist weiter gesagt worden, die Ö ffentlichkeit 
warte ja gar nicht auf eine Amnestie. Ich will nicht 
darüber rechten, was eine Abstimmung darüber zur 
Zeit ergäbe. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Das wissen 
Sie genau!) 

Aber versteht sich das Parlament nicht auch als 
Vorreiter der öffentlichen Meinung? 

(Beifall bei den Regierungsparteien. — 
Abg. Benda meldet sich zu einer Zwischenfrage.) 

— Bitte, Herr Benda! 

Benda (CDU/CSU) : Herr Kollege ,de With, ist 
Ihnen entgangen, daß Ihr Fraktionskollege Krockert 
bei der Begründung Ihres Antrags als Kernargument 
für die Notwendigkeit einer Amnestie angeführt 
hat, dies sei eine Amnestie, auf die die Öffentlich-
keit warte, daß er also genau das Argument, gegen 
das Sie sich hier eben — übrigens mit Recht — ge-
wandt haben, benutzt hat? 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen] : Das ist falsch! 
Verdrehen Sie es doch nicht!) 

Dr. de With (SPD) : Herr Benda, wenn ich meine 
Ausführungen recht in Erinnerung habe, habe ich ge-
sagt: ich möchte nicht darüber rechten, was eine 
Abstimmung ergäbe. Ich verstehe das Parlament je-
denfalls als Vorreiter der öffentlichen Meinung. 

Weiter ist gefragt worden, was denn eigentlich 
der Grund für die Amnestie sei. Ich denke, Herr 
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Krockert hat dazu Ausführungen gemacht, ebenso 
der Bundesminister der Justiz. Ich darf aber eines 
noch einmal unterstreichen, was bei Herrn Lenz 
angeklungen ist: daß wir eine Jubelamnestie, etwa 
wie zu Kaisers Geburtstag, nicht wollen. Das 
dürfte doch hinreichend klar sein. Was wir wollen, 
ist eine Gerechtigkeitsamnestie, weil sich unsere 
Amtsrichter, unsere Polizeibeamten und die De-
monstranten mit Gesetzen herumplagen mußten, die 
aus des Kaisers Zeit stammen. Das ist doch der 
Grund. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Es ist schon ausgeführt worden: Wir können es 
nicht hinnehmen, daß die einen nach dem alten Recht 
mit hohen Strafen belegt wurden und daß nach In-
kraftsetzen der Reform dieselbe Handlung nicht 
mehr verfolgt werden würde. 

Meine Herren von den Unionsparteien, hier ist 
die Frage angeklungen, was denn das für Demon-
stranten seien. In Ihren Reihen befindet sich ein 
sehr prominenter Demonstrant, nämlich Herr 
Laepple, der ein Jahr Gefängnis — das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig — bekommen hat; er kan-
didiert jetzt in Ihren Reihen für den Landtag, ein 
sehr ehrenswerter und ordentlicher Mann. Gerade 
dieses Beispiel widerlegt doch eine negative Pau-
schalierung derer, die aus gutem Willen demon-
striert haben, und ich möchte meinen, die Mehrheit 
derer, die auf die Straße gegangen sind, protestierte 
bona fide aus Unbehagen an Zuständen, die berech-
tigt kritisiert werden müssen. Und vielleicht sehen 
wir, wenn wir an unser Herz klopfen — das müssen 
wir doch hier einmal sagen, und das sage ich jetzt 
ganz ernst , doch schon gewisse Erfolge der De-
monstrationsbewegung. Ich glaube, unsere Toleranz-
grenzen sind weiter geworden, schon allein in den 
Fragen der Etikette. Manch einer ist jetzt eher ge-
neigt, darauf zu schauen, was einer im Kopf hat, 
und weniger darauf, was einer auf dem Kopf hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Ich frage, ob wir die Abschaffung der Titelsucht und 
die Abschaffung der Titelage so schnell bekommen 
hätten, hätte es diese Bewegung in der Jugend nicht 
gegeben. Sogar Bayern hat sich bereit erklärt, das 
Barett abzuschaffen. Das ist auch ein Punkt, den ich 
hier ansprechen wollte. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Was hat das mit 
der Amnestie zu tun? — Zuruf von der 
SPD: Bei den Bayern dauert es immer am 

längsten!) 

— Wenn Sie dazwischenreden, dauert es noch län-
ger. 

Und noch ein letztes, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Amnestie betrifft — das sagt der 
Abs. 1 von § 2 unseres Gesetzentwurfs — diejeni-
gen, die mit reformierten Bestimmungen kollidiert 
sind. Es ist etwas polemisiert worden gegen den 
Abs. 2, unter den auch Tatbestände fallen, die nicht 
reformiert werden. Aber gerade der Fall Laepple 
beweist doch, daß es einen Abs. 2 geben muß. Denn 
manche Gerichte sind geneigt, von den reinen 
Demonstrationsdelikten, die reformiert werden,  

wie z. B. Landfriedensbruch, umzuschalten auf Nöti-
gung. Deswegen — und das ist genau der Fall 
Laepple, meine ich — ist die Amnestie notwendig. 
Daß es bei der Unsicherheit natürlich sehr leicht zu 
Wiederstandshandlungen und auch zu Körperver-
letzungen kommen konnte, ist doch klar. Ich warne 
davor, polemisierende Vergleiche zu ziehen zwi-
schen dem, der da oder dort etwas anzündet, und 
dem, der etwas anzündet in der Demonstration. Hier 
sollte nicht polemisiert werden, weil diese ernste 
Sache zu leicht auf die schiefe Ebene gerät. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Was wollen wir mit der Amnestie? Wir wollen 
die Glaubwürdigkeit des Rechts wiederherstellen. 
Wir meinen, dieser Staat ist stark genug, daß er 
sich Großzügigkeit leisten kann und nicht kleinlich 
herummäkeln muß. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Das Amnestiegesetz will einen Schlußstrich ziehen 
und den Weg für einen Neubeginn bauen helfen. 
Das muß im Verein mit der Reform des Demonstra-
tionsrechts durchgeführt werden. 

Ich darf deswegen beantragen, die Vorlage an den 
Strafrechtssonderausschuß — federführend — zu 
überweisen. Daß der Innenausschuß mitberatend tä-
tig wird, ergibt sich schon auf Grund einer interfrak-
tionellen Vereinbarung. Der Strafrechtssonderaus-
schuß sollte als zuständig angenommen werden, weil 
erstens der Sachzusammenhang dafür spricht, weil 
zweitens der Strafrechtssonderausschuß wohl die 
größte Sachkunde aufweist — dort spielten sich die 
Hearings ab — und letztlich weil die Regelung genau 
in den Zeitplan des Strafrechtssonderausschusses 
paßt. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Herr Abgeordnete Vogel. 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine sehr 
verehrten Damen und Herren! Es ist nicht meine Ab-
sicht, diese Diskussion in die Länge zu ziehen, aber 
ich glaube, hier sind eine ganze Reihe von so fun-
damentalen Fragen angesprochen worden und 
stehen zur Diskussion, daß wir hier noch einiges 
zusätzlich sagen müssen. 

Nach dem bisherigen Verlauf dieser Diskussion 
möchte ich den Ausspruch eines Mannes zitieren, 
den ich persönlich sehr hoch verehre und den ich 
als junger Referendar im Rechtsausschuß dieses 
Bundestages bei der Beratung des Amnestiegesetzes 
1954 erlebt habe. Dieser Ausspruch lautete „Darum 
rate ich: macht Amnestien nicht". Es stammt von 
Adolf  Arndt,  den ich persönlich sehr hoch ver-
ehre. 

Meine Damen und Herren, was wir heute erleben, 
ist genau das Gegenteil der tiefen Überzeugung, die 
damals Adolf Arndt zum Ausdruck gebracht hat. 
Hier wird diese Amnestie hochgejubelt, Herr Kol-
lege de With, zu einer Gerechtigkeitsamnestie, und 
ich glaube, genau das ist in dieser Diskussion der 
falsche Zungenschlag. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU.) 
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Ich will mich zur Begründung der Amnestie nicht 

näher auslassen. Sie ist immer die gleiche: 100 Jahre 
alte Gesetze und Unterschiedlichkeit in der Recht-
sprechung. Ich will dazu jetzt nichts sagen, weil das 
die Diskussion verlängern würde. 

Hier ist auch gesagt worden:- Selbst wenn die 
Bereitschaft der Öffentlichkeit, eine über die reine 
Rechtskorrekturamnestie hinausgehende — — 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter, 
gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau Diemer-
Nicolaus? 

Vogel (CDU/CSU) : Darf ich den einen Gedanken 
zu Ende führen, Frau Kollegin. Ich bin dann gern 
dazu bereit und freue mich auf Ihre Frage. 

Hier ist also weiter gesagt worden, selbst wenn 
die Bereitschaft zu einer über die reine Rechts-
korrekturamnestie hinausgehenden Amnestie in der 
Öffentlichkeit nicht vorhanden sei, müsse sich eben 
dieses Parlament zum Vorreiter der öffentlichen Mei-
nung machen. Ich würde ganz allgemein sagen, 
daß das ein sehr bedenklicher Ausspruch ist, weil 
man damit hier im Parlament sehr vieles begründen 
könnte. Ich halte dies gerade in diesem Zusam-
menhang für eine sehr unzulässige Begründung, 
weil ich der Auffassung bin, daß eine Amnestie auch 
von einem breiten Konsens in der Öffentlichkeit 
getragen sein muß, um wirklich die Wirkung zu er-
zielen, die in der Öffentlichkeit gefordert wird. 

(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU. 
— Abg. Moersch: Eine fatale Auffassung 
von der Aufgabe des Parlaments! — Gegen- 
ruf von der CDU/CSU: Ihr redet doch im- 
mer davon, daß eure Ostpolitik in der 

Öffentlichkeit unterstützt wird!) 

Bitte sehr, Frau Kollegin! 

Frau Dr. Diemer -Nicolaus (FDP) : Herr Kollege, 
Sie haben auf Herrn Kollegen Arndt als Gegner 
der Amnestie 1954 hingewiesen. Darf ich Sie bitten 
— ich habe entsprechend zitiert —, doch einmal die 
Rede des Kollegen Arndt vom Sommer 1968 nachzu-
lesen, in der er sich absolut f ü r die Amnestie und 
gerade für diese jetzige Amnestie für unsere irrende 
Jugend ausgesprochen hat. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Vogel (CDU/CSU) : Frau Kollegin Diemer-Nico-
laus, mir ist das bekannt. Ich möchte hierzu einfach 
,sagen, daß ich diese Ihre Frage aus Respekt, den 
ich vor Adolf Arndt habe, nicht näher beantworten 
möchte. 

(Abg. Dr. Schäfer [Tübingen]: Wäre es 
dann nicht richtig gewesen, beim Zitieren 
von Arndt beides zu erwähnen? Wenn, 
dann nicht nur eines, sondern im Zusam

-

menhang!) 

— Herr Kollege Schäfer, ich habe noch ein schönes 
Zitat von Herrn Arndt zur Verfügung, über das wir 

hier noch sprechen werden; ich kann Sie also be-
ruhigen. 

Meine Damen und Herren! Eines der Argumente 
für die Ausdehnung über den Rahmen einer reinen 
Rechtskorrekturamnestie hinaus, das immer wieder 
gebracht wird, ist das, daß man dann die  andere 
Seite sozusagen, den Bereich der Gegendemonstran-
ten, den Bereich der Polizeibeamten, aus einer sol-
chen Amnestie herausnähme. Zunächst einmal wehre 
ich mich dagegen, daß hier gesagt wird: Wenn ihr 
nur eine Rechtskorrekturamnestie wollt, dann seid 
ihr doch im Grunde genommen einseitig für eine 
Amnestie nur für Demonstranten. — Hier liegt doch 
gar nicht die Ursache für die  Amnestie,  sondern sie 
hat einzig und allein ihre Begründung in der Rechts-
korrektur und gehört deshalb in den Rahmen die-
ser Rechtskorrektur hinein und sollte nicht über sie 
hinausgehen. Ich sage ganz offen — auch für meine 
Fraktion —: Wenn sich Polizeibeamte im Zusammen-
hang mit Demonstrationen durch Delikte strafbar 
gemacht haben, die auch künftig strafbar sind, dann 
sind wir der Auffassung, daß sie auch in Zukunft 
verfolgt werden müssen. Ich glaube, das sollte kein 
Strait sein. Im übrigen sind die Fälle, wie wir ja 
alle wissen, nicht so sehr praktisch. Ich habe mehr 
das Gefühl, daß der Hinweis auf die Polizeibeamten 
und die Gegendemonstranten hier doch eher eine 
gewisse Alibifunktion für die erweiterte Amnestie 
einnimmt. 

Meine Damen und Herren, ein Wort zum Schluß, 
das iich ohne jede Polemik hier sagen möchte: Ich 
habe mit einiger innerer Bedrückung das Drängen 
innerhalb der Koalitionsfraktionen seit Bildung die-
ser Bundesregierung auf eine Amnestie erlebt. Was 
mich noch mehr bedrückt, ist die Tatsache, daß man 
offenbar im neugewonnenen Gefühl der Mehrheit 
wild entschlossen ist, auch gegen die Opposition 
diese Amnestie im Bundestag zu verabschieden. 
Nun, meine Damen und Herren, formal sind Sie im 
Recht, formal können Sie mit Ihrer knappen Mehr-
heit dm Deutschen Bundestag eine solche Amnestie 
verabschieden. 

(Zurufe von der SPD. — Abg. Dr. Schäfer: 
Die Mehrheit entscheidet!) 

— Sie wissen doch, wie knapp die  ist; das brauche 
ich Ihnen doch sicher nicht zu sagen. Meine Damen 
und Herren, hier taucht eben die Frage auf, wieweit 
das für die Entwicklung des Rechtsgefühls, für die 
Entwicklung des Rechtsstaats bei uns erträglich ist, 
eine solche Amnestie, derartig weite Eingriffe, mit 
knappen Mehrheiten im Parlament zu verabschieden. 

Eben hierzu — und damit möchte ich auch schlie-
ßen — möchte ich noch einmal Adolf Arndt zitieren, 
der im Jahre 1954 hier im Hause 'ausgeführt hat, daß 
eine Amnestie, um ihren Sinn zu erfüllen, wie kaum 
ein anderes 'Gesetz der Einhelligkeit bedarf. 

(Abg. Dr. Schäfer: Das liegt an Ihnen!) 

Wörtlich hat er erklärt: 

Eine das Gefüge des Rechts unvermeidliche er-
schütternde Amnestie muß von möglichst allen 
demokratischen Kräften getragen werden, wenn 
sie als Ausnahme von der Regel einmal erträg- 
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lich sein soll und nicht parteiliche Willkür wer-
den will. 

(Beifall bei der CDU/CSU. — Abg. Dr. 
Schäfer: Richten Sie sich doch danach!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Das Wort hat der 
Abgeordnete Moersch. 

Moersch (FDP) : Herr Präsident! Meine Damen 
und Herren! Ich habe mich zu Wort gemeldet, weil 
mir in den Ausführungen des Kollegen Vogel ein 
Mißverständnis über die Aufgabe des Parlaments 
enthalten zu sein scheint, das wir in diesem Hause 
doch wohl klären müssen, wenn wir eine solch wich-
tige Frage behandeln. 

Es ist hier vom Kollegen de With gesagt. wor-
den, das Parlament müsse gegebenefalls der Vor-
reiter der öffentlichen Meinung sein. Das ist völlig 
zutreffend. Herr Kollege Vogel hat den Eindruck er-
weckt, das Parlament müsse sozusagen das voll-
ziehen, was die öffentliche Meinung sei oder was 
die Öffentlichkeit fühlt. Das halte ich für eine 
falsche Auffassung von der Demokratie. 

(Abg. Vogel: Diese Auffassung können Sie 
doch aus meinen Ausführungen nicht ab

-

lesen!) 

— Herr Vogel, Sie haben dem widersprochen. 

Sie haben auch noch etwas anderes gesagt. Sie 
haben gesagt, man könne eine solche Sache nur 
mit einer breiten Mehrheit machen und nicht mit 
einer knappen Mehrheit. 

(Zuruf des Abg. Vogel.) 

— Entschuldigen Sie, es wird entscheidend sein, 
daß die Argumente, die die Mehrheit dieses Hauses 
hat — ob sie groß oder klein ist, spielt dabei keine 
Rolle —, von allen Seiten gewürdigt werden. Sie 
sind eingeladen, in einer solchen Frage, die zur in-
neren Aussöhnung unseres Volkes beiträgt, mit zu 
handeln. 

(Beifall bei den Regierungsparteien.) 

Die Mehrheit hat die Aufgabe, hier zu sagen, was 
sie will. Sie können nein oder ja dazu sagen. Ich 
möchte Sie jedenfalls bitten, hier mit zu handeln. 

(Abg. Reddemann meldet sich zu einer 
Zwischenfrage.) 

— Ich darf den Gedanken zu Ende führen. Entschul-
digen Sie, Sie können sich nachher zu Wort melden. 
Ich habe auch keine Zwischenfrage gestellt, obwohl 
das nahegelegen hätte. 

Die Frage, um die es geht, ist, wie dieses Parla-
ment handeln soll. Soll es auf Grund von Allens-
bach-Umfragen einen imaginären Willen einer ima-
ginären Mehrheit vollziehen, oder soll es überhaupt 
Fragen von allgemeiner Bedeutung erst einmal ins 
Bewußtsein rücken? Es ist doch so, daß . in unserem 
Volk etwa über das Für und Wider einer Amnestie 
ein Wille überhaupt erst entstehen kann, wenn im 
Parlament die Argumente ausgetauscht worden sind. 
Das kann nicht vorher geschehen. Es ist vielmehr ge-
radezu die Aufgabe des Parlaments, durch Aus-
tausch von Argumenten zu einer Willensbildung in  

unserem Volk über eine so fundamentale Frage bei

-

zutragen. Wenn Sie vorher Umfragen veranstalten, 
werden Sie Gefühle mobilisieren oder Gefühlswerte 
registrieren können, aber keine fundierte Meinung 
über ein ganz bestimmtes Problem unserer Demo-
kratie. Deshalb ist es die Aufgabe des Parlaments, 
durch Austausch von Argumenten überhaupt zur 
öffentlichen Meinungsbildung beizutragen. 

Der Begriff der öffentlichen Meinung taugt im 
Grunde gar nicht viel für diese Diskussion. Das 
muß man wissen. 

(Abg. Reddemann: Warum hat die SPD ihn 
denn eingeführt? — Abg. Dr. Lenz [Berg-
straße] : Wir haben ihn doch nicht einge-
führt! — Abg. Reddemann: Der Begriff der 
öffentlichen Meinung ist doch von den an- 

deren Fraktionen eingeführt worden!) 

— Sie haben ein bißchen falsch zitiert, und auf das 
Bißchen kommt es immer an. Es ist hier nämlich von 
der Öffentlichkeit gesprochen worden. Es sind hier 
von meiner Kollegin Diemer-Nicolaus z. B. Herr 
'Bischof Scharf und andere zitiert worden. Das ist si-
cher ein Vertreter der Öffentlichkeit; das ist doch 
gar  keine Frage. 

(Abg. Vogel: Die Minderheit ist immer am 
lautesten!) 

Es wird doch überhaupt erst durch die  Initiative der 
Bundesregierung 'und der  Parlamentsmehrheit ins 

 Bewußtsein gerückt, daß hier gehandelt werden 
muß. Es ist gerade nicht die Aufgabe der  Mehrheit, 
abzuwarten, bis sich irgendwelche Meinungen ge-
bildet haben. Wie sollen sie sich denn bilden? Hier 
in diesem Hause muß vielmehr eine politische Ziel-
ansprache stattfinden, auf Grund derer sich die  Öf-
fentlichkeit überhaupt erst ein Bild von den Pro-
blemen machen kann. Das ist die Aufgabe des Bun-
destages. 

(Beifall bei den. Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage des Abgeordneten Vogel? 

Vogel (CDU/CSU) : Herr Kollege Moersch, damit 
Sie  hier keinen Türken aufbauen: Ist Ihnen ent-
gangen, daß ich ausdrücklich unter Beschränkung 
auf eine Amnestie gesagt daß ich im Falle 
einer Amnestie ,der Auffassung bin,  daß sie von 
einem breiten Konsens in der Öffentlichkeit getra-
gen sein müsse, um  die  Funktion zu erfüllen, die 
man. mit ihr 'erfüllt haben will? 

Moersch (FDP) : Herr Kollege Vogel, ich habe das 
gehört. Hier ist :doch die  Frage, ob ,es dann richtig 
war, so zu handeln, wie .die Mehrheit gehandelt hat. 
Ich sage Ihnen, daß ich die Hoffnung habe, daß nach 
der ausgezeichneten Begründung, ,die hier von sei-
ten ,der Koalition und des Bundesjustizministers ge-
geben worden ist, sogar bis  in 'ihre Reihen hinein 
diese breite Mehrheit in  der Öffentlichkeit entsteht, 
die bisher 'sicherlich nicht vorhanden ist,  weil die 
Gefühle zunächst einmal dagegenstehen. Das heißt, 
wir machen den Versuch, in  dieser Demokratie mit 
dem Verstand das zu überwinden, was gefühlsmäßig 
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oft gegen solche Dinge spricht, weil wir Repräsen-
tanten sind. Wir sind ja in einer repräsentativen 
Demokratie. Sie haben die Aufgabe, auf Grund Ihres 
Mehr ,an Einsicht auch die öffentliche Meinung zu 
verändern,wenn die öffentliche Meinung nicht auf 
rationalen Argumenten beruht, sondern auf Gefüh-
len, auf Stimmungen, die in 'diesem Land auch ge-
macht worden sind. Um dieses Zeitalter der Gefühle 
und der Stimmungen zu überwinden, muß das Par-
lament seine führende Rolle hierfür in  Anspruch 
nehmen. Dannwird auch eine breite Mehrheit für 
vernünftige Entscheidungen in diesem Volk vorhan-
den sein, 

(Beifall bei den ,Regierungsparteien.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die Herren, .die 
Zwischenfragen stellen wollten, sind um dieses ihr 
Recht gekommen, weil der Redner am Ende war. 

Das Wort hat der Abgeordnete Dr. Ringer. 

Dr. Pinger (CDU/CSU) : Herr Präsident! Meine 
Damen und Herren! Lassen Sie mich zu dem Thema 
der Amnestie nur noch einige wenige Sätze sagen. 

Es ist von der Frau Kollegin Diemer-Nricolaus 
eben betont worden, daß die Frage der Amnestie 
eine wesentlich politische Frage sei. Gerade da, bei 
solchen Formulierungen, müssen uns Bedenken kom-
men. Die Frage der Amnestie ist für uns nicht eine 
Frage der Politik, sondern eine Frage ,der Gerech-
tigkeit. 

(Abg. Dr. Arndt [Hamburg] : Ist das bei 
Ihnen ,ein Gegensatz?) 

Gerade weil die Amnestie in unserer historischen 
Entwicklung für die Politik der jeweiligen Regie-
rung so oft mißbraucht worden ist, müssen wir in 
dieser Frage so vorsichtig sein. 

Die Amnestie ist in der historischen Entwicklung 
vor 1918 vorwiegend als ein Mittel höherer Politik 
benutzt worden. Daraus kamen dann die sogenann-
ten Jubelamnestien. Nach 1918 ist die Amnestie 
vorwiegend zur angeblichen Befriedung benutzt 
worden. Herr Kollege Benda hat schon darauf hin-
gewiesen, wie sehr die Amnestie in der Weimarer 
Republik zu einer Rechtsunsicherheit geführt hat 
und den Eindruck erweckt hat, daß der Staat sich 
nicht mehr wehren könne. Insbesondere nach 1933 
wurde dann die Amnestie als ein Mittel der Politik 
behandelt, indem man nämlich die politischen An-
hänger amnestierte und die politischen Gegner nicht. 
Nachdem wir diese Entwicklung in unserem Staat 
hinter uns haben, muß gerade davor gewarnt wer-
den, die Amnestie auch heute noch als ein Mittel der 
Politik anzusehen. Die Amnestie darf allenfalls als 
ein Mittel im Rahmen der Änderung von Rechtsvor-
schriften benutzt werden, eben als Rechtskorrektur-
amnestie, es sei denn, eine völlige Veränderung der 
sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse wäre ge-
geben, wie wir es in der Zeit von 1945 bis 1949 hat-
ten, und aus diesem Grunde kamen ja dann auch 
die beiden Amnestien 1949 und 1954. Das heißt also: 
Beschränkung der Amnestie jetzt auf die Vorschrif-
ten, die reformiert werden sollen. 

Herr Kollege de With hat gesagt, dieser Staat 
sollte Großzügigkeit zeigen und nicht kleinlich her-

ummäkeln. So ähnlich haben Sie es formuliert. Nun, 
wenn es um Körperverletzung, um Sachbeschädi-
gung, wenn es um den Schutz der Bevölkerung und 
auch der Polizei geht, kann man nicht darauf hin-
weisen, daß Körperverletzung und Sachbeschädi-
gung Kleinlichkeiten seien, an denen man nicht her-
ummäkeln könne; da müsse die große Geste kom-
men. 

Ferner wird immer wieder gesagt, es handle sich 
um Vorschriften aus des Kaisers Zeit. Jawohl, Sach-
beschädigung, Körperverletzung — wie die Vor-
schriften, die reformiert werden sollen —, das sind 
Vorschriften aus des Kaisers Zeit, aber Vorschriften, 
die wir zum Schutz der Bürger und der Polizei brau-
chen. Es geht uns doch darum, daß jetzt nicht bei 
einer Amnestie eine Großzügigkeit gezeigt wird, die 
allzusehr auf Kosten des Bürgers und der den Bür-
ger schützenden Polizei geht. 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Weitere Wort-
meldungen liegen nicht vor. 

Es ist der Antrag gestellt, die Vorlage an den 
Sonderausschuß für die Strafrechtsreform als feder-
führenden Ausschuß und an den Innenausschuß zu 
überweisen. Besteht Widerspruch? — Enthaltun-
gen? — Dann ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zum 
nächsten Punkt der Tagesordnung: 

Fragestunde 

— Drucksache VI/415 — 

Zunächst die Fragen aus dem Geschäftsbereich des 
Auswärtigen Amts, beginnend mit der Frage 126 
des Abgeordneten Dr. Hauff. Ist der Abgeordnete 
Dr. Hauff im Saal? — Er ist offenbar nicht im Saal; 
die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Ich rufe die Frage 127 des Abgeordneten Dr. Marx 
(Kaiserlautern), auf. — 

Inwieweit kann Radio Moskau, ein offiziöses, monopolisiertes 
Instrument der Sowjetregierung, am 17. Februar 1970 in seinem 
russischsprachigen Dienst behaupten: „Es ist allgemein bekannt, 
daß die Bundesrepublik Deutschland an der Herstellung von 
Kernwaffen in der Republik Südafrika teilnimmt."? 

Die Frage wird auf Wunsch schriftlich beantwor-
tet. Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs Dr. Dahrendorf vom 27. Februar 1970 lautet: 

Die zitierte Behauptung ist nicht zutreffend. Die Behauptung, 
die Bundesrepublik Deutschland beteilige sich an der Herstellung 
von Kernwaffen in irgendeinem Lande, ist eine absurde Erfin-
dung, die schon früher verbreitet worden ist. Solche falschen 
Behauptungen gewinnen durch mehr oder minder regelmäßige 
Wiederholung nicht an Wahrheitsgehalt. Die Bundesrepublik 
Deutschland hat im November 1969 den Nichtverbreitungsvertrag 
unterzeichnet. Dies entspricht der Haltung der Bundesregierung 
zur Frage der Nichtverbreitung von Kernwaffen. 

Ich rufe die Frage 128 des Abgeordneten Redde-
mann auf: 

Mit welchem Ergebnis hat der Parlamentarische Staatssekretär 
im Auswärtigen Amt, Herr Dahrendorf, wie er im Deutschen 
Bundestag zusagte, die vom Abgeordneten Wienand in der 
Fragestunde vom 12. Dezember 1969 gestellte Frage untersucht, 
der spätere Bundeskanzler Ludwig Erhard habe möglicherweise 
in den 50er Jahren einen Vertrag mit der CSSR unterzeichnet, 
der nicht die korrekte Bezeichnung Bundesrepublik Deutschland 
trug? 

Der Abgeordnete ist im Saal. — Bitte, Herr 
Staatssekretär! 
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Dr. Dahrendorf, Parlamentarischer Staatssekre-
tär beim Bundesminister des Auswärtigen: Das Er-
gebnis der von mir in der Fragestunde vom 12. De-
zember 1969 angebotenen Prüfung lautet folgender-
maßen: 

Es gibt zwei Verträge aus den Jahren 1947 und 
1948, die seinerzeit für das Vereinigte Wirtschafts-
gebiet von den Hohen Kommissaren unterschrieben 
worden sind und die sich auf Vereinbarungen im 
Bereich des Waren- und Zahlungsverkehrs zwischen 
Deutschland und oder CSSR beziehen. Zu diesen Ver-
trägen hat es in den '50er Jahren nahezu jedes Jahr 
ein Zusatzprotokoll gegeben, das jeweils vom Ver-
treter ,des Wirtschaftsministeriums unterzeichnet 
worden ist. In den Verträgen wie insbesondere dann 
in den Zusatzprotokollen nach der Gründung der 
Bundesrepublik ist idie Rede von Nemeckâ Spolkavâ 
Republika von der deutschen Bundesrepublik, so 
wie das in der Fragestunde vom 12. Dezember in 
Frage stand. Erst im Jahre 1967 ist diese Tatsache 
zum erstenmal Diskussionsgegenstand geworden, 
nämlich durch den damaligen Verhandlungsführer 
Bahr in der CSSR. Zu diesem Zeitpunkt hat die 
tschechoslowakische Seite erklärt, daßdies aus 
sprachlichen Gründen die offizielle Bezeichnung sein 
müsse. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zwischenfrage! 

Reddemann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
es damit richtig, idaß der frühere Bundeskanzler 
Ludwig Erhard keinen Vertrag in dieser Richtung 
unterzeichnet hat, sondern daß allenfalls Zusatz-
protokolle im Namen des Wirtschaftsministeriums 
mit dieser Bezeichnung unterzeichnet worden sind? 

Dr. Dahrendorf, Parlamentarischer Staatssekre-
tär beim Bundesminister des Auswärtigen: In der 
damaligen Fragestunde war die Rede vom späteren 
Bundeskanzler Erhard. Es handelte sich um die Zeit, 
in der er Bundeswirtschaftsminister war. Es ist rich-
tig, daß es sich hier um Zusatzprotokolle handelt, 
die von Herren des Wirtschaftsministeriums unter-
zeichnet worden sind. 

Reddemann (CDU/CSU) : Aber nicht von ihm 
selbst, wie behauptet worden ist? 

Dr. Dahrendorf, Parlamentarischer Staatssekre-
tär beim Bundesminister des Auswärtigen: Ich bin 
nicht sicher, daß Idas mit der Behauptung gemeint 
war. Selbstverständlich hatte er die politische Ver-
antwortung dafür. Es gibt keine persönliche Unter-
schrift des damaligen Bundeswirtschaftsministers 
unter ein solches Protokoll. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Wir kommen zur 
Frage 42 des Herrn Abgeordneten Roser. Ist der 
Fragesteller anwesend? — Nein. Dann wird die 
Frage schriftlich beantwortet. Ich bedanke mich, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen damit zum Geschäftsbereich des 
Bundesministers des Innern. Ich rufe die Frage 28 
des Abgeordneten Baier auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß Gemeinden in zuneh-
mendem Maße dazu übergehen, bei Baulanderschließungen neben 
den nach dem Bundesbaugesetz zulässigen Erschließungskosten 
sogenannte Folgekosten für den Bau von Schulen, Friedhöfen 
usw. von den Bauträgern zu fordern, und welche Rechtsgrund-
lage gibt es hierfür? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Der Bundesregierung ist 
nicht bekannt, daß Gemeinden zunehmend bei Bau-
landerschließungen neben den nach dem Bundes-
baugesetz zulässigen Erschließungsbeiträgen von 
den Bauträgern auch Beiträge u. a. für den Bau von 
Schulen und Friedhöfen fordern. Die Forderung sol-
cher Folgekosten durch die Gemeinden wird durch 
die bundesgesetzliche Regelung der Erhebung von 
Erschließungsbeiträgen nicht ausgeschlossen. Eine 
bundesgesetzliche Ermächtigung zur Erhebung be-
steht jedoch nicht. Soweit in den Bundesländern 
Beiträge zu Folgekosten gefordert werden, beruht 
das in der Regel auf freier vertraglicher Verein-
barung und gelegentlich, wie in Schleswig-Holstein, 
auf landesgesetzlichen Vorschriften. Die Zulässig-
keit freier vertraglicher Vereinbarungen wird in der 
Praxis, in der Rechtsprechung und im Schrifttum 
unterschiedlich beurteilt. Es kommt dabei sehr 
auf den Inhalt der Verträge an. Wenn Sie mir die 
Ihnen bekanntgewordenen Fälle nennen, Herr Kol-
lege, in denen die Gemeinden die genannten Folge-
kosten gefordert haben, bin ich gern bereit, das 
Problem im zuständigen Arbeitskreis der Innen-
minister der Länder erörtern zu lassen. Diese Er-
örterung erscheint mir deshalb angebracht, weil es 
Aufgabe der -Länder ist, Fälle der genannten Art im 
Wege der Aufsicht zu prüfen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage! 

Baier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind Sie 
bereit, sich einmal beim bayerischen Gemeindever-
band zu informieren, der eine solche Empfehlung 
an die Gemeinden gegeben hat? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Dazu bin ich gern be-
reit, Herr Kollege. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die 
Frage 29 des Abgeordneten Scheu auf: 

Ist es der Bundesregierung bekannt, daß rumänische Ge-
schäftspartner von bundesdeutschen Firmen, welche zu dringen-
den Wirtschaftsgesprächen in die Bundesrepublik Deutschland 
einzureisen wünschen, mehrere Wochen brauchen, bis über das 
Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft in Frankfurt Visaanträge 
genehmigt werden? 

Ist der Fragesteller im Saal? — Ja. Bitte, Herr 
Staatssekretär! 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, die Bun-
desregierung hat bisher keinen Anlaß, anzunehmen, 
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daß sich bei der Einreise rumänischer Geschäfts-
partner deutscher Firmen in die Bundesrepublik tat-
sächlich solche Schwierigkeiten ergeben können, 
von denen Sie in Ihrer Frage ausgehen. Die Bundes-
regierung hat in diesem Hause wiederholt, zuletzt 
durch meine schriftliche Antwort vom 16. Januar 
1970 auf eine Frage des Kollegen Lampersbach, dar-
gelegt, daß die Auslandsvertretungen Angehörigen 
der osteuropäischen Staaten Aufenthaltserlaubnisse 
in der Form des Sichtvermerks für Besuchs- und 
Geschäftsreisen in die Bundesrepublik bis zu einer 
Dauer von drei Monaten spätestens 15 Tage nach 
Absendung des Antrags an die innerdeutschen Be-
hörden erteilen können, wenn nicht im Einzelfall 
gewichtige Bedenken entgegenstehen. Dieses Ver-
fahren wird auch in all den Fällen angewandt, in 
denen das Bundesamt für gewerbliche Wirtschaft 
eingeschaltet wird. In meiner damaligen Antwort 
habe ich ferner darauf hingewiesen, daß die zur 
Erteilung von Sichtvermerken befugten deutschen 
Auslandsvertretungen in den osteuropäischen Staa-
ten — auch die Botschaft in Bukarest — in Fällen 
besonderer Eilbedürftigkeit bereits seit langem 
Sichtvermerke sofort bei Antragstellung erteilen, 
ohne irgendwelche Rückfragen zu halten. Diese Son-
derregelung gilt namentlich auch für dringende Ge-
schäftsreisen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zwischenfrage! 

Scheu (SPD) : Ich möchte trotzdem nochmals fra-
gen, Herr Staatssekretär, ob sich nicht eine Ver-
einfachung bewerkstelligen läßt. Der Generaldirek-
tor einer großen Firma aus Sofia — ich habe gerade 
wieder einen neuen solchen Fall — braucht drei 
Wochen, um mit seinen Herren in der Bundesrepu-
blik ein technisches Gespräch über eine eilbedürf-
tige Sache zu führen. Das läuft über den normalen 
Weg: Frankfurt, zweiseitiger Fragebogen an die zu 
empfangende Firma. Bis der Mann in Sofia erfährt, 
daß er in die Bundesrepublik einreisen darf, ver-
gehen vom Zeitpunkt der Antragstellung in Sofia 
runde drei Wochen. Ist das im Sinne der erwünsch-
ten Beziehungen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Es ist, Herr Kollege, 
sicher nicht im Sinne der gewünschten Beziehungen, 
wenn es so lange dauert. Nur, da es sich in diesem 
konkreten Fall, ,den Sie vortragen, um Bulgarien 
handelt, ist es für uns insofern etwas schwieriger, 
als wir dort diplomatisch nicht direkt vertreten sind, 
sondern es noch eines zusätzlichen Weges über die 
Botschaft bedarf, die dort unsere Interessen vertritt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich rufe die 
Frage 30 des Abgeordneten Scheu auf: 

Liegt es nicht im Interesse der Verbesserung der Handelsbe-
ziehungen zu Rumänien und anderen Ostblockstaaten, daß füh-
rende Kräfte der rumänischen Wirtschaft rascher ein solches 
Visum bekommen, zumal deutsche Wirtschaftler und Techniker 
zur Einreise in die betreffenden Länder des Ostblocks keinerlei 
Formalitäten nötig haben und von einem Tag zum andern etwa 
nach Rumänien reisen können? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Die Bundesregierung  

teilt Ihre Auffassung, Herr Kollege, daß die Erleich-
terung der Einreise von Wirtschaftsfunktionären aus 
den osteuropäischen Staaten im Interesse der Ver-
besserung unserer Handelsbeziehungen zu diesen 
Staaten liegt. Gerade deshalb ist dieser Personen-
kreis ausdrücklich in die erwähnte Sonderregelung 
für Dringlichkeitsfälle einbezogen worden. Damit 
dürfte den berechtigten Anliegen der deutschen 
Wirtschaft in ausreichendem Maße Rechnung getra-
gen worden sein. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage! 

Scheu (SPD) : Ich möchte Ihnen, Herr Staatssekre-
tär, doch noch die Frage stellen, ob Ihnen bekannt 
ist, daß Angehörige dieser Ostblockstaaten, die ja, 
wenn sie wegen wirtschaftlicher oder technischer 
Fragen in die Bundesrepublik einreisen wollen, nicht 
Politiker sind, der  Meinung sind, es sei ganz leicht, 
von uns aus in ihre Staaten einzureisen, es sei aber 
maßlos erschwert und daure, wie gesagt, zwei, drei 
und mehr Wochen, von den Ostblockstaaten in die 
Bundesrepublik einzureisen. Das ist politisch für uns 
nicht gut. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich teile Ihre Meinung. 
Aber ich bin der Auffassung, daß nach den bisher 
vorliegenden Unterlagen in der Vergangenheit, 
wenn überhaupt, wahrscheinlich nur ganz wenige 
Fälle zu Klagen Anlaß gegeben haben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Auch diese Frage 
ist beantwortet. 

Ich rufe die Frage 31 des Abgeordneten Dr. Brand 
(Pinneberg) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, selbst Initiativen zu ergreifen 
oder Initiativen anderer zu unterstützen, um das Grundgesetz 
um ein Grundrecht zu ergänzen, das dem Bürger ein Recht auf 
Naturgenuß sichert? 

Herr Staatssekretär! 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, Ihre Frage 
entspringt einer Sorge, die sich in weiten Kreisen 
unserer Bevölkerung ausbreitet, der Sorge, die 
moderne Zivilisation und die ständig zunehmende 
Technisierung unseres Lebens könnten eine unmit-
telbare Beziehung des einzelnen Menschen zur Natur 
immer mehr zum Erliegen bringen. Die Bundesregie-
rung kennt diese Sorge. Sie ist bereit, alles in ihren 
Kräften Stehende zu tun, um einer Entwicklung ent-
gegenzusteuern, die nach ihrer Auffassung das 
menschliche Leben in unserem Lande bedroht. 

Ich bitte Sie, die Bemühungen zur Schaffung einer 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes auf den Ge-
bieten der Wasser- und Luftreinhaltung und der 
Lärmbekämpfung, die von der Bundesregierung 
eingeleitet worden sind, auch in diesem Sinne zu 
würdigen. Ich habe aber Zweifel, ob die Einfügung 
eines neuen Rechts auf Naturgenuß in den Grund-
rechtsteil unserer Verfassung ein guter Beitrag zur 
Lösung der Probleme wäre. Die Grundrechte binden 
gemäß Art. 1 Abs. 3 des Grundgesetzes Gesetzge- 



1712 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 35. Sitzung. Bonn, Freitag, den 27. Februar 1970 

Parlamentarischer Staatssekretär Dorn 

bung, vollziehende Gewalt und rechtsprechende Ge-
walt als unmittelbar geltendes Recht. Sie können 
also nicht als bloße Programmsätze mit mehr oder 
minder unbestimmtem Inhalt ausgestaltet werden. 

Als unmittelbar geltendes Recht aber bedürfte das 
von Ihnen gewünschte Grundrecht auf Naturgenua 
einer eingehenden Regelung der voraussehbaren 
Kollisionen in vielen Rechtsbereichen. Dabei wäre 
nicht nur an staatliche Eingriffe zu denken, wie das 
bei den klassischen Grundrechten die Regel ist, son-
dern auch an eine umfangreiche Drittwirkung im 
privaten Rechtsleben. Die Auswirkungen vor allem 
auf das zivile Nachbarschaftsrecht, das Baurecht, 
das Gewerberecht oder das Verkehrsrecht wären 
zunächst kaum zu ermessen. Darüber hinaus wären 
auch Ansprüche auf positive staatliche Leistungen 
denkbar. Daß die Bundesregierung bestrebt ist, bei 
der Ausgestaltung des einschlägigen objektiven 
Rechts den Naturgenuß nach Möglichkeit zu schüt-
zen, habe ich in meinen Anfangsworten schon her-
vorgehoben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zwischen-
frage. 

Dr. Brand (Pinneberg) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, sind Sie mit mir der Meinung, daß die jetzige 
Rechtslage in der Bundesrepublik auf diesem Ge-
biet unbefriedigend ist und daß man, wenn man 
diese Rechtslage verändern wollte, Art. 141 der 
bayerischen Verfassung als Mustervorlage verwen-
den könnte, in dem es heißt: 

Der Genuß der Naturschönheiten und die Er-
holung in der freien Natur, insbesondere das 
Betreten von Wald und Bergweide, das Befah-
ren der Gewässer und die Aneignung wild

-
wachsender Waldfrüchte in ortsüblichem Um-
fang, ist jedermann gestattet. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege, sosehr ich 
die bayerische Verfassung achte, bin ich doch der 
Meinung, daß Art. 141 Abs. 3 der bayerischen Ver-
fassung, der das zum sachlichen Inhalt hat, was 
Sie gerade vorgetragen haben, uns in dieser Frage 
nicht weiterbringt. Denn in der Praxis hat diese 
Vorschrift auch im Lande Bayern leider keine große 
Bedeutung erlangt. Sie ist im wesentlichen Pro-
grammsatz geblieben, teils, weil die geltende, na-
mentlich auch gewohnheitsrechtlich geltende Rechts-
ordnung ihr ohnehin noch entspricht, teils, weil sie 
von vorgängigem Bundesrecht überlagert ist, teils 
auch, weil sie die realen Möglichkeiten der Staats-
gewalt übersteigt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Brand (Pinneberg) (SPD) : Herr Staatssekre-
tär, sind Sie nicht der Meinung, daß dann, wenn 
man zu dem Ergebnis kommt, daß die Rechtslage 
unbefriedigend ist, der Bund Verhandlungen mit 
den Ländern aufnehmen sollte, um eine bessere 
Rechtslage zu erreichen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich bin mit Ihnen der 
Meinung, daß das notwendig ist, wenn solch ein Tat-
bestand besteht. Aber es muß natürlich auch vom 
Bund und von den Ländern sehr sorgfältig geprüft 
werden, inwieweit sich das angestrebte Ziel in der 
Praxis realisieren läßt, bevor man es in eine Verfas-
sungsbestimmung ummünzt. 

(Abg. Dr. Brand [Pinneberg] meldet sich 
zu einer weiteren Zusatzfrage.) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben Ihre Zu-
satzfragen ausgenützt. 

Herr Abgeordneter Dichgans! 

Dichgans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie bereit, die umfangreichen Arbeiten der Interpar-
lamentarischen Arbeitsgemeinschaft, die Abgeord-
nete des Bundestages und der Landtage in sich ver-
einigt, zu diesem Punkt in Ihre Überlegungen mit 
einzubeziehen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege Dichgans, 
die Arbeiten der Interparlamentarischen Arbeits-
gemeinschaft, die ja schon eine Reihe konkreter und 
hervorragender Ergebnisse gebracht haben, sind 
gerade auch bei diesen Beratungen von der Abtei-
lung „Umwelt" in meinem Hause mit in die Über-
legungen einbezogen worden. Allerdings hat das 
nicht dazu geführt, daß wir zu der Auffassung ge-
langt sind, daß eine Grundgesetzänderung deshalb 
notwendig sei. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Ich rufe dann Frage 32 des Abgeordneten Benda 
auf: 

Welche landesrechtlichen Besoldungsregelungen stehen mit den 
Rahmenvorschriften des Bundesbesoldungsrechts nicht im Ein-
klang? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Präsident; ich wäre 
dankbar, wenn der Kollege Benda damit einver-
standen wäre, daß ich seine beiden Fragen im Zu-
sammenhang beantworte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sind Sie einver-
standen? Ich rufe dann auch die Frage 33 des 
Abgeordneten Benda auf: 

Beabsichtigt die Bundesregierung, zur Wahrung der Besol-
dungseinheit im öffentlichen Dienst Normenkontrollklagen gegen 
die in Frage kommenden Länder zu erheben, wenn Verstöße 
gegen die rahmenrechtlichen Bindungen des Bundesbesoldungs-
rechts vorliegen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim. 
Bundesminister des Innern: Die landesrechtlichen Be-
soldungsregelungen müssen unter Berücksichtigung 
des geänderten Art. 75 des Grundgesetzes geprüft 
werden. Die Änderung ist im Zweiundzwanzigsten 
Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 
12. Mai 1969 enthalten, das am 15. Mai 1969 in Kraft 
getreten ist. 
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Die noch nicht abgeschlossene Prüfung der Lan-
desbesoldungsgesetzgebung hat bisher bei einigen 
Ländern eine deutlich zunehmende Tendenz ergeben, 
die gemeinsame Besoldungsstruktur bei Bund und 
Ländern trotz rahmenrechtlicher Absicherungen 
durch eine Vielfalt von besoldungsgesetzlichen Zu-
lageregelungen zu variieren. 

Ob dieser Entwicklung nur durch Einleitung von 
Normenkontrollverfahren mit Erfolg Einhalt geboten 
werden kann, ist im Augenblick nicht mit Sicherheit 
vorauszusehen. Es ist vielmehr im Interesse einer 
konstruktiven Zusammenarbeit mit den Ländern 
eine Untersuchung eingeleitet, ob dieses Koordinie-
rungsproblem nicht besser durch Begründung der 
konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des gelöst werden kann. In ersten Vorgesprächen, 
die der Innenminister dieserhalb geführt hat, ist ein 
solches Vorhaben positiv beurteilt worden. Sollte 
diese positive Lösung fehlschlagen, muß der Weg 
des Normenkontrollverfahrens erneut ernsthaft ge-
prüft werden. An nachdrücklichen Warnungen der 
Bundesregierung, die bestehende Rahmengesetzge-
bung zu beachten, hat es nicht gefehlt. Ich darf Sie 
daran erinnern, daß der Bundesinnenminister vorge-
stern noch einmal in einem Fernschreiben an den 
Präsidenten des Landtags von Hessen davor ge-
warnt hat, in der Frage der Richterbesoldung erneut 
derartige Initiativen durch das Parlament beschlie-
ßen zu lassen. 

Vizepräsident Dr. Schmid; Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Benda. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, gerade 
im Hinblick auf das von Ihnen soeben erwähnte 
Fernschreiben des Herrn Bundesinnenministers 
möchte ich, nachdem ich Ihre Antwort gehört habe, 
fragen, ob die Bundesregierung oder der Bundes-
innenminister von seiner auch der Öffentlichkeit 
durch Zeitungsberichte wiederholt bekanntgewor-
dene Absicht noch zurücktreten kann, ein Normen-
kontrollverfahren jedenfalls im Falle des hessischen 
Gesetzes einzuleiten, ohne daß er durch ein solches, 
von Ihnen zunächst offengelassenes, aber nach Ihrer 
Antwort nicht auszuschließendes, Zurücktreten von 
dieser Absicht dann weiteren schweren Schaden an-
richten müßte. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Der Bundesinnenmini-
ster wird in der nächsten Kabinettssitzung dieses 
Problem noch einmal aus seiner Sicht vortragen und 
darauf hinweisen, daß es nach seiner Auffassung 
unerläßlich ist, hier sehr schnell zu Entscheidungen 
zu kommen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Noch eine Zusatz-
frage. 

Benda (CDU/CSU) : Darf ich mich vergewissern, 
Herr Staatssekretär, daß der Herr Bundesminister 
des Innern, ohne daß er natürlich einer noch nicht 
getroffenen Kabinettsentscheidung vorgreifen kann, 
nach wie vor der Auffassung ist, daß der Konflikt  

im Fall des hessischen Gesetzes, ,das ja nun gegen 
seine Warnung verabschiedet worden ist, ohne ein 
Normenkontrollverfahren nicht gelöst werden kann, 
oder habe ich Sie da mißverstanden? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Der Bundesinnenmini-
ster hat seine Meinung in dieser Frage nicht ge-
ändert, Herr Kollege Benda. 

Benda (CDU/CSU) : Ich habe zwei weitere Zu-
satzfragen, Herr Präsident. Ich würde sie gern aus-
schöpfen, wenn ich darf. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Bitte, sie stehen 
Ihnen zu. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie zunächst fragen, ob Sie  sich im Augenblick in 
der Lage sehen, nach der verfassungsrechtlichen und 
der verfassungspolitischen Seite hin zu kommen-
tieren, was Herr Professor Ridder nach Zeitungs-
berichten in einem auf Anforderung des  hessischen 
Landtags diesem erstatteten verfassungsrechtlichen 
Gutachten zu der hier behandelten Streitfrage ge-
äußert hat, insbesondere die — ich zitiere nach 
Pressemeldungen — in seiner Untersuchung ausge-
sprochene Warnung vor Tendenzen, die Länder zu 
Vollzugsanstalten eines umgeformten politischen 
Bundeszentrums zu machen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeord-
neter, habe ich Sie recht verstanden, daß Sie hier 
nach der Bedeutung der Aussage des Professor 
Ridder fragen? 

Benda (CDU/CSU) : Herr Präsident, die Frage 
war, ob sich der Herr Staatssekretär in der Lage 
sieht, unter rechtlichen oder verfassungspolitischen 
Gesichtspunkten kommentierend zu dieser Äuße-
rung von Herrn Professor Ridder Stellung zu neh-
men. 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Das sollte Ihnen nach 
meiner Meinung nach Prüfung der Gesamtvorlage 
von Herrn Professor Ridder von unserem Hause 
lieber schriftlich beantwortet werden; denn ich 
möchte nicht auf Grund eines einzigen Auszugs aus 
einem Gutachten, dessen Inhalt mir nicht bekannt 
ist, hier eine verfassungrechtliche Äußerung von mir 
geben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Die letzte Zusatz-
frage, Herr Benda. 

Benda (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, würde 
Ihr Haus oder eventuell die Bundesregierung in 
Erwägung ziehen, die im Lande Hessen vorgesehene 
Regelung der Richterbesoldung als eine rahmen-
rechtliche Regelung des Bundes zu übernehmen? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Nach .dem, was unser 
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Haus bisher dazu gesagt hat — auch durch den 
Bundesinnenminister im Bundesrat —, können wir 
beide, glaube ich, zu der Auffassung kommen, daß 
die Bundesregierung das nicht beabsichtigt. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage  
von Herrn Vogel.  

Vogel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wenn ich  

einmal an eine Aussage in der Regierungserklärung  

zu dieser Frage und dann an Äußerungen anschließe,  

die sowohl der derzeitig amtierende Innenminister  

als auch sein derzeit amtierender Parlamentarischer  

Staatssekretär in der Vergangenheit zu diesem  

Thema gemacht haben, halten Sie es dann nicht doch  
für denkbar, hier in absehbarer Zeit eine Regie-
rungsvorlage zum Thema Richterbesoldung auf der  
Grundlage einer eigenständigen Richterbesoldung  

einzubringen?  

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim  

Bundesminister .des Innern: Herr Kollege Vogel,  da  
Sie mich persönlich ansprechen, muß ich Ihnen  
sagen: in dieser Frage habe ich in der vorigen  

Legislaturperiode hier im Parlament nicht von einer  

eigenständigen Richterbesoldung gesprochen, son-
dern von einer Verbesserung der Richterbesoldung  

im Rahmen der allgemeinen Besoldungsordnung.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich habe diese  
Frage zugelassen, obwohl es keine zulässige Frage 
war. — Sie können niemanden fragen, ob er etwas 
für denkbar hält. Das geht nicht. 

(Abg. Vogel: Das gestehe ich zu, Herr Prä

-

sident!) 

Aber da wir hier in freundlicher Atmosphäre ver

-handeln, habe ich Gnade vor Recht ergehen lassen. 

(Heiterkeit. — Abg. Vogel: Ich danke für 
Ihre Huld!) 

— Ja, man ist sich das manchmal schuldig. 

Frage 34, Herr Abgeordneter Weber (Heidelberg). 

— Er ist nicht da. Die Frage wird schriftlich beant-
wortet. 

Frage 35, Abgeordneter Ollesch — —  

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich bitte um Erlaubnis, 
Herr Präsident, die beiden Fragen im Zusammen-
hang zu beantworten. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sind Sie einver-
standen, Herr Ollesch? — Dann rufe ich die Fragen 
35 und 36 gemeinsam auf :  

Kann der Bundesminister des Innern als Vizepräsident des 
Präsidiums des Olympischen Komitees für die Spiele 1972 die 
Ausführungen des damaligen Parlamentarischen Staatssekretärs 
Köppler vom 5. Dezember 1968 in der Fragestunde bestätigen, 
nach denen eine Abstimmung zwischen der Gesellschaft zur För-
derung der Olympischen Spiele „Der Flammenpfennig" mit dem 
Olympischen Komitee in der Frage der finanziellen Hilfe statt-
gefunden hat?  

Ist dem Bundesminister des Innern bekannt, wie hoch die 
finanzielle Hilfe ist? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Herr Kollege Ollesch, 
ich kann nur bestätigen, daß noch im Dezember 1968 
Gespräche im Gang waren, die zwischen dem Orga-
nisationskomitee der Deutschen Olympischen Ge-
sellschaft und dem Verein „Der Flammenpfennig" 

 geführt wurden und deren Ziel es war, die Aktionen 
des „Flammenpfennig" mit der Werbetätigkeit und 
der Öffentlichkeitsarbeit der beiden anderen Insti-
tute zu koordinieren. 

Erfolg hatten diese Gespräche allerdings nicht. 
Sie führten weder zu einer Abstimmung noch gar 
zu Zuwendungen der Aktion „Flammenpfennig" 
oder zu finanziellen Hilfeleistungen anderer Art. Im 
Gegenteil bestätigten sie den Eindruck, daß die 
Aktion „Flammenpfennig" zu einer sinnvollen, an 
den Belangen der Olympischen Spiele 1972 orien-
tierten Zusammenarbeit nicht bereit war. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Haben Sie eine  
Zusatzfrage?  

Ollesch (FDP) : Herr Staatssekretär, nachdem ich  

in der Frage 36 gefragt habe, wie hoch die finan-
zielle Hilfe ist, die der „Flammenpfennig" dem  
Olympischen Komitee gewähren wollte, frage ich  
Sie: ist dem Bundesinnenministerium irgendeine  

Information über die Höhe der eingegangenen Mittel  
der Aktion „Flammenpfennig" bekannt?  

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim  

Bundesminister des Innern: Bisher ist nach unseren  

Informationen von dieser Aktion keine finanzielle  
Hilfe für das Olympische Komitee oder die Olym-
pische Gesellschaft zustande gekommen.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Noch eine Zusatz-
frage?  

Ollesch (FDP) : Ich frage Sie, Herr Staatssekretär,  

ist Ihnen bekannt, wie das Olympische Komitee die  
Aktion „Flammenpfennig" bezüglich ihrer Wirksam-
keit und der Möglichkeit, dem Komitee finanzielle  

Hilfe zu gewähren, beurteilt?  

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim  

Bundesminister ,des Innern: Mir ist bekannt, daß  
der Vorstand des Organisationskomitees für die  
Spiele der XX. Olympiade in München am 21. und  

22. November 1969 einstimmig den folgenden Be-
schluß gefaßt hat:  

1. Der Vorstand des Organisationskomitees distan-
ziert sich förmlich von der Tätigkeit des Ver-
eins „Der Flammenpfennig", insbesondere weil  
dieser in der Öffentlichkeit behauptet, die ihm  

zufließenden Mittel aus der Zündholzwerbung  
und Olympia-Schallplatte dienten der Förde-
rung der Olympischen Spiele in München 1972,  
während weder dem Nationalen Olympischen  

Komitee für Deutschland noch dem Organisa-
tionskomitee für die Spiele der XX. Olympiade 

 in München noch dem Verein zur Förderung  
der Olympischen Spiele in München noch der  
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Stiftung Deutsche Sporthilfe bisher Erträge zu-
geführt bzw. irgendwelche konkreten Zusagen 
in dieser Richtung gemacht worden sind. 

2. Das Generalsekretariat wird gebeten, den Ver-
ein „Der Flammenpfennig" unter Fristsetzung 
zur Unterlassung der vorgenannten Behauptung 
aufzufordern. Notfalls sind rechtliche Schritte in 
Erwägung zu ziehen. 

Nach diesem einstimmigen Beschluß des für die 
Vorbereitung und Durchführung der Olympischen 
Spiele zuständigen Gremiums sehe ich keine Mög-
lichkeit, die Aktion „Der Flammenpfennig" zu den 
im Sinne der Frage begrüßenswerten privaten Ini-
tiative zur Unterstützung der Olympiade zu rechnen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Herr Abgeordneter 
Wagner, eine Zusatzfrage. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist Ihnen bekannt, daß der „Flammenpfen-
nig" im Dezember 1968 der Deutschen Olympischen 
Gesellschaft ein konkretes Angebot über Zusam-
menarbeit gemacht und davon auch das Organisa-
tionskomitee in München unterrichtet hat, aber beide 
Briefe ohne Antwort geblieben sind? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Da ich den Schriftwech-
sel zwischen der Aktion „Flammenpfennig" und dem 
Olympischen Komitee von damals nicht kenne, kann 
ich das nicht beurteilen, Herr Kollege Wagner. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine weitere Zu-
satzfrage. 

Wagner (Günzburg) (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, hätten Sie es nicht für einen Akt der Ge-
rechtigkeit gehalten, nach einer so weitgehenden 
Aussage in Ihrer Antwort auch dem Verein „Flam-
menpfennig" die Gelegenheit zu geben, sich zu 
äußern? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Der Verein „Flammen-
pfennig" ist jederzeit in der Lage, sich zu äußern. 
Ich mußte mich nach den gestellten Fragen bei den 
Informationen des Hauses an die Gremien halten, 
die angesprochen sind, und ich meine, daß das Na-
tionale Olympische Komitee und der Vorstand des 
Organisationskomitees für die Olympischen Spiele, 
die ja eine solche Entscheidung getroffen haben, für 
mich dann primär die Gesprächspartner sein müssen. 

(Abg. Wagner [Günzburg] : Aber ohne den 
Verein „Flammenpfennig" zu hören? — 
Weiterer Zuruf von der CDU/CSU: Audiatur 

et altera pars!) 

Vizepräsident Dr. Schmid: Ich muß Ihnen ge-
stehen, daß ich nicht weiß, was das ist — der „Flam-
menpfennig". Herr Kollege, erleuchten Sie bitte 
meinen Geist. 

Eine weitere Zusatzfrage. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, darf ich im Zusammenhang mit diesem 
Frage- und Antwortespiel, das ich jetzt mit ange-
hört habe, als Unbeteiligter fragen: Ist es in den 
Bundesministerien üblich, vor der Beantwortung 
solcher Fragen die Beteiligten zu hören, oder nicht? 

(Sehr gut! bei der CDU/CSU.) 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich kann diese Frage 
nicht beantworten, da ich die Unterlagen von den 
zuständigen Herren unseres Hauses für die Beant-
wortung so vorgelegt bekomme, wie das in den 
früheren Zeiten ebenfalls der Fall gewesen ist. Da 
aber, wie ich ja in einem Gespräch mit dem Kolle-
gen Wagner vor dieser Fragestunde besprochen 
habe, über die Hintergründe dieser Aktion hier nicht 
diskutiert werden sollte, waren wir davon ausge-
gangen, daß es sinnvoll sei, die Betroffenen, nämlich 
das Olympische Komitee, hier zu befragen und ihre 
Stellungnahme einzuholen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Noch eine Frage. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, aus Ihrer Antwort ergibt sich für mich, 
daß bei mehreren Beteiligten womöglich nur ein Teil 
der Beteiligten bei Ihnen gehört wird. Ist das nicht 
eine etwas sonderbare Praxis? 

Dorn, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister des Innern: Ich habe mich vor dieser 
Fragestunde mit dem Kollegen Wagner, der ja ein 
nicht ganz Unbeteiligter bei der Aktion ist, aus-
führlich über seine Absichten informiert, und ich 
habe mich bei einem Herrn, der dem Vorstand einer 
anderen Organisation angehört, mit der der Kollege 
Wagner oder die Aktion „Flammenpfennig" Ver-
handlungen führt, vorgestern abend noch einmal zu-
sätzlich informiert. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Sie haben keine 
Frage mehr, Herr Schulze-Vorberg. 

Frage 37 des Abgeordneten Dr. Rutschke. — Der 
Abgeordnete ist nicht im Saal. Die Frage — auch da 
geht es um den „Flammenpfennig" — wird schrift-
lich beantwortet. 

Dasselbe gilt für die Frage 38. 

Frage 39 des Abgeordneten Wurbs. — Auch nicht 
da; schriftliche Beantwortung. 

Frage 40. — Ebenfalls schriftliche Beantwortung. 

Frage 41 des Abgeordneten Gewandt. — Nicht an-
wesend; schriftliche Beantwortung. 

Frage 42 des Abgeordneten Roser ist schon er-
ledigt. 

Frage 43 des Abgeordneten Dr. Schmitt-Vocken-
hausen: 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, auch durch 
entsprechende Einrichtungen den Austausch von Informationen 
über Maßnahmen der Verwaltungsvereinfachung auf den ver-
schiedenen Verwaltungsebenen von Bund, Ländern und Gemein-
den zu verstärken? 
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Es ist schriftliche Beantwortung gewünscht. 

Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs Dorn vom 27. Februar 1970 lautet: 

In Teilbereichen gibt es schon jetzt einen laufenden Informa-
tionsaustausch zwischen Bund, Ländern und Gemeinden. Zu nen-
nen ist hier zunächst die Arbeitsgemeinschaft von Verwaltungen 
des Bundes und der Länder über  Vordruck- und Bürowesen, an 
der die Gemeinden durch einen Vertreter beteiligt sind. Weiter 
wirken der Bund und mehrere Länder im Ausschuß für Wirt-
schaftliche Verwaltung (AWV) — einer Unterorganisation des 
Rationalisierungskuratoriums der deutschen Wirtschaft — mit, in 
dessen „Fachausschuß Organisationsprobleme der Verwaltung" 
Bundes- und Landesbeamte und Vertreter der Gemeinden mit 
Organisatoren der Wirtschaft Organisationsprobleme, auch Ver-
einfachungsfragen, erörtern. Daneben gibt es Ausschüsse fur 
Einzelfragen, von denen wegen der allgemeineren Bedeutung 
die Zusammenarbeit von Bund und Ländern zur Verbesserung 
des Meldewesens zu nennen ist. 

Für den Bereich der elektronischen Datenverarbeitung, der bei 
der Verwaltungsvereinfachung besondere Bedeutung zukommt, 
gibt es seit längerem einen institutionalisierten Erfahrungsaus-
tausch zwischen Bund und Ländern. Eine Intensivierung dieses 
Erfahrungsaustausches wird gerade gegenwärtig zwischen Bund 
und Ländern erörtert. 

Für den Bundesbereich ist vor kurzem die Bundesstelle für 
Büroorganisation und Bürotechnik beim Posttechnischen Zentral-
amt eingerichtet worden. Sie hat die Aufgabe, Rationalisierungs-
maßnahmen für die gesamte Bundesverwaltung anzuregen. Es ist 
vorgesehen, die Arbeit dieser Stelle später auch den Ländern 
zugänglich zu machen und den Landesstellen volle Zusammen-
arbeit anzubieten. Die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Ver-
waltungsvereinfachung, deren Tätigkeit ich für sehr bedeutsam 
halte, ist der wesentliche Informationsmittler zu den Gemeinden 
auf diesem Gebiet. Ich habe bereits angekündigt, daß die Zu-
sammenarbeit mit dieser Stelle verstärkt werden soll. 

Schließlich wäre ein stärkerer allgemeiner Informationsaus-
tausch zwischen den für die Verwaltungsorganisation in Bund 
und Ländern zuständigen Stellen wünschenswert. Dazu haben 
die Vertreter einzelner Länder bereits entsprechende Anregun-
gen an mein Haus gegeben. Ich beabsichtige, in absehbarer Zeit 
den Ländern einen entsprechenden Vorschlag zu unterbreiten. 

Frage 44 des Abgeordneten Strohmayr. Er hat 
ebenfalls um schriftliche Antwort gebeten. 

Die Frage lautet: 
Hält es die Bundesregierung für angemessen, bei der Reprä-

sentativbefragung in der Volkszählung 1970 mit Fragen über 
Ehestand und persönliche Verhältnisse in die Intimsphäre der 
Befragten einzudringen und bei Nichtbeantwortung ein Bußgeld 
bis zu 10 000 DM anzudrohen? 

Die Antwort des Parlamentarischen Staatssekre-
tärs Dorn vom 27. Februar 1970 lautet: 

Die Bundesregierung hat bei der Vorbereitung des Volks-
zählungsgesetzes vom 14. April 1969 sorgfältig geprüft, ob das 
in Abstimmung mit den Bundesressorts und den Ländern ent-
wickelte Zählungsprogramm Fragen enthält, die die Intimsphäre 
berühren. Sie ist mit den genannten Stellen der Ansicht, daß die 
nach dem genannten Gesetz an die Bevölkerung zu richtenden 
Fragen die Intimsphäre nicht verletzen, weil es sich um offen-
kundige, wenn auch nicht in jedem Falle öffentlich gesammelte 
Tatsachen handelt. 

Gefragt wird nach dem Familienstand und bei verheirateten, 
verwitweten und geschiedenen Personen zusätzlich, wann die 
jetzige oder letzte Ehe geschlossen wurde, ob vorher schon eine 
Ehe bestand und nach den Geburtsjahren der lebend geborenen 
ehelichen Kinder. Die Feststellungen aus diesen Fragen sind 
Grundlagen der für Planungsmaßnahmen notwendigen Bevölke-
rungsvorausschätzungen. Die laufenden Feststellungen der Ge-
burtenzahl über die Standesämter reichen dazu nicht aus. 

Die genannten Fragen gehören zum international empfohlenen 
Volkszählungsprogramm der Vereinten Nationen, der ECE und 
des Europarates. In Großbritannien wurden sie bereits im Jahre 
1911 gestellt. 

Die Bevölkerung bringt, wie sie bei der durchgeführten Probe-
zählung für die Volkszählung gezeigt hat, auch diesen Fragen 
großes Verständnis entgegen. Bei Befragung von rd. 120 000 
Haushalten ist kein einziger Fall der Beanstandung bekanntge-
worden. Es bestehen daher keine Befürchtungen, daß es zur 
Nichtbeantwortung dieser Fragen kommt und daß deshalb Buß-
gelder verhängt werden müßten. 

Frage 45 des Abgeordneten Josten. — Nicht an-
wesend. 

Frage 46 des Abgeordneten Kleinert. — Ebenfalls 
nicht anwesend. 

Diese Fragen werden ebenfalls schriftlich beant-
wortet. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft. 

Frage 4 des Abgeordneten Mertes. — Ist nicht da. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Frage 5 des Abgeordneten Dr. Warnke. — Nicht 
da; schriftliche Beantwortung. 

Frage 6 des Abgeordneten Weigl. — Nicht da. 
Die Frage wird schriftlich beantwortet. 

Frage 7 des Abgeordneten Brück: 
Kann die Bundesregierung die Differenzen bekanntgeben, die 

sie zu der Tabelle der Saarbrücker Zeitung über Preisunter-
schiede zwischen in Frankreich und in Deutschland verkauften 
Autos ermittelt hat, da sie in der schriftlichen Antwort auf die 
Frage Nummer 98 der Drucksache VI/381 die Tabelle der Saar-
brücker Zeitung nur in der Größenordnung, jedoch nicht bis zu 
dieser Exaktheit bestätigen konnte? 

Der Fragesteller bittet um schriftliche Bantwor-
tung. 

Frage 8 des Abgeordneten Gewandt. — Nicht da. 

Frage 9 des Abgeordneten Kleinert. — Nicht da. 

Auch diese Fragen werden schriftlich beantwortet. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Ernährung, Land-
wirtschaft und Forsten. Ich rufe zunächst die Frage 
64 des Abgeordneten Löffler auf: 

Wie will die Bundesregierung nach Verabschiedung des Vor-
schlages der Europäischen Kommission über die „Vereinheit-
lichung der von den einzelnen Mitgliedstaaten gegenüber Dritt-
ländern angewandten Einfuhrregelungen bei Verarbeitungserzeug-
nissen aus Obst und Gemüse" bei den dort festgelegten Min-
destpreisen unser Außenhandelsinteresse gegenüber den ost-
europäischen Staaten und den Entwicklungsländern im vollen 
Umfang wahren? 

Bitte, Herr Minister! 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, ich beantworte 
Ihre Frage wie folgt. Die Beratungen über den Ver-
ordnungsvorschlag ,der Kommission haben in Brüs-
sel erst begonnen, und der Verhandlungsstand ist 
zur Zeit vollkommen offen. Weitere Beratungen sind 
daher erforderlich. Die Bundesregierung wird bei 
den Verhandlungen eine Regelung anstreben, die 
auch den Erfordernissen des Drittlandhandels in an-
gemessener Weise Rechnung trägt. Gegen den Vor-
schlag der  Kommission hat die deutsche Delegation 
Bedenken angemeldet. Das engültige Ergebnis kann 
ich Ihnen zu diesem Zeitpunkt natürlich noch nicht 
bekanntgeben. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Keine Zusatzfrage. 
Ich rufe die Frage 65 ,des Abgeordneten Dr. Brand 
(Pinneberg) auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, aus gesundheitspolitischen 
Aspekten anerkannte Institutionen zu unterstützen, die sich der 
Forschung und dem Ausbau des biologischen Anbaus von Obst 
und Gemüse widmen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Brand, ich ver-
weise in diesem Zusammenhang auf die Antwort auf 
eine Zusatzfrage der Frage 124 in der Sitzung vom 
28. Januar 1970. Dort wurde unter anderem aus-
geführt, 
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Forschungsmittel für spezielle Untersuchungen 
auf dem Gebiete 'des biologischen Landbaus be-
reitgestellt hat. So wurden beispielsweise 
Arbeiten des Forschungsringes für biologisch-
dynamische Wirtschaftsweise in Darmstadt ge-
fördert, deren Ergebnisse den angeschlossenen 
Betrieben der betreffenden Organisation zur 
Verfügung gestellt wurden. 

Anerkannte Institutionen, die sich der Forschung 
und dem Ausbau des biologischen Anbaus von Obst 
und Gemüse widmen, können grundsätzlich im Rah-
men der bereitstehenden Haushaltsmittel unter Be-
rücksichtigung der Art ihrer Vorhaben gefördert 
werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr. Brand (Pinneberg) (SPD) : Herr Bundesmini-
ster, ist Ihnen aufgefallen, daß ich mich in Frage 65 
— im Gegensatz zu der Frage eines Kollegen in 
einer der letzten Fragestunden — auf die gesund-
heitspolitischen Aspekte beziehe? Ich möchte Sie 
ergänzend fragen: Ist es neuerdings so, daß das 
Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und For-
sten stellvertretend für das Gesundheitsministerium 
antwortet? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, es ist Ihnen sicher-
lich bekannt, daß es bei diesem Komplex um den 
Weg von der Produktion zum Konsum geht. Die 
Produktion fällt in mein Ressort. Insoweit muß der 
Bereich „Gesundheit" warten, bis er die Produkte 
aus den von mir betreuten Bereichen bekommt. Ich 
hoffe und wünsche allerdings, daß alles, was in der 
deutschen Landwirtschaft produziert wird, der Ge-
sundheit förderlich ist. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dr. Brand (Pinneberg) (SPD) : Herr Bundesmini-
ster, habe ich Sie recht verstanden, wenn ich Ihren 
Ausführungen jetzt entnehme, daß Sie wünschen, 
daß das Gesundheitsministerium Ihrem Ministerium 
angegliedert wird? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, diese Frage müs-
sen Sie dem Chef der Bundesregierung, dem Bun-
deskanzler, stellen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage. 

Dasch (CDU/CSU) : Herr Bundesminister, Sie hal-
ten es doch für richtig, daß die Zuständigkeit des 
Ministeriums für Landwirtschaft und Forsten so wie 
bisher abgegrenzt bleibt? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich habe keinen Grund, das zu 
verneinen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: ich rufe die Frage 
66 des Abgeordneten Dr. Wagner (Trier) auf: 

Was hat die Bundesregierung veranlaßt, bei den EWG-Ver-
handlungen in Brüssel über die europäische Weinmarktordnung 
einer weinrechtlichen Entschließung zuzustimmen, die von den 
Bestimmungen des international modernsten Weingesetzes, näm-
lich des deutschen Weingesetzes, in wichtigen Punkten zum 
Nachteil des deutschen Weinbaus abweicht? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Präsident, darf ich die zu 
diesem Komplex vorliegenden weiteren Fragen — 
es  handelt sich um die Fragen der Abgeordneten 
Dr. Wagner, Bremm und Dr. Klepsch — zusammen 
mit dieser Frage behandeln? Ich würde es für sinn-
voll halten, wenn ich auf alle diese Fragen eine 
zusammenfassende Antwort geben könnte. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Es handelt sich um 
die Fragen 66, 67 und 68. Sind die Herren einver-
standen? — Dann rufe ich noch die Frage 67 des 
Abgeordneten Bremm und  die Frage 68 des Abge-
ordneten Dr. Klepsch auf: 

Ist die Bundesregierung bereit, bei der endgültigen Verab-
schiedung der europäischen Weinmarktordnung eine Notstands-
klausel durchzusetzen, die es ermöglichen würde, in witterungs-
ungünstigen Jahren die Grenzwerte des neuen deutschen Wein-
gesetzes anzuwenden? 

Ist die Bundesregierung sich bewußt, daß die in der EWG-
Entschließung über eine europäische Weinmarktordnung vorge-
sehenen Grenzwerte für den natürlichen Mindestalkoholgehalt 
und für die Alkoholanreicherung in witterungsungünstigen Jah-
ren einen großen Teil der deutschen Winzerbetriebe in ihrer 
Existenz gefährden? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Der Rat hat in der Vergangen

-h

eit  mehrfach, zuletzt 1967, beschlossen, eine ge-
meinsame Marktorganisation für Wein zu schaffen. 
Diese setzt die Harmonisierung gewisser weinrecht-
licher Vorschriften voraus. Die vom Rat nach lang-
wierigen und harten Verhandlungen verabschiedete 
Entschließung stellt einen Kompromiß zwischen den 
stark abweichenden Auffassungen der Mitgliedstaa-
ten dar. Die nunmehr festgesetzten Verfahren und 
Grenzwerte für die Anreicherung tragen den unter-
scheidlichen regionalen Verhältnissen in  der EWG 
Rechnung, sind fachlich vertretbar und unterstützen 
die  Bemühungen ,des neuen deutschen Weingesetzes 
um Qualitätssteigerung. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die  deutsche 
 Delegation, bevor sie ihre endgültige Zustimmung 

zu der dann verabschiedeten Entschließung gegeben 
hat, ein Hearing mit den Abgeordneten des Ge-
sundheits- und Ernährungsausschusses veranstaltet 
hat, welches gut besucht war.  In diesem Hearing 
wurde eine Entschließung verfaßt. Die sachlichen 
Argumente dieser Entschließung haben ihren Nie-
derschlag lin der verabschiedeten Entschließung zur 
Weinmarktordnung gefunden. 

Für Jahre mit außergewöhnlich schlechten Witte-
rungsverhältnissen, wie sie nach den statistischen 
Angaben des Landes Rheinland-Pfalz nur in großen 
Zeitabständen, z. B. 1956, 1965 und teilweise 1968, 
für einzelne Rebsorten und Gebietsteile vorkommen, 
bemüht sich die  Bundesregierung um eine soge-
nannte Katastrophenklausel. Diese Klausel soll es 
ermöglichen, die Existenz der Betroffenen zu erhal-
ten. Diesbezüglich habe ich persönlich mit Herrn 
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Vizepräsident Mansholt verhandelt. Daher möchte 
ich die Gelegenheit nutzen, hier zu sagen, daß Herr 
Vizepräsident Mansholt im Prinzip mit einer sol-
chen Katastrophenklausel einverstanden ist.  

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Herr Dr. Wagner! 

Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister!  Wäre  es  der Bundesregierung nicht mög-
lich gewesen, bei den  Verhandlungen in  Brüssel 
darauf zu bestehen, daß die Bestimmungen des 
neuen deutschen Weingesetzes, das international 
als das wohl modernste und fortschrittlichste Wein-
gesetz anerkannt ist, in größerem Umfang oder mög-
lichst ganz in  die  europäische Weinrechtsharmoni-
sierung aufgenommen worden wäre, zumindest in 
dem Sinne, daß es Deutschland unbenommen gewie-
sen wäre, an diesen Bestimmungen festzuhalten? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Kollege Dr. Wagner, ich bin 
Ihnen für diese Frage außerordentlich dankbar; 
denn sie gibt mir Anlaß, einige in der Öffentlichkeit 
sicherlich nicht unbeabsichtigt hervorgerufene Reak-
tionen klarzustellen. 

Erstens darf ich noch einmal feststellen: Die Bun-
desregierung hat ein Hearing  veranstaltet, an dem 
Abgeordnete dies Ernährungs- und des Gesundheits-
ausschusses, die  Vertreter des Deutschen Weinbau-
verbandes und  die  Vertreter des deutschen Wein-
handels teilgenommen haben. Das Ergebnis der 
Vierhandlungen hat seinen Niederschlag in  der ver-
abschiedeten Entschließung gefunden. Ich mußte 
darauf als zuständiger Minister annehmen, daß die 
Experten mit dieser Verhaltensweise einverstanden 

sind. Es könnte allerdings sein, daß sich inzwischen 
Veränderungenergeben haben. — Das ist das erste. 

Zweitens. Es liegt mir sehr daran, hier festzu-
stellen, daß ich wiederholt beantragt habe, mög-
licherweise die nationalen Weinrechte gesondert be-
stehen zu lassen. Ich halbe 'keinen Grund, für eine 
sehr starke einheitliche Marktordnung einzutreten. 
Ich bin allerdings idurch frühere Zustimmungen der 
Bundesregierung im Ministerrat gebunden. Das ist 
meine Schwierigkeit, die ich zu bedenken bitte. 

Dr. Wagner (Trier) (CDU/CSU) : Herr Minister, 
da Sie erklärt haben, daß Sie an frühere Zustim-
mungen der Bundesregierung gebunden sind, möchte 
ich die Frage stellen, ob es zutrifft, daß diese Ein-
zelheiten der Weinmarktordnung und der Wein-
rechtsharmonisierung, wie sie jetzt in der Entschlie-
ßung des Ministerrats der EWG zum Ausdruck ge-
kommen sind, bereits von früheren Bundesregie-
rungen festgelegt worden sind? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Nein, Herr Dr. Wagner, das 
habe ich nicht behauptet. Ich habe nur behauptet, 
daß ich beispielsweise vorgeschlagen habe, mög-
licherweise zunächst nur zu bestehen auf der Basis 
von Art. 40 Abs. 2 b des EWG-Vertrages, nämlich 
koordinierte Wettbewerbsregeln, was ich für diesen 

Sektor als durchaus tragbare Übergangslösung emp-
finden würde, daß dem aber die Zustimmung zu 
einer einheitlichen Weinmarktordnung entgegen-
steht. Sie werden mir zustimmen: Wenn man eine 
einheitliche Weinmarktordnung macht, wird man 
neben dem reinen Anbaukomplex den weinrecht-
lichen Komplex nicht ausnehmen können, weil es 
sonst keine komplette Weinmarktordnung ist. Das 
ist die Frage, in der ich präjudiziert bin. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Bremm! 

Bremm (CDU/CSU) : Herr Minister, ich habe an 
dem Hearing teilgenommen. Mir ist die Nieder-
schrift nicht bekannt. Aber ich kann Ihnen sagen, 
daß wir einstimmig mit den Kollegen der SPD und 
der FDP gefordert haben, daß die Bestimmungen des 
neuen deutschen Weingesetzes in dieser Wein-
marktordnung voll und ganz zu berücksichtigen 
sind. Ich frage Sie, nachdem Sie eben gesagt haben, 
daß bei den Grenzwerten und bei der Aufbesserung 
nach der Weinmarktordnung nur die Möglichkeit 
besteht, bis 79 oder 80 Grad Öchsle zu verbessern, 
und unter Berücksichtigung der Tatsache, daß wir 
nach dem deutschen Weingesetz bis 88 Gramm im 
Liter verbessern können, ob da nicht auch nach 
Ihrer Meinung ein sehr großer Unterschied vorliegt, 
so daß in diesem Punkte die Werte des neuen deut-
schen Weingesetzes nicht voll berücksichtigt wor-
den sind? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Bremm, ich glaube, 
es ist immer besser, man nimmt die Dinge so, wie 
sie schriftlich niedergelegt sind, denn das klärt sehr 
vieles. Und dazu sage ich: von vollkommener Über-
nahme steht nichts drin. Ich lese es Ihnen vor: 

Der Ausschuß stimmte der Drucksache VI/11 zu 
und ist sich klar darüber, daß bei schwierigen 
Verhandlungen in Brüssel gerade bei diesem 
Weinkomplex der Bundesregierung ein ge-
wisser Spielraum gelassen werden müßte. 

Und dann: 

Abgeordneter Klinker weist unter Zustimmung 
des Ausschusses noch darauf hin, daß man bei 
eventuellen Konzessionen auf dem Weingebiet 
auf anderen Sektoren Bedingungen stellen 
sollte. 

Ich kann Ihnen das alles ja noch einmal zuleiten, 
weil es vielleicht sehr nützlich ist. 

Ich möchte Sie aber daran erinnern, daß z. B. —
ich war ja selbst drei Stunden im Hearing und kann 
mich daran sehr gut erinnern, weil ich mir wirklich 
große Mühe gemacht habe, in Zusammenarbeit mit 
dem Parlament zu einer Lösung zu kommen — die 
Frage eine große Rolle spielte: bei Weißwein 3,5 
Grad oder 3,7? 3,7 sind im deutschen Weingesetz, 
3,5 in der Entschließung bestimmt. Alle waren sich 
nach der Erklärung des Vertreters des Gesundheits-
ministeriums einig, daß diese zwei Zehntel im Be-
reich der normalen Fehlergrenze liegen und deshalb 
kein Essential sind, um das man unbedingt kämpfen 
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sollte. Das darf ich nur in Erinnerung rufen, damit 
Sie sehen, wie genau ich mich an diese Verhandlun-
gen erinnern kann. 

Es gab dann starke Bedenken bezüglich des Rot-
weins. Dort war nämlich ursprünglich von vier Grad 
die Rede, im deutschen Weingesetz sind 4,5 festge-
legt; in der Entschließung sind inzwischen 5 Grad 
verankert. Insoweit geht die Entschließung, die in 
Brüssel am Schluß verabschiedet werden konnte, 
über das deutsche Weingesetz hinaus. Wir haben 
also auch Bestimmungen, die über das Weingesetz 
hinausgehen. 

Ich wollte das hier nur einmal sagen, weil mir 
sehr daran liegt, daß diese Dinge in sachlicher Form 
betrieben werden. In der Öffentlichkeit wird zur 
Zeit in einer polemischen Form dieses Problem auf-
gebauscht. Ich glaube nicht, daß man damit dem 
deutschen Weinbau einen großen Dienst erweist. 
Insbesondere ist es, glaube ich, nicht sehr günstig, 
wenn sich Winzer für Zwecke, die mit dem Problem 
nichts zu tun haben, einspannen lassen. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Bremm (CDU/CSU) : Herr Minister, ich stimme 
Ihnen in bezug auf die Rotweine zu. Das gilt aber 
nicht für die Weißweine. Ist Ihnen bekannt, daß es 
— es geht jetzt um die Grenzwerte der Anreicherung 
bei Weißwein — in verschiedenen Jahren — ich 
meine jetzt nicht das Katastrophenjahr 1965, sondern 
die Jahre 1960 und 1968 — nicht möglich gewesen 
wäre — so Unterlagen des Ministeriums für Wein-
bau und Forsten von Rheinland-Pfalz —, ca. ein 
Viertel der Moste zu Wein zu verarbeiten? Ist 
Ihnen zweitens bekannt, daß nach der Lösung in 
Brüssel Moste, die unter 43 Grad Ausgangsmostge-
wicht liegen, nicht zu irgendwelchen Weinen ver-
arbeitet werden können, auch nicht zu Sektgrund-
weinen, und sind Sie bereit, dafür einzutreten, daß 
diese Moste auch für Sektgrundweine verarbeitet 
werden können? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege Bremm, ich glaube, 
Sie sprechen jetzt bereits über einen vorliegenden 
Verordnungsentwurf, nicht über die Entschließung. 
Ich kann Ihnen dazu folgendes sagen. Den Verord-
nungsentwurf habe ich selbst noch nicht einmal ge-
lesen. Für mich ist maßgebend — und dafür stehe 
ich auch —, was in der verabschiedeten Entschlie-
ßung gesagt worden ist. Über die Details der Ver-
ordnung wird sich die Bundesregierung sicherlich 
ihre eigenen Gedanken machen und dabei berück-
sichtigen, daß lebenswichtige Interessen des deut-
schen Weinbaus vertieft werden müssen. Ich bitte 
deshalb wirklich, deutlich zu trennen zwischen dem, 
was in der Entschließung . steht, und dem, was mög-
licherweise in den Verordnungsentwurf neu hin-
eingeschrieben wurde. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, glauben Sie nicht, daß all diese Fragen sehr 
viel besser schriftlich beantwortet werden könnten? 

Die Antworten können dann noch genauer im Blatt 
abgedruckt werden. — Bitte, Herr Kollege Dröscher! 

Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, unter der 
Voraussetzung, daß Sie sich vorhin beim Verlesen 
des Protokolls geirrt haben, daß Sie nämlich wahr-
scheinlich aus dem Protokoll des Landwirtschafts-
ausschusses und nicht aus dem Protokoll über das 
Hearing zitiert haben, möchte ich Sie fragen, ob — — 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Jawohl, ich habe mich geirrt; ich 
habe ,aus dem des Landwirtschaftsausschusses zitiert. 

Dröscher (SPD): Im Hearing ist nämlich etwas 
ganz anderes gesagt worden. Es ist dort auf die Be-
deutung dieser unerhört wichtigen Frage für weite 
Teile unserer Weinbaugebiete hingewiesen worden. 
Ich frage Sie deshalb, Herr Bundesminister, ob Ihnen 
klar ist, daß mit der angenommenen Entschließung 
— ich rede nicht von der Verordnung, die ja auch im 
Parlament diskutiert worden ist und die wahrschein-
lich besser laufen wird — zunächst die Gefahr be-
steht, daß etwa bei Anwendung der in der Ent-
schließung festgelegten Grundwerte in schlechten 
Jahren im Lande Rheinland-Pfalz an der Obermosel 
für 6,1 Millionen DM, an der Mittelmosel für 8 Mil-
lionen DM, an der oberen Haardt in der Pfalz für 
26,8 Millionen DM und an der Nahe für 9,8 Millio-
nen DM, insgesamt also für über 40, fast 50 Millio-
nen DM Wein nicht angebaut werden kann, wenn 
diese für Europa zwar verständlichen, aber für die 
speziellen Riesling-Gebiete unmöglichen Werte in 
der Entschließung des Ministerrates stehen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, erstens gibt es die 
Übergangsfristen; die sind auch in dieser Entschlie-
ßung verankert. Während dieser Übergangsfristen 
sollen besondere Beihilfen für mögliche Umpflanzun-
gen in adäquater Form gewährt werden. Das ist ein 
Punkt, der mir in dieser Frage sehr wesentlich er-
scheint. 

Zweitens muß ich sagen: Bezüglich der Menge der 
Betroffenen gibt es offensichtlich zwischen den Fach-
leuten meines Hauses und den Fachleuten im zu-
ständigen Ministerium in Rheinland-Pfalz, also in 
Mainz, unterschiedliche Auffassungen. Ich bin im 
Augenblick nicht in der Lage, zu sagen, welche Auf-
fassung sachlich berechtigter ist. Ich werde diese 
Frage aber sehr ernsthaft prüfen. 

Ich betone noch einmal, daß bereits in  der  Ent-
schließung die Übergangszeit vorgesehen ist und 
daß ich mich dafür einsetzen will, daß die Über-
gangszeit so gestaltet wird, daß sie ohne Schwierig-
keiten durchführbar ist. Ich betone ferner, daß darin 
eine Beihilferegelung vorgesehen ist und daß ich die 
Zusage von Herrn Vizepräsident Mansholt für den 
sogenannten Katastrophenplan habe; denn soweit 
ich im Bilde bin — ich bin kein Winzer —, geht es 
auch darum, daß dieser Wein möglicherweise für 
Sektzwecke verwendet wird. Ich bin überzeugt, da 
wird man eine Lösung finden, die das zumindest für 
einen Großteil ermöglichen wird. 
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Dröscher (SPD) : Herr Bundesminister, ich stimme 
völlig mit Ihnen überein, daß das Reden über die 
Verbesserungsgrenzen und diese ganzen Geschich-
ten für den Qualitätsweinbau sicher nicht günstig 
ist, auch was den Verkauf der  Moselweine usw. an-
geht, aber darf ich mit Ihnen darin übereinstimmen, 
daß die Entschließung, die ja in Brüssel unter Zeit-
druck zustande kam, zunächst eine Grundlage ist, 
die von Ihnen in neuen Verhandlungen — Sie haben 
ja schon eine Zusage von Herrn Mansholt, wie ich 
weiß — in Richtung auf eine Schutzklausel, eine be-
sondere Ausnahmeklausel für diesen besonders be-
drohten Weinbau in den nördlichen Weinbaugebie-
ten ausgestaltet werden sollte? Werden Sie sich da-
für einsetzen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich kann diese Frage vollauf be-
jahen, Kollege Dröscher. Ich betone noch einmal: Ich 
hätte der Entschließung nicht endgültig zugestimmt, 
wenn ich nicht zuvor — ich habe einen Vorschlag für 
die Katastrophenklausel gemacht — die Katastro-
phenklausel Herrn Mansholt übergeben hätte und 
wenn mir nicht Herr Mansholt gesagt hätte, er 
stimme mit mir darin überein, wie er überhaupt 
prinzipiell der Auffassung sei, man sollte die tra-
ditionellen Weinbaugebräuche und Anbauregelun-
gen durch eine EWG-Marktordnung nicht unterbin-
den. Das war die Grundlage, auf der ich zugestimmt 
habe. Ich bin überzeugt, daß wir in dieser Frage zu 
Lösungen kommen werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Zusatzfrage, Herr 
Abgeordneter Schulze-Vorberg. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, .da Sie soeben dem Einwurf bezüglich des 
Zeitdrucks nicht widersprochen haben, ich also unter-
stellen darf, daß diese Weinmarktordnung unter 
Zeitdruck verabschiedet worden ist, frage ich Sie: 
Ist es eigentlich vernünftig, Herr Bundesminister - 
nach den traurigen Erfahrungen mit früheren euro-
päischen Agrarordnungen und Spezialordnungen 
für einzelne Agrargebiete —, nun wiederum unter 
Zeitdruck eine Ordnung zu verabschieden, die für 
einen wichtigen Teil unserer Bevölkerung unter 
Umständen existenzbedrohend sein kann? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Ich stimme Ihnen vollauf zu. Ich 
bin gerne bereit, diesem Hohen Hause die Tonbän-
der mit meinen Bemerkungen zu diesem Thema 
vorspielen zu lassen. Sie würden dann sehen, daß 
ich nicht nur einmal, sondern unendlich viele Male 
immer wieder betont habe, .daß ich es einfach von 
der Sache her für nicht gerechtfertigt halte, perma-
nent Sitzungen mit einer Dauer von 16, 18, 20 Stun-
den durchzuführen, weil das die physischen und 
psychischen Kräfte auch des Gesundesten und 
Robusteten einfach überfordert. Ich halte von dieser 
Methode gar nichts. 

Ich muß Ihnen allerdings sagen, verehrter Herr 
Kollege: Bis jetzt habe ich nicht sehr viel Beifall 
gefunden zu meinem Vorschlag, dann lieber mehr 

Sitzungen zu machen. Ich betone allerdings, daß es 
manchmal auch sehr schwierig ist. Ich glaube, ich 
sollte hier wirklich einmal darauf hinweisen, daß ich 
in meiner Amtstätigkeit die Hälfte der Zeit in Brüs-
sel verbringe, und auch das halte ich auf die Dauer 
nicht für vertretbar. 

Dr. Schulze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Bundes-
minister, da Sie sich vorhin auf eine Zustimmung 
der früheren Bundesregierung zu dieser Weinmarkt-
ordnung bezogen haben — ob eine tatsächliche oder 
angebliche Zustimmung, das kann ich im Moment 
nicht prüfen; aber ich unterstelle, es hat eine solche 
gegeben —: Ist diese Zustimmung nicht in engem 
zeitlichem und tatsächlichem Zusammenhang mit der 
Erarbeitung des 'deutschen Weingesetzes gegeben 
worden und insofern eindeutig an das deutsche 
Weingesetz gebunden gewesen? Der zeitliche Zu-
sammenhang ist doch überhaupt nicht zu bestreiten. 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Nein. Herr Kollege, ich bin gern 
bereit, diese Frage in aller Deutlichkeit zu eruieren; 
im Gegenteil. Ich bin bereits in der Zwangslage, 
meine eigene Position in Brüssel zu schwächen. Bei 
der Behandlung des deutschen Weingesetzes sind 
wir sogar davon ausgegangen, daß wir nicht alles in 
der EWG durchsetzen können. Das ist protokoll-
mäßig fest verankert. Ich kann nur sagen: ich kann 
diese Forderung vertreten. Dann vertreten aller-
dings auch Italien und Frankreich 'denselben Grund-
satz und sagen: auch unsere Weingesetze werden 
beibehalten. Dann sehe ich keine Möglichkeit, zu 
zu einer Weinmarktordnung zu kommen. Das ist 
das große Problem. 

Ich möchte die Gelegenheit benutzen, noch einmal 
auf ein sehr spezifisches Problem zu kommen, näm-
lich auf die Anreicherung, die für unsere Winzer 
lebensentscheidend ist. Es gibt sehr wohl Leute, die 
sagen: auf das kann man verzichten. Selbst in der 
Bundesrepublik gibt es unter den Winzern unter-
schiedliche Meinungen. Sie wissen, es gibt kein Pro-
blem, das so differenziert ist wie das Weinproblem. 
Es gab sehr starke Befürworter, die sagten, eine 
Anreicherung sei nicht notwendig, die Weine müß-
ten den Vorzug haben, die den günstigeren Stand-
ort und auch die bessere Sonne haben. Ich brauche 
nicht zu betonen, welche Schwierigkeiten dabei für 
die deutschen Winzer entstehen würden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Eine Zusatzfrage. 

Pieroth (CDU/CSU) : Sind Sie nicht der Ansicht, 
daß es im Bewußtsein des deutschen Weintrinkers 
viel mehr auf die natürliche Fruchtsäure, auf Bukett-
stoffe, .auf all diese Werte beim deutschen Wein 
ankommt und weniger auf die Alkoholgrade und 
daß deshalb diese Diskussion hier den Absatz deut-
scher Weine eigentlich nicht gefährden kann, son-
dern lediglich dafür sorgt, daß deutscher Wein auch 
wächst? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Herr Kollege, Sie unterstellen 
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Bundesminister Ertl 
etwas, das ich nicht gesagt habe. Ich habe nur ge-
sagt, ich würde mir wünschen, daß in der Öffent-
lichkeit eine gewisse Diskussion geführt wird, aber 
nicht in dieser Form, weil ich glaube, daß das dem 
Absatz ,des deutschen Weins nicht nützlich ist. Ich 
sprach nicht von 'der Diskussion hier in diesem 
Hause. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Meine Damen und 
Herren, wir können jetzt diesen Dialog beenden. 

Ich rufe 'die Frage 69 des Abgeordneten Stroh-
mayr auf: 

Trifft es zu, daß der Vorschlag des niederländischen Land-
wirtschaftsministers, der Apfelschwemme durch einen täglichen 
unentgeltlichen „Schulapfel" Herr zu werden, von Mitgliedern 
der deutschen Delegation bei den Brüsseler Agrargesprächen am 
17. Februar als „gefährlich" bezeichnet wurde, weil Äpfel als 
Wurfgeschosse gegen Sachen und Personen verwendet werden 
könnten? 

Der Fragesteller hat sich mit schriftlicher Beant-
wortung einverstanden erklärt. Die Antwort des 
Bundesministers Ertl vom 27. Februar 1970 lautet: 

Eine derartige Bemerkung wurde aus Anlaß bekannter Einzel-
fälle scherzhaft geäußert und wurde auch als Scherz aufgefaßt. 
Die deutsche Delegation hat sich am 17. Februar 1970 für eine 
derartige Aktion ausgesprochen. Die Bundesregierung hat Schul-
apfelaktionen schon früher — zuletzt im Jahre 1969 — finanziell 
gefördert. 

Die Fragen 70 und 71 des Abgeordneten Lensing 
sowie die Frage 72 des Abgeordneten Susset wer-
den schriftlich beantwortet, da die Fragesteller nicht 
anwesend sind. 

Dann die Fragen 73 und 74 des Abgeordneten 
Schröder (Wilhelminenhof) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den von der vorherigen Bun-
desregierung in Aussicht gestellten Beitritt des Bundes in eine 
Niedersächsische Küstenland GmbH zu vollziehen, die nicht nur 
die uneingeschränkte Fortsetzung der Agrarstrukturmaßnahmen 
gewährleistet, sondern zusätzlich auch die gesamtwirtschaftliche 
Erschließung dieses Raumes zur Aufgabe haben sollte? 

Wenn nein — wie gedenkt dann die Bundesregierung die drin-
gend erforderliche gesamtwirtschaftliche Erschließung dieses 
ländlichen Raumes sicherzustellen? 

Ertl, Bundesminister für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten: Eine Beteiligung des Bundes an 
einer Küstenland GmbH wäre im jetzigen Zeitpunkt  

grundsätzlich möglich. Die frühere Bundesregie-
rung hat sich schon dazu bereit erklärt. Nach dem 
inzwischen verabschiedeten Gesetz über die Ge-
meinschaftsaufgaben — Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes — ist die Durch-
führung des Rahmenplans Aufgabe der Länder, wo-
bei räumliche und sachliche Schwerpunkte gebildet 
werden sollen. Ob nach Inkraftreten des ersten Rah-
menplans der Bund noch als Gesellschafter in einer 
GmbH verbleiben könnte, wäre alsdann zu über-
prüfen. Inwieweit das Land Niedersachsen an einer 
Küstenland GmbH heute noch interessiert  ist,  kann 
von hier aus nicht gesagt werden. In den letzten 
Monaten waren Anzeichen hierfür nicht mehr zu 
erkennen. Da jedoch in erster Linie das Land Nie-
dersachsen für die Bildung einer GmbH zuständig 
ist, müßte von Niedersachsen zunächst eine solche 
Absicht klar herausgestellt werden. 

Vizepräsident Dr. Schmid: Frage 112 des 
Abgeordneten Dichgans: 

Wieviel Haushaltungen in der Bundesrepublik Deutschland 
hätten schätzungsweise bei den geltenden Einkommensgrenzen 
einen Anspruch auf eine „Sozialwohnung", deren Miete mit 
Hilfe öffentlicher Mittel verbilligt ist, und wieviel solcher Sozial-
wohnungen gibt es schätzungsweise in der Bundesrepublik 
Deutschland? 

Der Abgeordnete hat um schriftliche Beantwor-
tung gebeten. 

Die Fragen 113 und 114 des Abgeordneten Dr. 
Hammans sowie die Fragen 115 und 116 des Abge-
ordneten Kater werden schriftlich beantwortet, da 
die Abgeordneten nicht im Saale sind. 

Meine Damen und Herren, damit ist dieser 
Geschäftsbereich erledigt. Die 60 Minuten der 
Fragestunde sind um, und wir sind auch am Ende 
dieser Sitzung angelangt. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen Bun-
destages ein auf Mittwoch, den 11. März 1970, 9 Uhr, 
und schließe diese Sitzung. 

(Schluß der Sitzung: 12.33 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Artzinger 28. 2. 
Dr. Bayerl 28. 2. 
Becker (Nienberge) 27. 2. 
Berlin 31. 3. 
Biechele 28. 2. 
Biehle 27. 2. 
Dr. Birrenbach 6. 3. 
Bremer 28. 2. 
Bühling 27. 2. 
Burgemeister 31. 3. 
Dr. Dittrich * 27. 2. 
Ehnes 28. 2. 
Frau Dr. Elsner * 27. 2. 
Flämig * 23. 2. 
Frehsee 24. 3. 
Dr. Giulini 28. 2. 
Freiherr von und zu Guttenberg 27. 2. 
von Hassel 28. 2. 
Hauck 28. 2. 
Jacobi (Köln/ Iserlohn) 31. 3. 
Kiep 27. 2. 
Kleinert 27. 2. 
Köppler 27. 2. 
Kriedemann * 27. 2. 
Freiherr von Kühlmann-Stumm 27. 2. 
Lange  27. 2. 
Lautenschlager * 27. 2. 
Lemmrich 27. 2. 
Lensing 27. 2. 
Dr. Löhr * 27. 2. 
Lücke (Bensberg) 28. 2. 
Lücker (München) * 27. 2. 
Majonica 27. 2. 
Meister * 23. 2. 
Memmel * 27. 2. 
Dr. Mikat 27. 2. 
Müller (Aachen-Land) * 27. 2. 
Ott  27. 2. 
Dr. Pohle 28. 2. 
Dr. Prassler 23. 2. 
Rasner 28. 2. 
Richarts * 27. 2. 
Riedel (Frankfurt) * 27. 2. 
Schröder (Sellstedt) 6. 3. 
Dr. Schulz (Berlin) 27.2. 
Dr. Siemer 27. 2. 
Springorum * 27. 2. 
Dr. Starke (Franken) * 27. 2. 
Dr. Warnke 27. 2. 
Weigl 27. 2. 
Wurbs 27. 2. 
Dr. Zimmermann 28. 2. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Anlage 1 a 	 Umdruck 11 

Änderungsantrag der Abgeordneten Dr. Schä-
fer, Berger, Dr. Rutschke 

zur zweiten Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines ... Gesetzes zur Än-
derung des Bundesbesoldungsgesetzes (...BesÄndG) 
- Drucksachen VI/279,  VI/420, zu VI/420 -. 

Der Bundestag wolle beschließen: 

1. In Artikel 1 § 1 Abs. 2 werden die Worte „der 
Vorbemerkung Nummer 5" ersetzt durch die 
Worte „den Vorbemerkungen Nummern 5 und 6" 

2. In der Anlage 2 des Gesetzes wird unter Nr. 2 
eingefügt: 

„Vorbemerkung Nummer 6 	67,00 DM" 

Bonn, den 26. Februar 1970 

Prof. Dr. Schäfer 
Berger 
Dr. Rutschke 

Anlage 2 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Ab-
geordneten Josten (Drucksache VI/381 Frage A 53) : 

Zu welchem Ergebnis haben die bisherigen Untersuchungen 
über das Fischsterben im Rhein vom vergangenen Jahr geführt? 

Die Ursache des Fischsterbens vom vergangenen 
Jahr konnte noch nicht geklärt werden. Es ist in-
zwischen bekannt, daß Endosulfan über den Main 
in den Rhein gelangt; es konnte aber noch nicht fest-
gestellt werden, ob das Fischsterben im Juni 1969 
allein oder im Zusammenwirken mit anderen Um-
ständen durch Endosulfan verursacht wurde. 

Die Ermittlungen werden durch die Staatsanwalt-
schaft Koblenz weitergeführt, die dabei von den 
Fachbehörden der beteiligten Bundesländer unter-
stützt wird. 

Auf meine Antworten auf die Mündlichen An-
fragen der Kollegen Hansen und Bay in der 32. 
Sitzung des Deutschen Bundestages am 20. Februar 
1970 darf ich im übrigen hinweisen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom. 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Mertes (Drucksache VI/415 Frage A 4) : 

Was muß nach Ansicht der Bundesregierung getan werden, 
um Artikel 104 des Vertrags zur Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft in die Tat umzusetzen, wonach jeder 
Mitgliedstaat die Pflicht hat, die Wirtschaftspolitik zu betreiben, 
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die erforderlich ist, um unter Wahrung eines hohen Beschäfti-
gungsstandes und eines stabilen Preisniveaus das Gleichgewicht 
seiner Gesamtzahlungsbilanz zu sichern und das Vertrauen in 
seine Währung aufrechtzuerhalten? 

Die Bundesregierung wird diese Prinzipien in ge-
duldiger Zähigkeit vertreten. Art. 104 des EWG-Ver-
trages stellt nämlich nur eine allgemeine Verpflich-
tung dar. Sie ist bei der Gipfelkonferenz in Den 
Haag bekräftigt worden. 

Der Bundeswirtschaftsminister hat neuerdings 
einen Stufenplan für die fortschreitende Koordinie-
rung und Harmonisierung der Wirtschaftspolitik in 
der EWG auf der Grundlage von Stabilität und 
Wachstum vorgelegt. Am Ende dieses Stufenplanes 
steht die Wirtschafts- und Währungsunion. Die 
Wirtschafts- und Finanzminister der EWG haben am 
24. Februar 1970 in Paris — zusammen mit den No-
tenbankgouverneuren — diesen Stufenplan einge-
hend beraten. Die Ministerkonferenz hat sich über-
einstimmend für eine schrittweise Koordinierung der 
Wirtschafts- und Währungspolitik und die Entwick-
lung der EWG zu einer Stabilitäts- und Wachstums-
gemeinschaft ausgesprochen. 

Die Einzelheiten sollen nunmehr in einer Ad-hoc- 
Arbeitsgruppe geklärt werden. Für Mitte dieses 
Jahres ist dann eine eingehende Beratung im Mi-
nisterrat vorgesehen. 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Warnke (Drucksache VI/415 Frage 
A  5) : 

Ist die Bundesregierung bereit, dem Deutschen Bundestag in 
angemessener Frist vor der Sommerpause den Entwurf eines 
Zonenrandförderungsgesetzes vorzulegen? 

Die Bundesregierung prüft zur Zeit gemeinsam 
mit den vier Zonenrandländern und den Zonenrand-
ausschüssen der kommunalen und wirtschaftlichen 
Spitzenverbände, wie die Priorität der Zonenrand-
förderung auch in Zukunft gesichert werden kann. 

Sollte sich ergeben, daß die Erhaltung der Prio-
rität der Zonenrandförderung — und sei es auch nur 
auf Teilgebieten — einer gesetzlichen Regelung be-
darf, wird die Bundesregierung noch vor der Som-
merpause initiativ werden. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1970 .auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Weigl (Drucksache VI/415 Frage A 6) : 

In welchen Auflagen werden in der Bundesrepublik Deutsch-
land Zeitungen und Zeitschriften aus Ostblockländern in deut-
scher Sprache verkauft, wie z. B. „Sputnik" (Verlag Belser, Stutt-
gart), „Ideen des exakten Wissens" (Deutsche Verlagsanstalt, 
Stuttgart) oder die Zeitschrift „Polen"? 

In der Bundesrepublik gibt es  keine amtliche Sta-
tistik, aus ,der .die von Ihnen gewünschten Angaben  

entnommen werden könnten. Auch  der Bundesver-
band  Deutscher Zeitungsverleger e. V. und der Ver-
band Deutscher Zeitschriftenverleger e. V. verfügen 
nicht über zuverlässige Unterlagen. 

Privaten Schätzungen zufolge liegt die Verkaufs-
auflage von „SPUTNIK" bei ca. 28 000 Stück, von 
„Ideen des exakten Wissens" bei ca. 7000 Stück 
und von „Polen" bei ca. 100 000 Stück. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage dies 
Abgeordneten Brück (Drucksache VI/415 Frage A 7) : 

Kann die Bundesregierung die Differenzen bekanntgeben, die 
sie zu der Tabelle der Saarbrücker Zeitung über Preisunter-
schiede zwischen in Frankreich und in Deutschland verkauften 
Autos ermittelt hat, da sie in der schriftlichen Antwort auf die 
Frage Nummer 98 der Drucksache VI/381 die Tabelle der Saar-
brücker Zeitung nur in der Größenordnung, jedoch nicht bis zu 
dieser Exaktheit bestätigen konnte? 

Beim Peugeot 204 ist  die  Differenz um 162 DM klei-
ner, beim Renault , 16 um 126 DM, beim VW 1300 um 
103 DM und beim Opel Kadett urn 13 DM größer. 
Das sind Beispiele. Den eingeholten Auskünften lie-
gen die Bruttopreise ohne Fracht- und Umrüstungs-
kosten zugrunde. Demgegenüber hat  die  Saarbrücker 
Zeitung die französischen Grundpreise ,frei Forbach 
einschließlich Kasten für gewisse, von Fall zu Fall 
unterschiedliche Exportausstattungen und deutscher 
Mehrwertsteuer mit dem deutschen Bruttopreis frei 
Saarbrücken verglichen. 

Derartige Vergleiche lassen sich aber nicht mit 
letzter Exaktheit durchführen: Die  Ausstattungen 
der Fahrzeuge sind in  beiden Ländern unterschied-
lich. Die Kosten für die erforderliche Umrüstung in 
Deutschland und den Transport über die Grenze 
lassen sich nur schätzen. Hinzu kommen die  Kosten 
der notwendigen Einzelabnahme durch den TÜV. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1970 .auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Gewandt (Drucksache VI/415 Frage 
A 8): 

Aus welchen Gründen hat sich die Bundesregierung dazu ent-
schlossen, die bereits am 7. November 1969 bei Gesprächen mit 
den Spitzenverbänden der gewerblichen Wirtschaft in Aussicht 
gestellte Erhöhung der Zuschlagssätze für lohngebundene Kosten, 
die durch die Veränderung infolge der zum 1. Januar 1970 
eingeführten Lohnfortzahlung bedingt sind, nicht zu gewähren? 

Übereinstimmend mit dein Beratungsergebnissen 
in  der  Konzertierten Aktion und im Konjunkturrat 
hat  die Bundesregierung im Jahreswirtschaftsbericht 
1970 erklärt, daß im Hinblick auf die konjunkturelle 
Situation bei der Erhöhung administrierter Preise 
Zurückhaltung geboten ist. Dieser Grundsatz muß 
auch für die Neufestsetzung von Zuschlagsätzen für 
lohngebundene Kosten gelten. 
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Im übrigen sind die vom Bundesminister für Wirt-
schaft bekanntgegebenen Zuschlagsätze für lohnge-
bundene Kosten lediglich Richtsätze, die der Verein-
fachung der Preisberechnung in  den Fällen dienen, 
in denen Lohngleitklauseln vereinbart worden sind. 
Die Zuschläge des Auftragnehmers für lohngebun-
dene Kosten können bis zur Höhe der Richtsätze 
ohne Nachweis als preisrechtlich zulässig angesehen 
werden. Die Richtsätze begründen keine preisrecht-
liche Obergrenze. Dem Auftragnehmer können hö-
here lohngebundene Kosten auf Nachweis erstattet 
werden. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Kleinert (Drucksache VI/415 Frage 
A 9): 

Hält die Bundesregierung es für vertretbar, die durch das 
Lohnfortzahlungsgesetz der Bauwirtschaft, insbesondere den 
kleineren Unternehmen, auferlegten Belastungen bei der Berech-
nung des preisrechtlich zu genehmigenden Gemeinkostenzuschla-
ges völlig unberücksichtigt zu lassen, oder ist auf Grund inzwi-
schen etwa festgestellten Zahlenmaterials eine Änderung der 
bisherigen ablehnenden Stellung zu erwarten? 

Die Bundesregierung hatte Ende vergangenen 
Jahres beabsichtigt, die in der Stundenlohnverord-
nung als Höchstsätze festgelegten Kalkulationszu-
schläge für Gemeinkosten und Gewinn im Hin-
blick auf die am 1. Januar 1970 eintretenden Kosten-
steigerungen zu erhöhen. 

Die gegenwärtige preispolitische Situation erfor-
dert jedoch eine neue Betrachtung aller Preisrege-
lungen, die noch von der Verwaltung festgesetzt 
werden. Der Sachverständigenrat hat in seinem 
Jahresgutachten 1969 auf die besondere Bedeutung 
der administrativen Preisregelungen hingewiesen. 
In den letzten Zusammenkünften der Konzertierten 
Aktion und des Konjunkturrates der öffentlichen 
Hand ist Übereinstimmung erzielt worden, daß eine 
Preiserhöhung auf Grund administrativer Regelun-
gen im gegenwärtigen Zeitpunkt eine Multiplikator-
wirkung auf den allgemeinen Preisstand ausüben 
würde und daher möglichst unterbleiben solle. 

In diesem Zusammenhang darf ich erwähnen, daß 
das Verbot, höhere als die in der Stundenlohnver-
ordnung festgesetzten Zuschläge bei der Preisbe-
rechnung zu verwenden, sich weder auf die öffent-
lichen oder mit öffentlichen Mitteln zu Wettbe-
werbspreisen oder zu Selbstkostenpreisen vergebe-
nen Bauaufträge noch auf private Aufträge erstreckt. 

Die Bundesregierung ist aber bestrebt, die Stun-
denlohnzuschläge baldmöglichst den Kostensteige-
rungen anzupassen. 

Anlage 9 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Ab

-

geordneten Weber (Heidelberg) (Drucksache VI/415 
Frage A 34) : 

Ist die Bundesregierung bereit zuzusagen, daß der Bund sich 
in wesentlichem Umfang an den Kosten für die Ausrichtung der 
„Olympiade der Querschnittsgelähmten" (Internationale Stoke-
Mandeville-Weltspiele) beteiligen wird, die vom 1. bis 12. 
August 1972 in Heidelberg stattfinden werden? 

Die Bundesregierung ist grundsätzlich bereit, sich 
an den Kosten für die Durchführung der Internatio-
nalen Stoke-Mandeville-Weltspiele im Jahre 1972 
zu beteiligen. 

Über die Höhe der Beteiligung kann z. Z. noch 
nichts Näheres gesagt werden. 

Auch der Deutsche Versehrtensportverband als 
Träger der Veranstaltung konnte hierzu Einzelhei-
ten noch nicht mitteilen. Er geht jedoch davon aus, 
daß eine verhältnismäßig kleine Finanzierungslücke 
zu schließen sein wird. 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Rutschke (Drucksache VI/415 Fra-
gen A 37 und 38) : 

Sind dem Bundesminister des Innern Meldungen bekannt, nach 
denen von 30 bis 35 Millionen DM Unterstützung für die Olym-
pischen Spiele durch die Aktion „Flammenpfennig" nur 80 000 
bis 120 000 DM auf Konten der Aktion eingegangen sind, das 
Geld aber weder an die Deutsche Sporthilfe noch an die 
Olympische Gesellschaft oder das Nationale Olympische Komitee 
abgeführt worden sein soll? 

Zählt der Bundesminister des Innern die Aktion „Flammen-
pfennig" zu den begrüßenswerten privaten Initiativen, von 
denen sein damaliger Amtsvorgänger betonte, sie seien zur 
Erreichung der Ziele in München erforderlich? 

Mir ist bekannt, daß der Vorstand des Organisa-
tionskomitees für die Spiele der XX. Olympiade 
München 1972 am 21./22. November 1969 einstimmig 
den folgenden Beschluß gefaßt hat: 

„1. Der Vorstand des Organisationskomitees 
distanziert sich förmlich von der Tätigkeit des 
Vereins „Der Flammenpfennig", insbesondere 
weil dieser in der Öffentlichkeit behauptet, die 
ihm zufließenden Mittel (Zündholzwerbung, 
Olympiaschallplatte) dienten der Förderung der 
Olympischen Spiele München 1972, während 
weder dem Nationalen Olympischen Komitee 
für Deutschland noch dem Organisationskomi-
tee für die Spiele der XX. Olympiade München 
1972, noch dem Verein zur Förderung der Olym-
pischen Spiele von München 1972 e. V. noch 
der Stfitung Deutsche Sporthilfe bisher Erträge 
zugeführt bzw. irgendwelche konkreten Zu-
sagen in dieser Richtung gemacht worden sind. 

2. Das Generalsekretariat wird gebeten, den Ver-
ein „Der Flammenpfennig" — unter Fristset-
zung — zur ,Unterlassung der vorgenannten 
Behauptung aufzufordern. Notfalls sind recht-
liche Schritte in Erwägung zu ziehen." 

Nach diesem einstimmigen Beschluß des für die 
Vorbereitung und Durchführung der Olympischen 
Spiele 1972 zuständigen Gremiums sehe ich keine 
Möglichkeit, die Aktion „Der Flammenpfennig" zu 
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den im Sinne Ihrer Frage „begrüßenswerten priva-
ten Initiativen" zu rechnen. 

Die in der Frage angesprochene Summe von 
80-120 000 DM steht nach mir zugegangenen Infor-
mationen in dieser Höhe überhaupt nicht zur De-
batte. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündlichen Fragen des Ab-
geordneten Wurbs (Drucksache VI/415 Fragen A 
39 und 40) : 

Kann von seiten der Bundesregierung bestätigt werden, daß 
die Informationen, die im Dezember 1968 durch ein Mitglied des 
Hauses, der Geschäftsführer der Aktion „Flammenpfennig" ist, 
dem damaligen Staatssekretär Köppler in der Fragestunde gege-
ben wurden, Eingang in die Unterlagen des für die Olympischen 
Spiele zuständigen Hauses gefunden haben? 

Welche Schlüsse oder Maßnahmen sind daraus für die damals 
angekündigten Gespräche zwischen „Flammenpfennig" und Orga-
nisationskomitee gezogen oder getroffen worden? 

Ich kann dies bestätigen. Die Informationen, die 
der Herr Kollege Wagner in der Fragestunde des 
Deutschen Bundestages am 5. Dezember 1968 gege-
ben hat, wurden leider in der Sache nicht bestätigt. 

Die Informationen haben seinerzeit die Hoffnung 
genährt, daß die Gespräche zwischen Organisations-
komitee, Deutscher Olympischer Gesellschaft und 
„Flammenpfennig", auf die ich in meiner Antwort 
auf die Frage des Herrn Kollegen Ollesch eingegan-
gen bin, zu einem der Sache dienenden Überein-
kommen führen würden. Leider wurde diese Hoff-
nung, wie ich gleichfalls schon ausführte, gründlich 
enttäuscht. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Ab

-

geordneten Gewandt (Drucksache VI/415 Frage A 41): 
Wann beabsichtigt die Bundesregierung, dem Deutschen Bun-

destag ihren Entwurf für ein neues Presserecht, in dem die 
rechtliche Stellung der Redakteure geregelt wird, vorzulegen? 

Der Bund besitzt nach Art. 75 Abs. 1 Nr. 2 des 
Grundgesetzes lediglich eine Rahmenkompetenz für 
die allgemeinen Rechtsverhältnisse der Presse. 
Schon im Hinblick auf diese eingeschränkte Gesetz-
gebungsbefugnis müssen die Vorbereitungen zu 
einem Presserechtsrahmengesetz im engen Kontakt 
mit den Ländern und den beteiligten Organisationen 
und Verbänden erfolgen. Das beansprucht eine ge-
wisse Zeit, so daß ein Termin für die Vorlage eines 
Presserechtsrahmengesetzes noch nicht, auch nicht 
annähernd, genannt werden kann. Ich werde den 
Entwurf zügig, aber nicht überhastet voran treiben. 
Ob in diesem Gesetz auch die rechtliche Stellung der 
Redakteure geregelt werden wird, ist noch offen. 
Selbst wenn dies geschehen würde, bedürfte die 

Regelung, da es sich dann auch hier nur um Rah-
menrecht handeln könnte, noch der Ausfüllung im 
einzelnen durch die Landesgesetzgeber. Entspre-
chende Vorschriften müßten deshalb so gestaltet 
sein, daß die augenblicklich noch unübersichtliche 
Entwicklung nicht etwa durch die Landesgesetzgeber 
gehemmt wird, sondern daß Raum bleibt für tarif-
vertragliche oder betriebliche Vereinbarungen. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Dahren-
dorf vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Roser (Drucksache VI/415 Frage 
A 42) : 

Was unternimmt die Bundesregierung zur Information der-
jenigen Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland, die 
beabsichtigen, an wissenschaftlichen Kongressen in Ländern des 
Warschauer Pakts teilzunehmen, auf die die Staatsangehörig-
keitsgesetzgebung der DDR Anwendung finden könnte (z. B. 
XIII. Internationaler Historiker-Kongreß vom 16. bis 23. August 
1970 in Moskau und VII. Weltkongreß für Soziologen vom 
14. bis 19. September 1970 in Varna/Bulgarien)? 

Soweit der  Bundesregierung bekannt ist, haben 
sich auf 'internationalen Kongressen Schwierigkeiten 
der Art, die in Ihrer Frage angedeutet werden, für 
Wissenschaftler aus der Bundesrepublik bisher nicht 
ergeben. Die Bundesregierung geht davon aus, daß 
es auch in Zukunft dazu nicht kommen wird. Für 
besondere Informationen oder gar Warnungen sieht 
sie daher keinen Anlaß. 

Die Bundesregierung hat wiederholt darauf hin-
gewiesen, daß eine Reise nach Osteuropa für Per-
sonen, nach denen die DDR-Behörden fahnden, des-
halb ein Risiko bedeuten kann. Dies ist jedoch ein 
generelles Problem und nicht eine Frage, die spe-
ziell mit in Osteuropa abgehaltenen internationalen 
wissenschaftlichen Kongressen zusammenhinge. Im 
Gegenteil können wir feststellen, daß die Veran-
stalter in solchen Fällen um einen reibungslosen 
Ablauf besonders bemüht sind. 

Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dorn vom 
27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des Abge

-

ordneten Kleinert (Drucksache VI/415 Frage A 46) : 
Welches Ergebnis hat die von der Bundesregierung in Aus-

sicht gestellte Prüfung gehabt, im Ausland lebenden Deutschen 
das Wahlrecht zuzugestehen? 

Nach § 12 Abs. 2 des Bundeswahlgesetzes haben 
Angehörige des öffentlichen Dienstes, die auf An-
ordnung ihres Dienstherrn ihren Wohnsitz im Aus-
land genommen haben, das aktive Wahlrecht. Eine 
Ausweitung des aktiven Wahlrechts auf weitere 
Gruppen von Auslandsdeutschen ist in mehreren 
Besprechungen der beteiligten Bundesressorts ge-
prüft worden, ohne daß eine rechtlich wie politisch 
unbedenkliche Lösung gefunden werden konnte. 
Vor allem in verfassungsrechtlicher Hinsicht erga- 
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ben sich dabei unter dem Gesichtspunkt des allge-
meinen Gleichheitssatzes Schwierigkeiten bei der 
Abgrenzung bestimmter Gruppen von Auslands-
deutschen, die in die Wahlberechtigung einbezogen 
werden sollten, gegenüber solchen, die weiterhin 
davon ausgeschlossen geblieben wären. An diese 
Schwierigkeiten war in  der  letzten Wahlperiode 
auch der Initiativgesetzentwurf eines Gesetzes zur 
Änderung des Bundeswahlgesetzes der Fraktionen 
der CDU/CSU und der SPD durch Anrufung des 
Vermittlungsausschusses durch den Bundesrat ge-
scheitert. Mit diesem Gesetzentwurf sollte den Be-
diensteten zwischenstaatlicher oder überstaatlicher 
Organisationen für die  Dauer ihres Dienstverhält-
nisses das Wahlrecht zum Deutschen Bundestag 
eingeräumt werden. 

Der Bundesrat hielt es für geboten, die Ausdeh-
nung des aktiven Wahlrechts nochmals gründlich 
zu überdenken und eine gesetzliche Regelung dem 
Sechsten Deutschen Bundestag vorzubehalten. 

Das aus anderem Anlaß bereits beabsichtigte 
Änderungsgesetz zum Bundeswahlgesetz wird Ge-
legenheit geben, das Gesamtproblem im Sinne der 
Anregung des Bundesrats nochmals zu behandeln. 
Die Bundesregierung wird dabei bemüht bleiben, 
dieses Anliegen der Auslandsdeutschen im Rahmen 
der Möglichkeiten zu fördern. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 26. Februar 1970 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Biehle (Drucksache VI/415 Fra-
gen A 48 und 49) : 

Ist die Bundesregierung der Meinung, daß es gerechtfertigt 
ist, Mieten für alte bundeseigene Lagerbauten zum jetzigen 
Zeitpunkt und zudem im Zonengrenzgebiet (z. B. Neuwildflecken 
bzw. Oberwildflecken, Brückenau) ohne jeden Grund um 100 % 
zu erhöhen und damit die dort angesiedelte Industrie, die wegen 
der geographisch ungünstigen Lage schwer genug zu kämpfen 
hat, ernsthaft in ihrer Existenz zu gefährden? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die 100%ige Erhöhung 
bei dem angeführten Beispiel Lagerhallen der ehemaligen Wehr-
macht betrifft, die durch Sprengungen 1945 bis 1951 schwer in 
Mitleidenschaft gezogen wurden, und somit eine Mieterhöhung 
auch generell nicht vertretbar ist, zudem seit Beginn des Miet-
verhältnisses bisher die Mieten schon um 100 % erhöht wurden 
und erhebliche bauliche Instandsetzungen vom Mieter zu tragen 
waren? 

Die Bundesregierung wird keine grundlosen Miet-
erhöhungen dulden, schon gar nicht in dem von 
Ihnen angeführten Umfang. Über den Einzelfall, der 
Ihrer Frage zugrunde liegt, und die Gründe der hier 
notwendigen Mieterhöhung sind Sie bereits mit 
Schreiben vom 16. Februar 1970 ausführlich unter-
richtet worden. Ich bin gerne bereit, Ihnen den Sach-
verhalt in Erinnerung zu bringen. 

Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, daß die 
bisherigen Mietsätze bei dem von Ihnen angespro-
chenen Objekt ganz erheblich unter dem ortsübli-
chen Niveau liegen und schon längst hätten erhöht 
werden müssen. 

Auch der erhöhte Mietzins liegt immer noch unter 
dem Durchschnitt der in der dortigen Gegend und 
für vergleichbare Objekte allgemein geforderten 

Nutzungsentgelte. Eine Existenzgefährdung des be-
troffenen Unternehmens ist um so weniger anzuneh-
men, als diese Firma bereits mehrere früher bundes-
eigene Lagerhallen gekauft hat und auch noch wei-
tere Mietobjekte käuflich zu erwerben beabsichtigt. 

Bei der Bemessung des Mietzinses sind Lage, Bau-
zustand und sonstige Beschaffenheit des Mietobjek-
tes ebenso berücksichtigt worden wie der Umstand, 
daß die Firma die Kosten des Bauunterhalts trägt. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Kliesing (Honnef) (Drucksache 
VI/415 Frage A 54) : 

Sieht die Bundesregierung eine Möglichkeit, den bei Sport-
veranstaltungen derzeit erhobenen Olympiagroschen von der 
Berechnung der Umsatzsteuer auszunehmen? 

Herr Kollege, es ist der Bundesregierung nicht 
bekannt, wie im einzelnen bei Sportveranstaltungen 
ein Olympiagroschen erhoben wird. Daher kann die 
von Ihnen gestellte Frage zur Zeit nicht beantwor-
tet werden. Das Bundesfinanzministerium wird sich 
mit den Sportverbänden und den zuständigen Fi-
nanzbehörden der Länder in Verbindung setzen. 
Ich werde veranlassen, daß Sie über das Ergebnis 
der Prüfung unterrichtet werden. 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 26. Februar 1970 auf die Mündlichen Fragen 
des Abgeordneten Riedel (Frankfurt) (Drucksache 
VI/415 Fragen A 56 und 57) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die zwischen dem European 
Exchange System (EES) als Behörde der Streitkräfte der Ver-
einigten Staaten und den deutschen Vertragspartnern (Konzes-
sionären) abgeschlossenen Verträge daraufhin zu überprüfen, 
ob sie mit dem deutschen Recht vereinbar sind, und ist sie gege-
benenfalls bereit, darauf hinzuwirken, daß die Musterverträge 
geändert werden? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Verträge vorsehen, 
daß über alle Streitigkeiten und Ansprüche aus den Verträgen 
der vertragschließende Offizier der Streitkräfte, also eine Ver-
tragspartei, entscheidet, und ist die Bundesregierung der Mei-
nung, daß aus diesem Grunde noch kein Schlichtungsverfahren 
nach Artikel 4 des deutsch-amerikanischen Direktbeschaffungsab-
kommens beantragt wurde? 

Die Frage der Ausgestaltung der Konzessionärs-
verträge zwischen dem European Exchange System 
(EES), einer Behörde der amerikanischen Streit-
kräfte, und deutschen Unternehmern war kürzlich 
Gegenstand einer mündlichen Anfrage des Kollegen 
Schmidt (Kempten). In meiner schriftlichen Beant-
wortung — sie ist abgedruckt im Sitzungsprotokoll 
vom 28. Januar 1970 S. 1168 — habe ich bereits 
darauf hingewiesen, daß die Bundesregierung be-
reit ist, ihre guten Dienste zur Beilegung von Strei-
tigkeiten aus diesen Verträgen zur Verfügung zu 
stellen. Ich wiederhole die Bereitschaft der Bundes-
regierung, in diesen Fällen vermittelnd und gutacht- 
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lieh tätig zu werden. Sollte sich in diesem Zusam-
menhang herausstellen, daß Vertragsbestimmungen 
Anlaß zu Bedenken geben, wird die Bundesregie-
rung ggf. für eine Änderung der Verträge ein-
treten. 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß in diesen 
Verträgen vorgesehen ist, daß der vertragschlie-
ßende Offizier der amerikanischen Streitkräfte bei 
Streitigkeiten von Anträgen eines Konzessionärs 
einen schriftlichen Bescheid erteilt. Nach Artikel 4 
des deutsch-amerikanischen Direktbeschaffungsab-
kommens kann jedoch der Konzessionär innerhalb 
von 21 Tagen nach Empfang des Bescheides einen 
Schlichtungsantrag stellen. Über den Antrag ent-
scheidet dann ein Vertragsschlichtungsausschuß. 
Der vorgesehene Schlichtungsausschuß ist allerdings 
noch nicht errichtet worden, und zwar deshalb, weil 
ein Schlichtungsantrag bisher noch nicht gestellt 
worden ist. Die Entscheidung des vertragschließen-
den. Offiziers ist demnach kein Hindernis, sondern 
gerade Voraussetzung für das Zusammentreten des 
Schlichtungsausschusses. 

Anlage 18 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 26. Februar 1970 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Jungmann (Drucksache VI/415 
Frage A 63) : 

Sieht die Bundesregierung einen Zusammenhang zwischen dem 
ständig steigenden Absatz von Tahakerzeugnissen — 1969 ergab 
sich gegenüber 1968 eine Steigerungsrate von rund 5 % auf einen 
Absatz im Werte von über 11 Milliarden DM — und der bei 
Einführung der Mehrwertsteuer erfolgten Herabsetzung der 
Tabaksteuer? 

Die Bundesregierung sieht keinen Zusammen-
hang zwischen der ständigen Zunahme des Klein-
verkaufswertes der abgesetzten Tabakerzeugnisse 
— mengenmäßig steigt seit Jahren nur der Zigaret-
tenabsatz — und der geringfügigen Senkung der 
Tabaksteuer zum 1. Juli 1968. 

Durch die Senkung der Tabaksteuer für Zigaret-
ten um 1 v. H. und für Zigarren um 0,4 v. H. des 
Kleinverkaufspreises wurde lediglich die Umsatz-
steuermehrbelastung des Kostenanteils „Tabak-
steuer" beim Umsatzsteuersatz von 11 v. H. 
ausgeglichen. Diese Maßnahme hat nicht zu einer 
Senkung der Kleinverkaufspreise für Zigaretten 
und Zigarren geführt. Sie hat sich deshalb auch nicht 
auf die Steigerungsrate für die Zeit nach der Tabak-
steuersenkung ausgewirkt. Mit 5,6 v. H. entspricht 
die Steigerungsrate für 1969 fast genau dem Durch-
schnitt der Steigerungsraten der letzten fünf Jahre. 

Anlage 19 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Ertl vom 27. Februar 1970 auf 
die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Lensing 
(Drucksache VI/415 Fragen A 70 und 71) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß § 9 Abs. 1 des Ge-
setzes über die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrar-
struktur und des Küstenschutzes" vom 3. September 1969 in den 
Ländern starke Bestrebungen ausgelöst hat, auf Landesebene 
jeweils nur einem bestimmten Kreditinstitut oder einer be-
stimmten Institutsgruppe die Leitfunktion für die Vergabe öffent-
licher Darlehen oder deren Direktvergabe zu übertragen, und 
daß dadurch, wie schon in Hessen nach den Landesrichtlinien 
vom 16. Juni 1967, den betrauten Institutionen Wettbewerbs-
vorteile oder Monopole gegeben und dementsprechend den 
Bauern die Möglichkeit der freien Bankenwahl genommen oder 
weitgehend beschränkt wird? 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, damit auch insoweit 
der bisherige Grundsatz der unternehmerischen Entscheidungs-
freiheit des Sauern gewahrt bleibt und damit entsprechend den 
Forderungen des Berichts der Bundesregierung über die Wett-
bewerbsuntersuchung im Kreditgewerbe vom 18. November 1968 
das Prinzip der Wettbewerbsneutralität öffentlicher Stellen 
berücksichtigt und Einflußnahmen öffentlicher Stellen zugunsten 
bestimmter Kreditinstitute vermieden werden? 

Der Bundesregierung sind keine Bestrebungen in 
den Ländern bekannt, die darauf abzielen, bestimm-
ten Kreditinstituten oder einer bestimmten Instituts-
gruppe die Vergabe der öffentlichen Mittel bei 
Durchführung der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesse-
rung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes" zu 
übertragen. 

Da nach § 10 des Gesetzes über eine Gemein-
schaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur 
und des Küstenschutzes" der Bund jedem Land 60 % 
bzw. beim Küstenschutz 70 % der in dem betreffen-
den Land entstandenen Kosten lediglich zu erstatten 
hat, werden Darlehen und Zuschüsse von den Län-
dern unmittelbar vergeben. Die Länder sind damit 
Darlehensgeber und bestimmen deshalb auch den 
Bankenweg. Durch Landesmaßnahmen könnte für 
den einzelnen Landwirt die Möglichkeit der freien 
Wahl einer Hausbank eingeschränkt werden. Die 
Bundesregierung hat jedoch keine rechtliche Hand-
habe, einen bestimmten Bankenweg vorzuschreiben. 
Sie würde es begrüßen, wenn die Länder den bishe-
rigen bewährten Bankenweg beibehalten würden, 
sie hat jedoch keine Möglichkeit ;  in dieser Richtung 
auf die Länder einzuwirken. 

Anlage 20 

Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Ertl vom 27. Februar 1970 auf 
die Mündliche Frage des Abgeordneten Susset 
(Drucksache VI/415 Frage A 72) : 

Wie vereinbart sich das vorläufige Ergebnis der Brüsseler 
Verhandlungen über eine europäische Weinmarktordnung mit 
den Erklärungen, die der Bundesernährungsminister noch am 
13. Januar 1970 (s. Der deutsche Weinbau, Nr. 3 vom 20. Ja-
nuar 1970) abgegeben hat und denen zufolge die europäischen 
Weinrechts- und Weinmarktbestimmungen so weit gefaßt und 
so stark regionalisiert werden müßten, daß die Bestimmungen 
des deutschen Weingesetzes nicht geändert zu werden brauchten? 

Anläßlich des Besuches des Präsidenten des Deut-
schen Weinbauverbandes am 13. Januar 1970 habe 
ich folgendes erklärt: Ich würde mich nachdrücklich 
dafür einsetzen, daß die europäischen Weinrechts- 
und Weinmarktbestimmungen so weit gefaßt wer-
den, daß sie den unterschiedlichen regionalen Ver-
hältnissen in der EWG Rechnung tragen; das ist auch 
geschehen. Wenn nicht alle Bestimmungen des 
neuen deutschen Weingesetzes in der Entschließung 
des Rates Aufnahme gefunden haben, so lag das an 
den schwerwiegenden gegensätzlichen Auffassungen 
der Mitgliedstaaten. Meines Erachtens bildet der 
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ausgehandelte Kompromiß eine brauchbare Lösung 
für die deutsche Weinwirtschaft. Im übrigen wird 
über die Frage der Einfügung einer Katastrophen-
klausel noch verhandelt. 

Anlage 21 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Storck vom 27. Februar 1970 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dichgans 
(Drucksache VI/415 Frage A 112) : 

Wieviel Haushaltungen in der Bundesrepublik Deutschland 
hätten schätzungsweise bei den geltenden Einkommensgrenzen 
einen Anspruch auf eine „Sozialwohnung", deren Miete mit 
Hilfe öffentlicher Mittel verbilligt ist, und wieviel solcher Sozial-
wohnungen gibt es schätzungsweise in der Bundesrepublik 
Deutschland? 

Gegenwärtig gehören etwa 14 Mio Haushalte zu 
den Berechtigten des sozialen Wohnungsbaues. Zur 
Zeit gibt es in der Bundesrepublik rund 5,1 Mio 
Sozialwohnungen. 

Anlage 22 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Storck vom 27. Februar 1970 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Hammans (Drucksache VI/415 Frage A 113) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Deutschen Bau- und 
Bodenbank die erforderlichen Mittel fehlen, um Bausparverträge 
der Bediensteten des Bundes und der Länder zu günstigen Be-
dingungen ausreichend vorzufinanzieren? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Deut-
sche Bau- und Bodenbank zur Zeit nicht alle vor-
liegenden Anträge von Bundesbediensteten auf Ge-
währung von Vor- und Zwischenkrediten bedienen 
kann. Deshalb ist beabsichtigt, der Deutschen Bau- 
und Bodenbank zur Vor- und Zwischenfinanzierung 
ein weiteres Darlehen in Höhe von 5 Millionen DM 
für Baumaßnahmen der Bundeswehr und in Höhe 
von 3 Millionen DM für Baumaßnahmen der Ver-
waltungsangehörigen des Bundes zu gewähren. 

Anlage 23 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Storck vom 27. Februar 1970 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Dr. 
Hammans (Drucksache VI/415 Frage A 114) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß die Zinssätze der vom 
Bund mit Zinsverbilligunqsmitteln geförderten Hausinstandset-
zungsdarlehen durch die Erhöhungen des Diskontsatzes wesent-
lich angehoben worden sind? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Zins-
sätze der vom Bund verbilligten Kapitalmarktdar-
lehen für die Instandsetzung und Modernisierung 
angezogen haben, soweit die vereinbarten Dar-
lehensbedingungen dies erlauben. Dies ist vor allem 
insofern der Fall, als sich der Spareckzins und der 
Zins für längerfristige Spareinlagen erhöht haben, 
aus denen diese Mittel hauptsächlich refinanziert 
werden. 

Anlage 24 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Storck vom 27. Februar 1970 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Kater 
(Drucksache VI/415 Fragen A 115 und 116) : 

Ist die Bundesregierung der Auffassung, daß durch gezielte 
Maßnahmen im Bereich des Wohnungsbaus eine bessere Inte-
gration der ausländischen Arbeitnehmer, die in erheblichem Um-
fang an unserer volkswirtschaftlichen Wertschöpfung beteiligt 
sind, erreicht werden kann? 

Ist die Bundesregierung bereit, besondere Initiativen zu er-
greifen oder zu veranlassen, um zusätzlich gezielte Maßnahmen 
zur Förderung des Wohnungsbaus für ausländische Arbeitneh-
mer, die in der Bundesrepublik Deutschland arbeiten, zu er-
reichen? 

Gezielten Maßnahmen für den Wohnungsbau für 
ausländische Arbeitnehmer sind von unserer Förde-
rungssystematik her Grenzen gesetzt. Ausländische 
und inländische Arbeitnehmer haben zum Woh-
nungsmarkt — Wohnungsneubau und Wohnungsbe-
stand — gleichen Zugang. Die Bundesregierung hat 
aber gleichwohl seit 1966 über den Haushalt des 
Herrn Bundesministers für Arbeit und Sozialord-
nung alljährlich Mittel zur Verfügung gestellt, um 
den Abfluß der für den  Wohnungsbau ausländischer 
Arbeitnehmer von der Bundesanstalt für Arbeit zur 
Verfügung gestellten Mittel — die aus Liquiditäts-
gründen bereits in 10 Jahren getilgt werden müs-
sen — zu erleichtern. Auf diese Weise sind bis ein-
schließlich 1968 rd. 1320 Wohnungen gefördert wor-
den. Die Zahlen für 1969 — die zwischen 400 und 
500 Wohnungen liegen dürften — stehen noch aus. 

Die Bundesregierung hat auch für 1970 und die 
Folgejahre für diesen Zweck 4 Millionen DM im 
Haushalt des Herrn Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung vorgesehen. 

Die derzeitige Förderung der ausländischen Ar-
beitnehmer sieht bis zu 9000 DM (2 % Zins, Tilgung 
in 10 Jahren) je Wohnung von der Bundesanstalt 
für Arbeit und bis zu 7500 DM je Wohnung vom 
Bund als öffentliche Darlehen oder als Zuschüsse zur 
Tilgungsstreckung der Anstaltsmittel vor. Die Bun-
desmittel werden über die Länder gewährt. 

Anlage 25 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dr. Abelein (Drucksache 
VI/415 Frage A 117): 

Hat die Bundesregierung bereits ein Programm entwickelt, 
um durch entsprechende Rationalisierungsarbeiten auf dem Ge-
biet des Hochschulbauwesens zu einer Kostensenkung und Be-
schleunigung von Hochschulbauten zu kommen? 

Die Bundesregierung bemüht sich, gemeinsam mit 
den Ländern zu einer Rationalisierung, d.  h.  zu einer 
Kostensenkung und Beschleunigung im Hochschul

-

bau zu kommen. Sie  arbeitet zu diesem Zweck aktiv 
im Zentralarchiv für Hochschulbau in Stuttgart mit, 
das 1962 gegründet wurde. 

Im Zentralarchiv werden grundlegende Methoden 
einer Bedarfsbemessung und Planung dies Hochschul- 
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baues und Richtwerte zum Flächenbedarf und zur 
Höhe der einzelnen Kasten entwickelt. Zu einher Ko-
stensenkung wird weiter die Auswertung der Er-
fahrungen beitragen, die Bund und Länder bei dem 
zur Zeit laufenden Schnellbauprogramm machen. 
Die  Anwendung auf dem Markt befindlicher Kon-
struktionssysteme im Hochschulbau (Erstellung sog. 
Standard-  oder Systembauten) wird nicht nur zu 
einer Beschleunigung bei der Planung und baulichen 
Durchführung der Baumaßnahmen führen, sondern 
auch — durch die hier mögliche Anwendung größe-
rer Serien — zu einer Kostensenkung. Das wird um 
so mehr der Fall sein, als zu erwarten ist, daß diese 
Bauweise stärker als bisher Eingang in den Hoch-
schulbau findet. 

Weiterhin hat der Planungsausschuß für den 
Hochschulbau auf Vorschlag des  Bundes bereits in 
seiner konstituierenden Sitzung am 16. Januar 1970 
beschlossen, zu einer Vereinfachung und Verkür-
zung des  Planungs- und Genehmigungsverfahrens 
zu kommen. Nach entsprechenden Vorarbeiten in 
mehreren Ländern und im Zentralarchiv, das in 

 Kürze erste Vorschläge zur Vereinfachung und Be-
schleunigung des Planungs- und Genehmigungsver-
fahrens vorlegen will, soll eine Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe die  in-  und ausländischen Erfahrungen 
zu diesem Fragenkomplex analysieren und Metho-
den für ein rationalisiertes Verfahren und seiner 
Anwendung in den einzelnen Ländern erarbeiten. 

Anlage 26 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Abelein (Drucksache VI/415 
Frage A 118) : 

Welche Vorstellung hat die Bundesregierung über eine Nutz-
barmachung der Friedensforschung für die Arbeit der Bundes-
regierung? 

Die Vorstellungen der Bundesregierung über eine 
Nutzbarmachung der Friedens- und Konfliktfor-
schung für ihre Arbeit lassen sich unter drei Aspek-
ten zusammenfassen: 

1. Ein wesentlicher Bestandteil der Friedensfor-
schung ist die Konfliktsforschung. Gerade dieser 
Methodenzweig kann Hilfestellung bei der fried-
lichen Konfliktlösung auf vielen Gebieten lei-
sten. Neben der  Sicherheitspolitik kann Konflikt-
forschung auch Integrationsprozessen, der Ent-
wicklungspolitik, aber auch innenpolitischen Fra-
gestellungen zugewandt sein. 

2. Wie jede Wissenschaft wirkt die Friedensfor-
schung — und für sie gilt dies sicher in beson-
derem Maße — in die Öffentlichkeit und damit 
über die öffentliche Diskussion wieder auf die 
Rationalität des politischen Meinungsbildungs- 
und Entscheidungsprozesses ein. Auch dies ist 
eine Hilfe für die Arbeit der Bundesregierung. 

3. Konkreter Nutzen für die praktische Arbeit der 
Bundesministerien setzt enge Kontakte zwischen 
den Politikern, Beamten und Wissenschaftlern 

voraus. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur für 
die gegenseitige Information, sondern zur ge-
meinsamen Problemfindung und Formulierung 
von Arbeitsvorhaben notwendig. 

Es gibt schon heute auf dem Gebiet der Sicher-
heits- und Abrüstungspolitik eine gute Zusam-
menarbeit zwischen den  zuständigen Bundesres-
sorts und wissenschaftlichen Instituten. 

Anlage 27 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Meister (Drucksache 
VI/415 Fragen A 119 und 120) : 

Beabsichtigt die Bundresegierung, Forschungen auf dem Ge-
biet der Kernfusion zu unterstützen? 

ist die Bundesregierung in der Lage zu berichten, ob auf dem 
Gebiet der Kernfusion in Forschungsstätten der Bundesrepublik 
Deutschland gearbeitet wird? 

Die Bundesregierung fördert Forschungen auf dem 
Gebiet der Kernfusion seit dem Jahre 1965, dem 
Jahr, in dem die Erforschung und Nutzung der Ke rn

-energie für friedliche Zwecke in der Bundesrepublik 
Deutschland wiederaufgenommen werden konnte. 
Seit dieser Zeit bilden die Arbeiten auf den Ge-
bieten der Plasma- und Fusionsforschung einen wich-
tigen Teil der deutschen Atomprogramme. Das 
3. Atomprogramm für die Jahre 1968-1972 sieht 
dafür staatliche Fördermittel in Höhe von 260 Mil-
lionen DM vor. 

Vor allem das Institut für Plasmaphysik GmbH 
in München-Garching und das Institut für Plasma-
physik der Kernforschungsanlage Jülich arbeiten 
in der Bundesrepublik Deutschland auf dem Gebiet 
der Kernfusion. Daneben laufen Forschungsarbeiten 
an Hochschulinstituten in Stuttgart und Braun-
schweig. 

Die von Bund und Ländern hierfür aufgewendeten 
Fördermittel betrugen in den Jahren 1968 und 1969 
etwa 85 Millionen DM. In den beiden Instituten in 
Garching und Jülich arbeiteten Ende 1969 rund 
1000 Beschäftigte, davon 205 Wissenschaftler. 

Seit 1963 sind die Arbeiten in Garching und Jülich 
durch Assoziationsverträge mit dem Forschungs- 
und Ausbauprogramm der Europäischen Atom-
gemeinschaft verknüpft. 

Anlage 28 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Pfeifer (Drucksache VI/415 
Frage A 121) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Äußerung des Parla-
mentarischen Staatssekretärs Professor Dahrendorf, die er auf 
dem Landesparteitag der FDP am 5. Januar 1970 in Stuttgart in 
folgende Worte faßte: „Ich habe die allergrößte Sorge, daß mein 
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Kollege, der gegenwärtige Wissenschaftsminister, eine Politik 
des Ausbaus für die 70er Jahre betreiben wird, die dazu führt, 
daß am Ende der 70er Jahre unsere Hochschulen nicht anders 
aussehen als am Ende der 60er Jahre, nur mehr davon da sind."? 

Um die Äußerung des Parlamentarischen Staats-
sekretärs Prof. Dahrendorf zu verstehen, die er auf 
dem Landesparteitag der FDP am 5. Januar 1970 in 
Stuttgart gemacht hat, muß man sie im Zusammen-
hang lesen. Prof. Dahrendorf begann seine kritische 
Bemerkung mit der Feststellung: 

„Aus dem Jahre 1969 können wir uns noch 
daran erinnern, daß Hochschulreform gesagt 
wurde und tatsächlich nichts anderes getan 
wurde, als durch erhebliche neue Zuweisungen 
von Mitteln die bestehenden Hochschulen in 
der bestehenden Form auszubauen." 

Herr Prof. Dahrendorf befürchtete offenbar, daß — 
angesichts dieser Erfahrungen — sich die neue Re-
gierung auch heute nicht aus dieser Tradition be-
freien könnte. Herrn Prof. Dahrendorf konnten zu 
diesem Zeitpunkt die Überlegungen des Bundes-
ministers für Bildung und Wissenschaft zum Aus-
bau der Hochschulen noch nicht im einzelnen be-
kannt sein, die ihren Niederschlag inzwischen teil-
weise in der ersten Sitzung des Planungsausschusses 
nach dem Hochschulbauförderungsgesetz, teilweise 
in den Thesen zum Hochschulrahmengesetz gefun-
den haben. Die Bundesregierung hat sich aber von 
den einseitig quantitativen Ausbauverfahren gelöst 
und meint, daß damit auch die Befürchtungen Prof. 
Dahrendorfs gegenstandslos geworden sind. 

Anlage 29 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Pfeifer (Drucksache VI/415 
Frage A 122) : 

Wieviel Projekte mit welchen Gesamtkosten haben die Länder 
dem Bund für zusätzliche Schnellbaumaßnahmen im Hochschul-
bereich vorgeschlagen? 

Die Anmeldungen der Länder zum Schnellbau-
programm und die Prüfung ,der Vorhaben anhand 
der vom Planungsausschuß für den Hochschulbau 
beschlossenen Schnellbaukriterien — 1. Engpaß, der 

 2. baulich durch 3. über das normale Hochschulbau-
programm hinausgehende zusätzliche und 4. schnell 
(in der Regel innerhalb eines Jahres) durchführbare 
Maßnahmen beseitigt werden kann — durch die 
ebenfalls vom Planungsausschuß eingesetzte Exper-
tengruppe ist noch nicht abgeschlossen. 

Unter Berücksichtigung erster Um- und Nachmel-
dungen haben die Länder bisher insgesamt 92 Vor-
haben mit Gesamtkosten von rd. 840 Millionen DM 
zum Schnellbauprogramm angemeldet. Nach noch 
nicht abgeschlossener Prüfung durch die Experten-
gruppe sind bis jetzt 54 Vorhaben mit Gesamtkosten 
von rd. 290 Millionen DM für rd. 13 000 zusätzliche 
Arbeitsplätze in das Programm einbezogen und 27 
Vorhaben mit Gesamtkosten von rd. 460 Millionen 
DM unter Hinweis auf eine mögliche Förderung im 
normalen Hochschrulbauprogramm abgelehnt wor-

den. Für 47 der befürworteten Vorhaben sind den 
Ländern vom Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft bereits 44 Millionen DM zur Verfü-
gung gestellt worden; weitere Erstattungsbescheide 
werden in Kürze folgen. 

Ein vorläufiger Überblick wird in der nächsten 
Sitzung des Planungsausschusses am 16. März 1970 
gegeben werden können. 

Anlage 30 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Hubrig (Drucksache VI/415 
Frage A 123) : 

Nach welchen Kriterien sind welche Projekte für das Schnell-
bauprogramm aus den Vorschlägen der Länder ausgewählt wor-
den? 

Folgende Kriterien sind für die Aufnahme von den 
Ländern vorgeschlagener Projekte in das Schnell-
bauprogramm maßgebend: 

1. Die Baumaßnahme muß einen Engpaß beseitigen 

a) entweder in einem der vom Wissenschaftsrat 
ermittelten strukturellen Engpaßfächer 

(Mathematik, Lehrerausbildung in Physik, 
Chemie und den philologischen Engpaßfächern; 
Biologie; vorklinische Medizin; Zahnmedizin; 
Elektrotechnik; zentrale Einrichtungen von 
Bedeutung für die Erweiterung der Ausbil-
dungskapazität) 

b) oder außerhalb dieses Katalogs, 
wenn in dem Fach, dem das Vorhaben dient, 
an der betroffenen Hochschule ein Numerus 
clausus besteht oder droht oder ähnlich un-
haltbare Zustände herrschen. 

2. Der Engpaß muß allein durch das Bauvorhaben 
oder bis zu dessen Beendigung in Verbindung 
mit anderen Maßnahmen — vor allem personal-
wirtschaftlicher Art — zu beseitigen sein. 

3. Es muß sich um zusätzliche Vorhaben handeln, 
deren Finanzierung in der „Jahresempfehlung 
1970" des Wissenschaftsrates nicht ohnehin emp-
fohlen ist. 

4. Die Vorhaben sollen kurzfristig — möglichst in 
zwölf, spätestens in 18 Monaten — fertiggestellt 
werden können. 

Diese Merkmale hat der Planungsausschuß nach 
dem Hochschulbauförderungsgesetz in seiner ersten 
Sitzung am 16. Januar 1970 beschlossen. Die Aus-
wahl der einzelnen Vorhaben ist noch im Gange; 
"sie dürfte — von wenigen Ausnahmen vielleicht ab-
gesehen — Mitte März 1970 abgeschlossen sein. 

Für 47 — vorbehaltlich späterer Überprüfung — 
als besonders geeignet erscheinende Projekte sind 
bereits 44 Millionen DM den Ländern zur Verfügung 
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gestellt worden. Dadurch kann ein Bauvolumen von 
rd. 242 Millionen DM in Angriff genommen werden, 
das rd. 12 000 neue Studienplätze ergeben wird. 

Anlage 31 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Hubrig (Drucksache VI/415 
Frage A 124) : 

Aus welchen Gründen hat der Bundesminister für Bildung und 
Wissenschaft die Thesen zum Hochschulrahmengesetz, die er am 
6. Februar der Presse erläuterte, erst am 16. Februar den Mit-
gliedern des Ausschusses für Bildung und Wissenschaft zuge-
sandt? 

Die Mitglieder des Bundestagsausschusses für Bil-
dung und Wissenschaft haben die gedruckten Exem-
plare der Thesen des Bundesministers für Bildung 
und Wissenschaft zum Hochschulrahmengesetz zum 
frühest möglichen Zeitpunkt erhalten. Die Exem-
plare wurden dem Ministerium von der Druckerei 
am Nachmittag des 13. Februar — einem Freitag — 
geliefert; ein Bote des Ministeriums hat die nötige 
Stückzahl am Vormittag des 16. Februar — einem 
Montag — im Sekretariat des Ausschusses abge-
geben. Schon vorher hatte der Bundesminister für 
Bildung und Wissenschaft den Vorsitzenden des 
Ausschusses, ebenso wie die Vorsitzenden der drei 
Bundestagsfraktionen, in einem Brief über die The

-

sen unterrichtet. 

Die Unterrichtung der Presse erfolgte, nachdem 
das Kabinett am 5. Februar die Thesen beraten hatte, 
im Rahmen der auf diese Kabinettsitzung folgenden 
routinemäßigen Bundespressekonferenz, in der üb-
licherweise über das Ergebnis der Kabinettsitzung 
berichtet wird. Zu diesem Zeitpunkt lagen gedruckte 
Exemplare noch nicht vor, da der Druckauftrag na-
türlich erst nach der Beratung im Kabinett erteilt 
werden konnte. 

Anlage 32 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche 
Frage des Abgeordneten Dröscher (Drucksache 
VI/415 Frage A 125) : 

Wie erklärt die Bundesregierung, daß z. B. im Nachbarland 
Holland die Zahl der Teilnehmer am Fernstudium im Verhältnis 
zu der Einwohnerzahl fast zehnfach größer ist als bei uns, und 
wie stellt sich die Bundesregierung in diesem Zusammenhang zu 
der Frage des Vertrauens in die Fernlehrinstitute, das durch die 
stellenweise vorliegende Unkündbarkeit der Verträge und durch 
die unsolide Vertreterwerbung verursacht wird? 

Es trifft zu, daß die Zahl der Fernunterrichts-Teil-
nehmer in der Bundesrepublik verhältnismäßig 
niedrig liegt — es mag sich schätzungsweise um 
250 000 handeln. Der Grund hierfür liegt nach Auf-
fassung der 'Bundesregierung nicht zuletzt darin, 
daß nicht immer seriöse Praktiken gewisser —  

wenn auch natürlich nicht aller — Fernlehrinstitute 
das Vertrauen in diese Unterrichtsart beeinträch-
tigen. Ein systematischer Einbau der Fernkurse in 
das gesamte Bildungswesen setzt selbstverständlich 
Vertrauen in diesen Zweig des Bildungswesens vor-
aus. Diesem Zweck dienen zwei Einrichtungen, die 
noch im Jahre 1970 ihre Kontrolltätigkeit aufneh-
men sollen: einmal die von der Ständigen Kon-
ferenz 'der Kultusminister 'beschlossene Zentralstelle 
für Fernunterricht, zum anderen die nach dem Be-
rufsbildungsgesetz vorgesehene Prüfstelle für Fern-
unterricht im Bundesinstitut für Berufsbildungsfor-
schung. Hinzu treten die Kontrollmöglichkeiten in 
Verfahren für die Mehrwertsteuerbefreiung. 

Weitere Einzelheiten zu dem Gesamtproblem bitte 
ich den Antworten der Bundesregierung auf die 
Kleinen Anfragen der Abg. Moersch, Kubitza u. a. 
vom 4. April 1968 (Drucksache V/2831) und der Abg. 
Deringer, Petersen u. a. vom 7. Mai 1969 (Druck-
sache V/4133) zu entnehmen. 

Anlage 33 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Dahren-
dorf vom 27. Februar 1970 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Hauff (Drucksache VI/415 
Frage A 126) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, in welchem Ausmaß der 
auswärtige Dienst belastet wird durch Besuche von Vertretern 
des öffentlichen Lebens der Bundesrepublik Deutschland im Aus-
land, die ohne sachliche Rechtfertigung darauf bestehen, daß sie 
von unseren diplomatischen Vertretungen empfangen und über 
ihren Besuchszweck hinausgehend betreut werden, und welche 
Maßnahmen hält die Bundesregierung gegebenenfalls für not-
wendig, um diese unproduktive Belastung einzuschränken? 

Es ist für die Bundesregierung selbstverständ-
lich, daß jeder im Ausland reisende Deutsche, auch 
der rein private Besucher, Anspruch auf angemes-
sene Hilfe durch die jeweilige Auslandsvertretung 
hat. Dies gilt also auch für Vertreter des öffent-
lichen Lebens, insbesondere für Mitglieder dieses 
Hohen Hauses. 

Es ist eine Tatsache, die der Bundesregierung be-
kannt ist, daß von unseren Auslandsvertretungen 
vielfach über das dienstliche, durch den Auftrag 
eines Besuchers gerechtfertigte Maß hinaus Be-
treuungsfunktionen erwartet und verlangt werden. 
Es ist jedoch nicht möglich, den genauen Umfang 
solcher zusätzlicher Dienste der Auslandsvertretun-
gen und ihrer Angehörigen zahlenmäßig darzustel-
len. Sicher ist, daß unsere Auslandsvertretungen mit 
unberechtigten Betreuungsverlangen überfordert 
werden. 

Die einzige Maßnahme, die die Bundesregierung 
zum gegenwärtigen Zeitpunkt für notwendig hält, 
um die von Ihnen genannte unproduktive Belastung 
einzuschränken, ist die, daß ich von dieser Stelle 
aus an  sane  diejenigen, für die das gilt, den drin-
genden Appell richte, sich verantwortlich zu über-
legen, was sie sinnvollerweise an Betreuung erwar-
ten können. 
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Anlage 34 
Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Dahren-
dorf vom 25. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage 
des Abgeordneten von Thadden (Drucksache VI/415 
Frage B 1) : 

Stimmt die Bundesregierung der Auffassung zu, daß in die 
Kommission, die in dem deutsch-französischen Konsultationsge-
spräch am 14. März 1969 verabredet ist, zu prüfen, welche Mög-
lichkeiten der Koordinierung auf dem Gebiet der Raumordnung 
und des Ausbaus der Infrastruktur des Saarlandes und Lothrin-
gens bestehen, als deutsche Vertreter auch saarländische Wirt-
schaftssachverständige berufen werden sollten? 

Nach den hier vorliegenden Informationen dürf-
ten mit dem Begriff „saarländische Wirtschaftssach-
verständige" Fachleute aus der privaten Wirtschaft 
und nicht sachverständige Beamte gemeint sein. 
Hierzu ist zu sagen, daß bei den Themen, die die 
gemischte deutsch -französische Kommission zu be-
handeln hat — insbesondere Kanal-, Straßen- und 
Flughafenbau — zumindest zunächst die staatlichen 
Aspekte ganz eindeutig im Vordergrund stehen. 
Aus diesem Grund ist mit der französischen Seite 
Einvernehmen erzielt worden, daß an den Kommis-
sionsbesprechungen nur Vertreter des Bundes und 
der Länder Saarland und Rheinl and-Pfalz sowie der 
französischen Zentralregierung und des Départment 
Lorraine teilnehmen. 

Für die Behandlung von Teilfragen wurden bezw. 
werden deutsch-französische Unterausschüsse einge-
setzt; möglicherweise werden diese auch private 
Sachverständige fallweise hinzuziehen. 

Anlage 35 
Schriftliche Antwort 

des Bundesministers Genscher vom 26. Februar 1970 
auf die Schriftliche Frage des Abgeordneten Weigl 
(Drucksache VI/415 Frage B 2) : 

Wie bewertet die Bundesregierung den Vorschlag, im öffent-
lichen Dienst anstelle schriftlicher Schlußprüfungen Stufenprü-
fungen einzuführen? 

Die Bundesregierung ist der Auffassung, daß die 
heute üblichen Prüfungssysteme verbesserungsfähig 
und auch verbesserungsbedürftig sind. 

Es handelt sich hier um ein Problem, mit dem man 
sich zur Zeit im gesamten Ausbildungs- und Prü-
fungswesen, u. a. auch im Hochschulbereich, befaßt. 
Im Vordergrund dieser Überlegungen steht die 
Frage, wie bei einer Straffung der Ausbildung die 
Leistungen des Ausgebildeten zuverlässig erkannt 
und bewertet werden können. Gedacht ist hierbei 
an „ausbildungsbegleitende" Prüfungen, die es er-
möglichen würden, die eigentliche Abschlußprüfung 
von bereits „abgeschichteten" Stoffgebieten zu ent-
lasten. Dies hätte den Vorteil, daß sich die Ab-
schlußprüfung mehr auf die Zusammenhänge zwi-
schen den Stoffgebieten und auf die Feststellung 
der Urteils- und Denkfähigkeit des Geprüften er-
strecken könnte. Mit einer stufenweisen Abschich-
tung des Ausbildungs- und Prüfungsstoffes soll auch 
eine Anrechnung der Vorprüfungsergebnisse bei 
der Examensnote einhergehen. Das würde eine stär-
kere Berücksichtigung der Leistungen während der 
Ausbildungszeit erlauben und die Abschlußprüfung 
von den Unzulänglichkeiten eines nur augenblick-

lichen Eindruckes von den Prüfungsleistungen mehr 
als bisher freihalten. 

Die Bundseregierung steht bei der Gestaltung der 
Ausbildung im öffentlichen Dienst dem Gedanken 
einer stärkeren Integrierung von Ausbildung und 
Prüfung positiv gegenüber und wird sich bei der 
Neuordnung des Ausbildungswesens auch mit die-
ser Frage befassen. Ob hierbei ein gänzlicher Ver-
zicht auf den schriftlichen Teil der Abschlußprüfung 
möglich sein wird, erscheint allerdings fraglich, 
da gerade er ein objektives Gesamtbild der Leistun-
gen des Geprüften vermittelt. 

Anlage 36
.  

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen 
des Abgeordneten Erhard (Bad Schwalbach) (Druck-
sache VI/415 Fragen B 3 und 4) : 

Sind die Berechnungen und Angaben im DIW-Wochenbericht 
vom 22. Januar 1970, S. 29 ff., zutreffend, wonach die in Brüssel 
vereinbarte Neuregelung der mittelfristigen Finanzierung der 
EWG-Agrarpolitik ab 1975 dazu führen muß, daß nach dem ge-
planten Verteilungsschlüssel die Bundesrepublik Deutschland 
40 % statt bisher 31,7 % des Finanzfehlbetrages durch Beiträge 
decken muß? 

Wie hoch sind die Belastungen prozentual für die Bundes-
republik Deutschland im Verhältnis zu den übrigen Mitglied-
staaten der EWG, und zwar aufgeschlüsselt nach den Zeiträumen 
1970, 1971 bis 1975 und nach 1975? 

Die Berechnungen und Angaben im DIW-Wochen-
bericht vom 22. Januar 1970 S. 29 ff. sind rein hypo-
thetischer Natur und können deshalb nicht zutref-
fend sein, weil sie die Erweiterung der Europäischen 
Gemeinschaften durch beitrittswillige Staaten nicht 
berücksichtigen. Es ist damit zu rechnen, daß späte-
stens ab 1975 die Gemeinschaften durch weitere 
Staaten (Großbritannien) erweitert worden sind. Die 
Finanzbeiträge der Mitgliedsländer können deshalb 
über einen weiteren Zeitraum als 1974 auch nicht 
schätzungsweise angegeben werden. 

Nach den durchgeführten Berechnungen, die je-
doch auf Schätzungen beruhen, ergeben sich für die 
Bundesrepublik Deutschland im Verhältnis zu den 
übrigen Mitgliedstaaten in den Jahren 1970 bis 1974 
folgende Belastungen: 

1970 	31,37 %  
1971 	31,68 %  
1972 	32,00 % 
1973 	32,32 % 
1974 	32,64 %. 

Die durchschnittliche Belastung der Bundesrepublik 
Deutschland beläuft sich damit im Zeitraum 1970 bis 
1974 auf rund 32 %. 

Anlage 37 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Reischl 
vom 25. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Becker (Mönchengladbach) (Druck-
sache VI/415 Frage B 5) : 

Welche Maßnahmen gedenkt der Bundesfinanzminister zu er-
greifen, um sicherzustellen, daß die gesetzlich vorgeschriebenen 
Betriebsprüfungen einheitlich im Bundesgebiet in dem vorge- 
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schriebenen Turnus stattfinden und so der Grundsatz der Gleich-
mäßigkeit der Besteuerung in der Bundesrepublik Deutschland 
gewahrt bleibt? 

Eine gesetzliche Vorschrift zur turnusmäßigen Be-
triebsprüfung kennt 'die Abgabenordnung nur für 
Großbetriebe (§ 1.62 Abs. 11 AO). Als Großbetriebe 
gelten nach den derzeitig gültigen Abgrenzungs-
merkmalen u. a. Fertigungsbetriebe mit einem Jah-
resumsatz über 2,5 Millionen DM oder einem steuer

-

lichen Gewinn von über 120 000 DM und Handels-
betriebe mit einem Jahresumsatz von mehr als 
4. Millionen DM oder einem steuerlichen Gewinn 
von über 150 000 DM. Bei diesen Betrieben werden 
stets Anschlußprüfungen durchgeführt, so daß kein 
Zeitraum ungeprüft bleibt. Der Prüfungszeitraum 
beträgt zur Zeit im Bundesdurchschnitt 4,4 Jahre. 
Nach der Jahresstatistik der Betriebsprüfung konnte 
der Prüfungszeitraum von 4,4 Jahren nahezu unver-
ändert gehalten werden, obwohl sich die Anzahl 
der Großbetriebe allein in  den Jahren 1958 bis  1968 
verdoppelt hat (nämlich von 34 752 auf 69 730). 

Für Mittel- und Kleinbetriebe schreibt § 4 Abs. 2 
Betriebsprüfungsordnung (Steuer) grundsätzlich 

 einen. Prüfungszeitraum von 3 Veranlagungszeit-
räumen vor. Durch diese Einschränkung soll gewähr-
leistet werden, daß eine größere Zahl von. Betrie-
ben — wenn auch nicht lückenlos — geprüft werden 
kann. Zum Umfang der sich hier der Finanzverwal-
tung stellenden Prüfungsaufgaben sei darauf hinge-
wiesen, daß die Zahl der zu prüfenden Mittel-
betriebe in den Jahren 1958 bis 1968 von 221 097 
auf 428 491 angestiegen ist. Im gleichen Zeitraum 
stieg die Zahl der Kleinbetriebe von 617 207 auf 
778 381. Auf Grund der angespannten Personallage 
waren die für den Prüfungsdienst zuständigen Lan-
desfinanzverwaltungen nicht in  der  Lage, ihren Prü-
fungsdienst im gleichen Maße personell durch Neu-
einstellungen zu vermehren. 

Der  Bundesminister der Finanzen und die Finanz-
minister der Länder bemühen sich daher schon seit 
Jahren, den Betriebsprüfungsdienst fortgesetzt per-
sonell zu verstärken und insbesondere durch Or-
ganisations- und Rationalisierungsmaßnahmen sowie 
den Einsatz technischer Hilfsmittel noch wirkungs-
voller zu gestalten. Für die Intensivierung dieser 
Maßnahmen ist ein besonderer Arbeitskreis des 
Bundes und der Länder gebildet worden. Zum an-
deren wird erwogen, im Zuge der Reform des all-
gemeinen Abgabenrechts die sog. Steuerfestsetzung 
unter Prüfungsvorbehalt einzuführen, die ebenfalls 
das Ziel hat, die Betriebsprüfungstätigkeit zu ver-
stärken. 

Anlage 38 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. Arndt 
vom 26. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. von Bülow (Drucksache VI/415 
Frage B 6) : 

Wird die Bundesregierung das Gebiet eines zum Bundesaus-
baugebiet erklärten Landkreises auch dann weiter fördern, wenn 
dieser Landkreis im Zuge der Verwaltungsreform aufgelöst und 
wirtschaftsstärkeren, über den Schwellenwerten liegenden Land-
kreisen angegliedert wird? 

Maßnahmen der Gebiets- und Verwaltungsreform 
in den Ländern sind in der Regel von erheblicher 
wirtschaftsstruktureller Bedeutung. Deshalb geht 
die Bundesregierung grundsätzlich davon aus, daß 
Maßnahmen der Wirtschafts- und Infrastrukturför-
derung des Bundes Vorhaben der Gebiets- und Ver-
waltungsreform nicht behindern dürfen. In den von 
Ihnen genannten Fällen beabsichtigt die Bundes-
regierung, nach Möglichkeit einzelne Schwerpunkt-
orte in den jeweiligen Kreisen zu bestimmen, in 
denen bis zur Erreichung der Entwicklungsziele wei-
ter gefördert wird. Es ist selbstverständlich, daß 
diese Übergangsregelungen nur im Einvernehmen 
mit dem jeweiligen Land getroffen werden können. 

Auch bei der Aufstellung des 1. Rahmenplanes 
gemäß § 4 des Gesetzes über die Gemeinschaftsauf-
gabe „Verbesserung der regionalen Wirtschafts-
struktur" wird sich die Bundesregierung in dem von 
Bund und Ländern zu bildenden Planungsausschuß 
dafür einsetzen, daß für die von Ihnen genannten 
Fälle Übergangs- und Härteregelungen vorbereitet 
werden. 

Anlage 39 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Varelmann (Drucksache VI/415 Fra-
gen B 7 und 8) : 

Beachtet die Bundesregierung die leider in diesem Winter sich 
wieder zeigende hohe Arbeitslosenquote in den Arbeitsamts-
bezirken Leer und Vechta? 

Ist die Bundesregierung bereit, gesetzliche Maßnahmen zu 
ergreifen, um der sich hier alljährlich zeigenden Arbeitslosigkeit 
durch Schaffung von mehr Dauerarbeitsplätzen zu begegnen? 

Die Bundesregierung beachtet die Entwicklung 
der Arbeitslosigkeit in den Arbeitsamtsbezirken 
Leer und Vechta .ebenso sorgfältig wie in anderen 
Bezirken, in denen zum Teil weitaus höhere Ar-
beitslosenquoten vorliegen. Die hohe Winterarbeits-
losigkeit in den Arbeitsamtsbezirken Leer und 
Vechta beruht letztlich auf den bisher struktur-
bestimmenden und saisonabhängigen Wirtschafts-
zweigen Landwirtschaft, Torfindustrie und  Bau-
gewerbe. Die relativ hohe Zahl von Arbeitnehmern, 
die als Pendler außerhalb der Bezirke im Bau-
gewerbe tätig sind, belastet in den Wintermonaten 
die Arbeitslosenquote in beiden Arbeitsamtsbezir-
ken zusätzlich. 

Um die Verbesserung der  Wirtschafts- und  Be-
schäftigungsstruktur in den beiden Arbeitsamts-
bezirken zu intensivieren, sind sie 1969 voll in das 
regionale Aktionsprogramm Nordwest-Niedersach-
sen einbezogen worden. Innerhalb dieses regionalen 
Aktionsprogrammes sind die Städte Leer, Papen-
burg, Friesoythe, Cloppenburg und Vechta als 
Schwerpunktorte für industrielle Ansiedlung und 
weitere Maßnahmen festgelegt worden, in denen 
die Errichtung und Erweiterung von gewerblichen 
Betrieben durch die Gewährung von Investitions-
zulagen nach dem Investitionszulagengesetz, von 
Investitionszuschüssen des Bundes und von zins- 
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günstigen Darlehen mit 15 v. H. der Investitions-
summe gefördert wird. Im übrigen darf ich noch 
folgendes anmerken: 

Die Bundesanstalt für Arbeit beteiligt sich in er-
heblichem Ausmaße an der Schaffung von Dauer-
arbeitsplätzen sowie an kommunalen Infrastruktur-
maßnahmen und am Wohnungs- und Wohnheimbau. 
Sie hat bisher hierfür im Arbeitsamtsbezirk Leer 
insgesamt rd. 31 Millionen DM und im Arbeits-
amtsbezirk Vechta rd. 15 Millionen DM zur Ver-
fügung gestellt. Der Vorstand der Bundesanstalt hat 
kürzlich für die Regionale Wirtschaftsförderung in 
der Bundesrepublik weitere Beträge bewilligt. 

Durch die strukturverbessernden Maßnahmen, mit 
denen allein in den beiden letzten Jahren die Schaf-
fung von über .1500 Dauerarbeitsplätzen gefördert 
wurde, ist die Beschäftigungslage in den beiden 
Arbeitsamtsbezirken verbessert worden. Durch die 
intensivierte Förderung der letzten Jahre erwartet 
die Bundesregierung eine weitere Verbesserung. Die 
strukturellen Förderungsmaßnahmen wirken sich er-
fahrungsgemäß erst nach einer Anlaufzeit voll aus. 

Eine Zusammenstellung über die Entwicklung der 
winterlichen Arbeitslosigkeit in den Arbeitsamts-
bezirken Leer und Vechta seit 1966 füge ich zu Ihrer 
Unterrichtung bei. 

Arbeitslosenquoten 
der Arbeitsämter Vechta und Leer 

Vechta Leer 

Arbeitlosenquoten 

Landes

-

arbeits

-

amt 
Nieder-
sachsen/ 
Bremen 

Bund 

1966 

November 2,0 4,4 1,3 1,0 
Dezember 6,1 9,5 2,3 1,7 

1967 

Januar 9,5 17,0 4,0 2,9 
Februar 9,8 14,0 4,4 3,1 
November 3,4 6,2 2,4 1,8 
Dezember 8,0 10,4 3,3 2,4 

1968 

Januar 10,0 15,0 4,2 3,2 
Februar 10,2 14,0 3,8 2,8 
November 2,6 4,4 1,4 0,9 
Dezember 5,5 8,0 1,9 1,3 

1969 

Januar 6,9 11,6 2,4 1,8 
Februar 7,3 10,7 2,5 1,8 
November 1,0 2,8 0,9 0,6 
Dezember 3,4 6,0 1,4 0,9 

1970 

Januar 5,1 10,0 1,9 1,3 

Anlage 40 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Petersen (Drucksache VI/415 Fragen 
B 9 und 10) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß deutsche Bürger, die in 
Frankreich jahrelang gearbeitet haben und jetzt in der Bundes-
republik Deutschland wohnen, auf Grund der französischen 
Abwertung und der deutschen Aufwertung eine Verringerung 
ihrer Rentenbeziige um 21 0/o erlitten haben? 

Ist die Bundesregierung bereit, eine Ausgleichszahlung zu ver-
anlassen, besonders auch für Bürger, die nicht im Saarland an-
sässig sind? 

Zu den  beiden von Ihnen aufgeworfenen Fragen 
habe ich bereits in der Fragestunde des Deutschen 
Bundestages am 26. November 1969 (vgl. Nieder-
schrift über die 13. Sitzung des  Deutschen Bundes-
tages am 26. November 1969 S. 465 ff.) eingehend 
Stellung genommen. Ich darf Sie auf meine Ausfüh-
rungen über die Fragen von Wechselkurseinbußen 
verweisen. Dabei habe ich die Problematik der Aus-
gleichszahlungen dargelegt. 

Weiterhin habe ich ausgeführt, daß neben den für 
das Saarland geltenden Übergangsregelungen auch 
Vorschriften der Verordnung Nr. 3 der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft sowie entsprechende Be-
stimmungen zweiseitiger Abkommen über Soziale 
Sicherheit für einen Teil der Rentner unter bestimm-
ten Voraussetzungen einen Ausgleich gestatten. Es 
handelt sich dabei um Bezieher ausländischer Ren-
ten, ,die eine Zulage nach Artikel 28 Absatz 3 der 
Verordnung Nr. 3 zu ihrer deutschen Rente erhalten. 
Der Ausgleich wird vom zuständigen deutschen Trä-
ger bei der nächsten Rentenänderung von Amts 
wegen vorgenommen. Ich darf jedoch nochmals dar-
auf hinweisen, daß diese Regelung der EWG nicht 
speziell zum Ausgleich von Auf- oder Abwertungs-
verlusten getroffen worden ist, sondern sich nur in 
bestimmten Fällen so auswirkt. 

Anlage 41 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf .die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Gewandt (Drucksache VI/415 Fragen 
B 11 und 12): 

Warum hat die Bundesregierung die vom Verwaltungsrat der 
Bundesanstalt für Arbeit erlassenen und bereits im Oktober 
1969 dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung zur 
Unterschrift nach § 191 Abs. 4 des Arbeitsförderungsgesetzes 
überwiesenen Anordnungen zur individuellen und institutionel-
len Förderung der beruflichen Bildung noch nicht unterzeichnet 
bzw. wann beabsichtigt die Bundesregierung die Anordnungen 
zu unterzeichnen? 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Nichtunter-
zeichnung Anträge auf individuelle und institutionelle Förderung 
von den Arbeitsämtern noch nach den alten Durchführungsbe-
stimmungen zum Leistungsförderungsgesetz beschieden werden 
müssen, die gegenüber den nach § 39 des Arbeitsförderungsge-
setzes zu erlassenden Anordnungen ungünstiger sind und da-
durch den betroffenen Personen und Einrichtungen erhebliche 
materielle Nachteile entstehen? 

Nach § 191 Abs. 4 AFG ist dem Bundesminister 
für Arbeit und Sozialordnung eine Reihe von An-
ordnungen des Verwaltungsrates der Bundesanstalt 
für Arbeit zur Genehmigung vorgelegt worden, die 
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in den Bereich der Berufsbildungsförderung fallen. 
Die erste Anordnung betrifft die institutionelle För-
derung der beruflichen Bildung, eine weitere An-
ordnung die individuelle berufliche Fortbildung und 
Umschulung. Diese beiden Anordnungen, die am 
31. Oktober 1969 bzw. am 18. Dezember 1969 vom 
Verwaltungsrat der Bundesanstalt beschlossen wor-
den sind, hat der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung am 28. November 1969 bzw. am 
22. Januar 1970 genehmigt. Sie lösen die von Ihnen 
erwähnten Durchführungsbestimmungen zum Lei-
stungsförderungsgesetz ab. 

Nicht im Zusammenhang mit dem Leistungsförde-
rungsgesetz stehen die Anordnung über die indi-
viduelle Förderung der beruflichen Ausbildung und 
die Anordnung über die individuelle Förderung der 
beruflichen Ausbildung in sozialen Berufen. Die 
Genehmigungsverfahren für diese beiden Anord-
nungen werden alsbald abgeschlossen, nachdem 
nunmehr die Fragen, die sich aus den Beziehungen 
der beiden Anordnungen zur allgemeinen Ausbil-
dungsförderung ergeben, mit Vertretern der Bun-
desanstalt erörtert worden sind. 

Anlage 42 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Weigl (Drucksache VI/415 Frage B 13) : 

In welcher Höhe tragen die Pflichtversicherten der gesetzlichen 
Krankenversicherung seit 1. Januar 1967 pro Mitglied zur 
Deckung des Defizits der Rentenkrankenversicherung bei? 

Im Jahre 1967 haben die Pflichtversicherten der 
gesetzlichen Krankenversicherung (ohne knapp-
schaftliche Krankenkassen) mit 32,20 DM pro Mit-
glied zu der Rentnerkrankenversicherung beigetra-
gen. 

im Jahre 1968 sollen die von den Trägern der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
zu leistenden Beiträge 80 v. H. der Leistungsauf-
wendungen in der Krankenversicherung der Rentner 
decken. 

Nach vorläufigen Berechnungen wird  der  auf 
einen Pflichtversicherten entfallende Betrag ca. 
40 DM jährlich (= 3,50 DM monatlich) ausmachen. 

Für das Jahr 1969 können noch keine Angaben ge-
macht werden, weil die Rechnungsergebnisse erst im 
Laufe ides  Jahres 1970 festgestellt werden. 

Anlage 43 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Abge-
ordneten Zebisch (Drucksache VI/415 Frage B 14) : 

Wird die Bundesregierung angesichts der sich immer öfters 
artikulierenden Unzufriedenheit der Lehrlinge mit Art und Inhalt 
ihrer Ausbildung eine repräsentative Untersuchung der Lehr-

lingsausbildung veranlassen, in der Ausbilder wie Auszubil-
dende über Art, Umfang und Probleme der Ausbildung befragt 
werden? 

Die Bundesregierung bejaht die Notwendigkeit, 
Berufsbildungsforschung zu betreiben. Sie ist der 
Auffassung, daß Grundlagen, Inhalte und Ziele 
der Berufsbildung wissenschaftlich untersucht und 
analysiert werden müssen. Dabei kommt nach Auf-
fassung der Bundesregierung den Untersuchungen 
im Bereich der Lehrlingsausbildung besonderes Ge-
wicht zu. 

Für diese Aufgabe wird  in  Zukunft eine besondere 
Bundeseinrichtung zur Verfügung stehen. Das 1969 
verabschiedete Berufsbildungsgesetz sieht die Er-
richtung eines Bundesinstituts für Berufsbildungs-
forschung vor, das im Wege interdisziplinär ange-
legter wissenschaftlicher Forschung auch die von 
Ihnen genannten Sachverhalte untersuchen soll. Die 
Bundesregierung schafft zur Zeit die  Voraussetzun-
gen dafür, daß dieses Institut möglichst bald seine 
Arbeit aufnehmen kann. 

Anlage 44 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rohde vom 
24. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Zebisch (Drucksache VI/415 Frage B 15) : 

Wird die Bundesregierung den Hinweis der Umschulungs-
träger, Darlehensgewährung für die baulichen und technischen 
Vorbereitungen der Umschulungsmaßnahmen sei mit einer Lauf-
zeit von 15 bis 18 Jahren bei einer 5 bis 6%igen Verzinsung 
unzureichend, aufgreifen und entsprechende Verbesserungen ver-
anlassen? 

Die „Anordnung des Verwaltungsrates der Bun-
desanstalt für Arbeit über die Förderung von Ein-
richtungen der beruflichen Bildung vom 31. Okto-
ber 1969" sieht bei der Gewährung von Darlehen 
im wesentlichen die 'gleichen Bedingungen vor, wie 
sie bei der Förderung vor Inkrafttreten des Arbeits-
förderungsgesetzes galten. 

Die flexibel gehaltene Anordnung ermöglicht es 
der Bundesanstalt für Arbeit, bei ihren Entscheidun-
gen über Zuwendungsanträge die finanziellen Ver-
hältnisse der Träger zu berücksichtigen. In den Fäl-
len, in denen es die Bundesanstalt für richtig hält, 
bei einer Baumaßnahme die Zuwendung als Dar-
lehen zu geben, ist dieses mit 2 v. H. zu verzinsen; 
die Laufzeit beträgt bei 4 v. H. Tilgung unter Vor-
schaltung von zwei tilgungsfreien Jahren etwa 
22 Jahre. Soweit zu Ausstattungsinvestitionen Dar-
lehen gegeben werden, beträgt der Zinssatz eben-
falls 2 v. H.; die Laufzeit verkürzt sich jedoch auf 
etwa acht. Jahre infolge höherer Tilgungsraten als 
bei Baumaßnahmen. Darlehen sind aber nicht das 
einzige Mittel bei der institutionellen Förderung. 
Die Bundesanstalt kann nämlich in allen Fällen Zu-
schüsse gewähren, in denen ein förderungsfähiger 
Träger die Belastungen eines Darlehens nicht auf-
bringen kann. 

Die Förderungsmöglichkeiten können z. Z. nur 
vom Verwaltungsrat der Bundesanstalt für Arbeit 
durch Änderung der erwähnten Anordnung weiter 
verbessert werden. 
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Anlage 45 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 25. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Unland (Drucksache VI/415 Frage 
B 16) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den von Prof. Dr. Wilfried 
Schreiber entwickelten und veröffentlichten Plan (z. B. in der 
Wochenzeitung Publik Nummer 7 vom 13. Februar 1970) eines 
revolvierenden Kindergeld-Kreditfonds? 

Der von Professor Dr. Schreiber entwickelte Plan 
zur Neugestaltung des Kindergeldrechts ist ein 
wertvoller Beitrag zur Diskussion über die Reform 
des Familienlastenausgleichs. Er ist mit in die Über-
legungen der Bundesregierung zur sozial gerechte-
ren und wirksameren Gestaltung des Familienlasten-
ausgleichs leinbezogen worden. 

Das von Professor Dr. Schreiber entwickelte Fi-
nanzierungssystem bedeutet allerdings, was den 
Kreis der abgabepflichtigen Personen betrifft, die 
Einführung einer — neben der Einkommensteuer 
stehenden — zweiten einkommensbezogenen Ab-
gabe, und zwar einer zweckgebundenen. Vor allem 
darin dürfte die Problematik liegen. 

Anlage 46 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Ab

-

geordneten Dasch (Drucksache VI/415 Frage B 17) : 

Ich frage die Bundesregierung, bis wann nach Abschluß der 
Vorgespräche und Planungen mit dem Neubau der B 12 bei 
Marktl gerechnet werden kann, damit die Ortschaft entlastet und 
die dauernde Gefährdung der Fußgänger, insbesondere der 
Schulkinder, in  der Ortsmitte beseitigt wird? 

Die Ortsdurchfahrt von Marktl im Zuge der B 12 
wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut und 
erheblich verbessert. Der Bau einer Ortsumgehung 
ist daher in absehbarer Zeit nicht vorgesehen. 

Für ein sicheres Überqueren der Fahrbahn der 
B 12 für Fußgänger sollen noch entsprechende Maß-
nahmen getroffen werden. Die Straßenbauverwal-
tung prüft zur Zeit, ob hierzu mit Ampeln ausge-
stattete Fußgängerüberwege oder eine Fußgänger-
unterführung angelegt werden sollen. Auch Ver-
handlungen mit der Gemeinde sind eingeleitet wor-
den. Es kann somit angenommen werden, daß die 
Frage sicherer Fußgängerüberwege im Zug der B 12 
noch in diesem Jahre gelöst wird. 

In den Bedarfsplan für den Ausbauplan der Bun-
desfernstraßen (1971-1985) wurde ferner eine neue 
B 12 zwischen Mühldorf und Passau aufgenommen. 
Wegen einer Reihe von vordringlicheren Maßnah-
men kann ein verbindlicher Termin für dieses Pro-
jekt z. Z. noch nicht angegeben werden. 

Anlage 47 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Lemper (Drucksache VI/415 Fragen 
B 18 und 19) : 

Bis zu welchem Zeitpunkt ist mit dem Ausbau bzw. der Fertig-
stellung der Erfttalstraße innerhalb des Kreises Bergheim zu 
rechnen? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Verlegung der B 477 
(nördliche Umgehung Bergheim/Erft) in den nächsten Jahren 
durchzuführen? 

Wie bereits in der schriftlichen Antwort vom 
13. November 1968 auf Ihre Frage 103 ausgeführt 
wurde, handelt es sich bei der Erfttalstraße nicht 
um eine Bundesstraße, sondern um eine Landstraße. 
Auf Anfrage hat das Bauministerium des Landes 
Nordrhein-Westfalen  folgende Angaben gemacht: 

Der 8,7 km lange Abschnitt von Blessem (A 14) 
bis zur B 264 bei Kerpen wird zur Zeit 4spurig 
gebaut und voraussichtlich Anfang 1971 zusam-
men mit dem Abschnitt Blessem—Miel der 
linksrheinischen Autobahn fertiggestellt. Nach 
Norden anschließend ist die Erfttalstraße auf 
rd. 10 km  Länge bis zur B 477 bei Thorr 2spurig 
bereits seit 1965 unter Verkehr. Eine Erweite-
rung auf 4 Spuren einschließlich des erforder-
lichen Umbaus der bestehenden Anschlußstelle 
Kerpen ist zwischen 1971 und 1976 vorgesehen. 
Die Reststrecke von 16 km  ibis  zur Kreisgrenze 
im Raum Jackerath soll in den Jahren 1972 bis 
11975 4spurig ausgebaut werden. 

Ein Vorentwurf für die Neuführung der B 477 im 
Bereich nördlich Bergheim/Erft wurde aufgestellt. 
Die Ausweisung der erforderlichen Flächen auf der 
Grundlage dieses Entwurfs ist in einem Flurbereini-
gungsverfahren vorgesehen. Die Straße soll einen 
2spurigen Querschnitt mit einer Kronenbreite von 
15 m erhalten. 

Überlegungen im Rahmen des Ausbauplanes für 
die Bundesfernstraßen in den Jahren 1971 bis 1985 
haben jedoch im Raum nördlich Bergheim zu einer 
neuen Netzkonzeption geführt, bei der bestehende 
Planungen teilweise überlagert werden. Bei dem 
neuen Netz handelt es sich um ein 4spuriges Schnell-
straßensystem. Zur Zeit vermag noch nicht beurteilt 
zu werden, ob für die Umgehungsstraße Bergheim 
im Zuge der B 477 eine neue Führung erarbeitet 
werden muß. 

Terminangaben für eine Realisierung sind daher 
zur Zeit noch nicht möglich. 

Anlage 48 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten von Thadden (Drucksache V1/415 Frage 
B 20) : 

Ist die Bundesregierung bereit, sich bei der Deutschen Bundes-
bahn dafür einzusetzen, daß bei einer zukünftigen Sonderaktion 
für verbilligtes Reisen auch einmal die Frührentner in den 
Genuß einer solchen Vergünstigung kommen? 

Der Bundesminister für Verkehr hat bereits vor 
einiger Zeit den Vorstand der Deutschen Bundes-
bahn gebeten, zu prüfen, ob in eine künftige Son-
deraktion auch die Frührentner einbezogen werden 
können. Sie ist im Begriff, die finanziellen Auswir-
kungen einer solchen Maßnahme zu ermitteln. 
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Außerdem wird gegenwärtig im Zusammenwirken 
mit den zuständigen Bundesressorts geprüft, wie die 
Frage des Berechtigungsnachweises gelöst werden 
kann. 

Anlage 49 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Härzschel (Drucksache VI/415 Fragen 
B 21 und 22) : 

Was ist die Ursache dafür, daß die vom Bundesverkehrs-
minister in der Fragestunde am 11. Dezember 1968 schriftlich 
gegebene Antwort, wonach der Ausbau der Ortsumgehung 
Schopfheim für das Jahr 1970 angestrebt wurde, nicht verwirk-
licht werden kann, und welche neuen Termine sind für die Plan-
feststellung und den Baubeginn jetzt in Aussicht genommen? 

Ist damit zu rechnen, daß nach Abschluß der Planfeststellung 
die notwendigen Mittel unverzüglich — möglichst schon im Haus-
halt 1971 — eingesetzt werden, und wann wird mit den Bau-
arbeiten begonnen? 

Neuere Untersuchungen haben ergeben, daß die 
Bundesstraße 317 vom Süden her bis zum Abgang 
der Bundesstraße 518 bei Schopfheim beim vorge-
sehenen Neubau gleich einen 2bahnigen Quer

-

schnitt erhalten muß. Durch diese Änderung der frü-
heren Planungsgrundlage ist für die laufende Pla-
nung der Ortsumgehung Schopfheim im Zuge der 
Bundesstraße 317 eine Verzögerung eingetreten, so 
daß der Entwurf noch nicht fertiggestellt werden 
konnte. Die Durchführung des Planfeststellungsver-
fahrens ist unmittelbar nach Vorliegen einer geneh-
migten Planung vorgesehen. 

Ein Termin für die Bauausführung kann derzeit 
nicht genannt werden, da diese in den Zeitraum des 
„Ausbauplanes für die Bundesfernstraßen in den 
Jahren 1971 bis 1985" fallen wird, dessen Aufstel-
lung noch nicht abgeschlossen ist. Nach dem derzei-
tigen Stand der Untersuchungen ist jedoch bei der 
vorgesehenen Dringlichkeitsreihung mit einer vor-
deren Einstufung zu rechnen. 

Anlage 50 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Miltner (Drucksache VI/415 Fra-
gen B 23 und 24) : 

Kann die Bundesregierung Untersuchungsergebnisse über Zu-
sammenhänge zwischen Sehvermögen und Fahrtüchtigkeit vor-
legen, für welche eine Kommission des Bundesgesundheitsamtes 
im Jahre 1966 beauftragt wurde? 

Ist die Bundesregierung bereit, die Kreisverkehrswacht Tauber-
bischofsheim auf deren eigene Kosten zu beauftragen, im Land-
kreis Tauberbischofsheim bei allen Führerscheininhabern einen 
Sehtest mit Roda-Testgeräten auf freiwilliger Basis durchzu-
führen, um Hinweise zu bekommen, daß auch ohne gesetzliche 
Regelung der Zweck von Sehtesten erreicht wird? 

Am 1. April 1964 habe ich beim Herrn Bundes-
minister für das Gesundheitswesen die Bildung 
einer Sachverständigenkommission zur Festlegung 
einheitlicher Prüfwerte für die Sehleistung von 

Kraftfahrzeugführern angeregt. Dazu gehört auch 
eine Untersuchung der Zusammenhänge von Seh-
vermögen und Fahrtüchtigkeit. Untersuchungsergeb-
nisse liegen bis jetzt noch nicht vor. Die Fertig-
stellung des Gutachtens ist noch in diesem Jahr zu 
erwarten. 

Die Bundesregierung hat keinerlei Weisungsrecht 
gegenüber der Kreisverkehrswacht Tauberbischofs

-

heim. 

Ich habe jedoch keine Bedenken, wenn die Kreis-
verkehrswacht Sehteste auf freiwilliger Grundlage 
durchführt. 

Anlage 51 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Pfeifer (Drucksache VI/415 Fragen B 
25 und 26) : 

Ist die Bundesregierung bereit, den von der Landesregierung 
vorgeschlagenen zweibahnigen anbaufreien Ausbau der B 312 
zwischen Stuttgart und Reutlingen im Interesse einer leistungs-
fähigen Straßenverbindung zwischen dem Gesamtraum Reut-
lingen—Metzingen und dem Industriezentrum des Raumes Stutt-
gart in den neuen Ausbauplan aufzunehmen und eine vorrangige 
Dringlichkeitseinstufung vorzusehen? 

Bis wann kann ggf. mit dem Beginn der entsprechenden Bau-
arbeiten gerechnet werden? 

Als leistungsfähige Straßenverbindung zwischen 
dem Industriezentrum Stuttgart und dem Gesamt-
raum Reutlingen wird der Straßenzug Bundes-
straße 27 — Zubringer Reutlingen 2bahnig neu ge-
baut. Nach Abschluß des Planfeststellungsverfah-
rens werden die Bauarbeiten anlaufen und Zug um 
Zug weitergeführt. 

Der 2bahnige Ausbau der Bundesstraße 312 zwi-
schen Stuttgart und Metzingen ist im Entwurf für 
den Ausbauplan für die Bundesfernstraßen in den 
Jahren 1971 bis 1985 vorgesehen. Über den Bau-
beginn kann z. Z. noch nichts gesagt werden. 

Anlage 52 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Biechele (Drucksache VI/415 Fragen 
B 27 und 28) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung den Bericht der „Stuttgarter 
Zeitung" Nr. 37 vom 14. Februar 1970, Seite 28, daß mit den 
sogenannten „Foerster-Sonden" die Luftpiraterie sowohl in den 
Flugzeugen als auch in den Transiträumen wirkungsvoll und mit 
verhältnismäßig bescheidenen Finanzmitteln bekämpft werden 
kann? 

Ist die Bundesregierung gegebenenfalls bereit, sich mit ihren 
Möglichkeiten dafür einzusetzen, daß „Foerster-Sonden" zur Be-
kämpfung der Luftpiraterie eingesetzt werden? 

Es ist möglich, mit Hilfe von Foerster-Sonden, die 
auf elektronischer Basis ähnlich wie Minensuch-
geräte arbeiten, Metallteile im Gepäck und am Kör-
per von Menschen zu orten. Sonden dieser Art sind 
in Südamerika und neuerdings auch in den USA 
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versuchsweise im Einsatz. Nach den Vorfällen am 
Wochenende in der Schweiz und in Frankfurt hat 
die Deutsche Lufthansa mit den betreffenden Gesell-
schaften Kontakte aufgenommen und Erfahrungs-
berichte angefordert. Auch das Bundesverkehrsmini-
sterium wird die Berichte prüfen, ob mit Sonden 
dieser Art, die etwa 2500 DM  (600 $) pro Stück 
kosten sollen, die Luftpiraterie und Bombenan-
schläge auf Luftfahrzeuge wirkungsvoll bekämpft 
werden können. 

Sollte es sich erweisen, daß mit Foerster-Sonden 
die Luftpiraterie wirkungsvoll bekämpft werden 
kann, wird die Bundesregierung im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten geeignete Maßnahmen ergreifen. Die 
Bundesregierung ist sich jedoch im klaren, daß auch 
der evtl. Einsatz von Foerster-Sonden die Luftpira-
terie und die Bombenanschläge nicht vollständig 
verhindern kann. 

Anlage 53 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Seibert (Drucksache VI/415 Fragen 
B 29 und 30) : 

Bis wann ist mit dem Bau der in Aussicht genommenen soge-
nannten Sauerland-Autobahn über Aschaffenburg hinaus in Rich-
tung Heilbronn zu rechnen, und welche Trassenfuhrung ist dafür 
vorgesehen? 

Welche Autobahnzubringer sind für die Landkreise Obernburg 
und Miltenberg geplant? 

Die Untersuchungen über die Odenwaldautobahn 
sind noch im Gange. Aller Voraussicht nach wird 
die Autobahn in Hessen durch den östlichen Teil der 
Kreise Dieburg und Erbach — also im Raum Baben-
hausen, Bad König, Michelstadt und Erbach — ge-
führt werden. 

Die technischen Vorarbeiten für den Abschnitt 
zwischen dem Autobahnkreuz Zellhausen (Anschluß 
an die BAB Frankfurt/M.—Nürnberg—A 15) west-
lich Aschaffenburg und der Anschlußstelle Baben-
hausen (B 26) sind auf einen Baubeginn in der Mitte 
des 1. Fünfjahresplanes (1971 bis 1975) abgestellt. 

Dieser Termin kann aber nur dann gehalten wer-
den, wenn auch die  finanzielle Seite gesichert ist 
und die für den Bundesfernstraßenbau zweckge-
bundenen Mittel aus dem Mineralölsteueraufkom-
men in den kommenden Jahren uneingeschränkt zur 
Verfügung stehen. 

In Baden-Württemberg befindet sich die Linien-
führung der Odenwaldautobahn im Stadium der 
Voruntersuchung. Angaben über Bautermine können 
noch nicht gemacht werden. 

Die Landkreise Obernburg und Miltenberg sollen 
voraussichtlich wie folgt an die sogenannte Oden-
waldautobahn angeschlossen werden: 

a) Als Autobahnzubringer aus dem Raum Obern-
burg sollen dienen die bayerische Staatsstraße 
2308 durch das Mömlingtal über Mömlingen-
Hainstadt—Neustadt zur Autobahnanschlußstelle 
Höchst bzw. 

die von der Staatsstraße 2308 bei Neustadt ab-
zweigenden hessischen Landesstraßen 3259 und 
3106 bis nördlich Breitenbrunn und von dort ein 
etwa 1 km langer Neubau bis zur Autobahn-
anschlußstelle Fürstengrund. 

Die erwähnten Staats- bzw. Landesstraßen müs-
sen entsprechend ausgebaut werden. 

b) Der Raum Miltenberg wird in nördlicher Richtung 
zunächst über die Bundesstraße 469 bis Lauden-
bach und von dort über eine auszubauende Kreis-
straße zur Anschlußstelle Bremhof an die Auto-
bahn angeschlossen sein. Bei entsprechendem 
Verkehrsaufkommen ist hier für später der Neu-
bau eines Zubringers vorgesehen, der von der 
Bundesstraße 469 zwischen Miltenberg und 
Kleinheubach abzweigt und über Rüdenau zur 
Anschlußstelle Bremhof verläuft. 

In südlicher Richtung erhält der Raum Milten-
berg seinen Anschluß über die Bundesstraße 469 
bis Amorbach und von dort über die Bundes-
straße 47 zur Autobahnanschlußstelle Eulbach. 

Anlage 54 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Börner vom 
25. Februar 1970 auf die Schriftlichen Fragen des 
Abgeordneten Dr. Arnold (Drucksache VI/415 Fra-
gen B 31 und 32) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß der Empfang der Fern-
sehprogramme bei immer mehr Bürgern in den Großstädten 
durch die wachsende Zahl von Hochhäusern, die sich in Richtung 
zu den Sendern befinden, erheblich verschlechtert oder gar 
unmöglich wird? 

Welche Möglichkeiten sieht die Bundesregierung, diese Be-
nachteiligung zu beheben? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß die Hoch-
hausbebauung durch Abschattung und Reflexion 
der Funkwellen den Empfang der Fernsehpro-
gramme stört. Als technische Abhilfemaßnahmen 
kommen nur Großgemeinschaftsantennenanlagen 
oder Kabelfernsehen in Betracht. Die Hauptschwie-
rigkeiten liegen jedoch im rechtlichen Bereich. Der 
Arbeitskreis „Rundfunkempfangsantennen", in dem 
verschiedene Ressorts der Bundesregierung, die 
Länder sowie alle betroffenen Interessengruppen 
vertreten sind, bemüht sich gegenwärtig um 
Lösungsmöglichkeiten. — Ergänzend darf ich auf 
meine Ausführungen zum gleichen Thema in der 
Fragestunde am 19. Februar 1970 verweisen. 

Anlage 55 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Ravens vom 
26. Februar 1970 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Rock (Drucksache VI/415 Frage B 33) : 

Ist die Bundesregierung bereit, die Landkreise um das Salz-
gitter-Gebiet durch bevorzugte Bereitstellung von Mitteln so zu 
unterstützen, daß im Rahmen des für dieses neue Industrieteil-
gebiet Salzgitters erforderlichen Werkwohnungsbedarf auch die 
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Wohnungsbaugesellschaften der Kreise Wolfenbüttel und Goslar 
eingeschaltet werden können und Wohnungen in den Salzgitter 
nahe liegenden Zonenrandgemeinden dieser Kreise für den Be-
darf der neuen Werke errichtet werden können? 

Der Entwicklung der wirtschaftlichen Lage im 
Zonenrandgebiet widmet  die  Bundesregierung ihre 
besondere Aufmerksamkeit. Sie ist sich darüber im 
klaren, daß einer Abwanderung von Facharbeitern 
und Schlüsselkräften entscheidend durch Wohnungs-
baumaßnahmen begegnet werden kann. 

Aus diesen Gründen ist das Bundesministerium 
für Städtebau und Wohnungswesen bemüht, den 
Wohnungsbau im Zonenrandgebiet bevorzugt zu 
fördern. Seit dem Jahre 1966 werden von  den  nach 
§ 19 a des Zweiten Wohnungsbaugesetzes zur Ver-
fügung stehenden Mitteln in Höhe von 150 Mil-
lionen DM jährlich 14 Millionen DM ausschließlich 
im Zonenrandgebiet eingesetzt. Diese Mittel werden 
jeweils am Ende eines Jahres für das folgende Rech-
nungsjahr global auf die betroffenen Länder verteilt. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, daß der  in  Absatz 
2 des § 19 a Zweites Wohnungsbaugesetz enthaltene 
Katalog der Verwendungszwecke, wozu auch die 
Förderung des  Wohnungsbaues in den Zonenrand-

gebieten gehörte, durch das Finanzänderungsgesetz 
1967 weggefallen ist. Dennoch konnte im Benehmen 
mit den Ländern die  jährliche Sonderzuweisung an 
die vier Zonenrandländer aufrechterhalten werden. 

Die Bundesmittel für das Rechnungsjahr 1970 wur-
den den Ländern mit Schreiben vom 22. Dezember 
1969 zugewiesen. Auf das Land Niedersachsen ent-
fiel zur Förderung des Wohnungsbaues für Fach-
arbeiter und Schlüsselkräfte im Zonenrandgebiet ein 
Betrag von 4 088 000 DM. Da diese Mittel global 
verteilt wurden, können hieraus keine einzelnen 
Projekte vom Städtebauministerium gefördert wer-
den, die Verteilung auf die zu fördernden Objekte 
nimmt das Land vor. 

Es darf daher angeregt werden, daß Sie sich we-
gen der Förderung von Werkswohnungen im Indu-
strieteilgebiet Salzgitter mit den zuständigen Stellen 
des Landes Niedersachsen in Verbindung setzen. 

Sie können versichert sein, daß ich im Rahmen 
des langfristigen Wohnungsbauprogramms bemüht 
sein werde, Strukturverbesserungsmaßnahmen im 
Zonenrandgebiet in  erhöhtem Umfange zu fördern. 
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